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A Raumlicher Geltungsbereich

Der Landschaftsplan umfasst das gesamte Stadtgebiet von Medebach mit einer Fla-
chenausdehnung von 126,05 gkm.

Der Landschaftsplan gilt nach 8§ 16 Abs. 1 Landschaftsgesetz Nordrhein-Westfalen nur
fur Flachen aulRerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und des Geltungsbe-
reichs der Bebauungspléne. Aus diesem Grunde wird die duRere Plangebietsgrenze
durch innere Abgrenzungen ergdnzt, welche die Ortslagen aus dem Geltungsbereich
des Landschaftsplanes aussparen (diese ausgesparten Ortslagen sind in den Karten
jeweils grau hinterlegt mit der Kennzeichnung als "Gebiet auRerhalb des Geltungsbe-
reichs"). Soweit ein Bebauungsplan die land- und forstwirtschaftliche Nutzung oder
Grunflachen festsetzt, kann sich der Landschaftsplan unbeschadet der baurechtlichen
Festsetzungen auch auf diese Flachen erstrecken, wenn sie im Zusammenhang mit
dem baulichen Aul3enbereich stehen.

Der raumliche Geltungsbereich (das Plangebiet) ist in der Entwicklungs- und der Fest-
setzungskarte lagemafig genau abgegrenzt. Dabei liegen die duf3eren Abgrenzungsli-
nien selbst auRerhalb des Geltungsbereiches.

Soweit_in_diesen Landschaftsplanflachen Bereiche als “im Zusammenhang bebaute
Ortsteile” ausgespart worden sind, liegt hierin jedoch keine Entscheidung baurechtli-
cher Art. Ob die Flachen tatsachlich unter § 34 Baugesetzbuch fallen, ist in den hierflr
geltenden Verfahren nach den bauplanungsrechtlichen Vorschriften zu kléren.

Nach § 29 Abs. 4 LG kénnen rechtskraftige Bebauungspléne bzw. ihnen gleichgestellte
Satzungen widersprechende Festsetzungen des Landschaftsplans aul3er Kraft setzen.

B Rechtsgrundlagen, rechtliche Bestimmungen

Der Landschaftsplan beruht auf den 88 16 - 28a des Gesetzes zur Sicherung des Na-
turhaushalts und zur Entwicklung der Landschaft (Landschaftsgesetz - LG -) im Wort-
laut der Bekanntmachung der Neufassung vom 21. Juli 2000. Er ist gem. § 16
Abs. 2 LG Satzung des Hochsauerlandkreises.

Die dargestellten Entwicklungsziele fiir die Landschaft sind behdrdenverbindlich, die
Festsetzungen nach 8819 - 26 LG hingegen sind allgemein rechtsverbindlich. Die
Verbindlichkeiten und Wirkungen sind in den 88 33 - 41 LG festgelegt.

Weitere Hinweise auf rechtliche Bestimmungen im Zusammenhang mit dem Land-
schaftsplan werden im Kapitel A — Raumlicher Geltungsbereich und im Kapitel F - Hin-
weise zur Handhabung des Plans gegeben.
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C Ablauf des Verfahrens

Der Kreistag des Hochsauerlandkreises hat in seiner Sitzung am 24.03.1992 die Auf-
stellung des Landschaftsplanes Medebach beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss
wurde am 25.06.1992 offentlich bekannt gemacht.

Meschede, den 28.07.2003

gez.

- Leikop, Landrat —

Die Erarbeitung des Landschaftsplanes erfolgte in enger Zusammenarbeit mit den be-
sonders betroffenen Fachdienststellen unter Einbeziehung der Stadt Medebach sowie
des Landschaftsbeirates. Die Ortslandwirte wurden am 26.10.1998, die Land- und
Forstwirte im Geltungsbereich am 18.03.2002 Uber die Ziele und Inhalte der Planung
vorab informiert.

Die friihzeitige Blrgerbeteiligung gem. § 27 b LG fand im Rahmen von drei Abendver-
anstaltungen dezentral am 22.05. (Oberschledorn), 23.05. (Medebach) und am
28.05.2002 (Medelon) statt. Hier hatten die interessierten Blrgerinnen und Burger Ge-
legenheit zur AuBerung und Erérterung; in dieser Zeit fand auch die friihzeitige Beteili-
gung der Trager offentlicher Belange statt. Burgerwinschen nach zusatzlichen Ab-
stimmungsgesprachen wurde im Juni / Juli 2002 anhand des Entwurfs der Festset-
zungskarte in ca. 50 Ortsterminen nachgekommen.

Meschede, den 28.07.2003

gez.

- Leikop, Landrat —
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Der Planentwurf hat aufgrund des Kreistagsbeschlusses vom 29.10.2002 gem. § 27 ¢
LG nach Bekanntmachung im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises Nr. 9/2002 vom
05.11.2002 in der Zeit vom 20.11.2002 bis zum 19.12.2002 o6ffentlich ausgelegen.

Meschede, den 28.07.2003

gez.

- Leikop, Landrat —

Nach Abwagung der eingegangenen Bedenken und Anregungen hat der Kreistag des
Hochsauerlandkreises den Landschaftsplan am 08.07.2003 gem. § 16 Abs. 2 LG i. V.
m. den 88 5 und 26 Abs. 1 Satz 2 Buchstabe f der Kreisordnung fir das Land Nord-
rhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 646)
als Satzung beschlossen.

Meschede, den 28.07.2003

gez.

- Leikop, Landrat —

Der Landschaftsplan wurde gem. § 28 LG durch Verfugung der Bezirksregierung Arns-
berg vom 18.11.2003 genehmigt.

Arnsberg, den 18.11.2003

gez.

- Drewke, Regierungsprasidentin —
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Gem. § 28 a LG ist die Genehmigung der Bezirksregierung unter Hinweis darauf, dass
der Landschaftsplan wahrend der Dienststunden zu jedermanns Einsicht bereitgehal-
ten wird, im Amtsblatt des Hochsauerlandkreises Nr. 10/2003 vom 08.12.2003 ortsub-
lich bekanntgemacht worden. Mit dem Tag dieser Bekanntmachung wurde der Land-
schaftsplan rechtsverbindlich.

Meschede, den 09.12.2003

gez.

- Leikop, Landrat —

D Planbestandteile, Vorgaben und Grundlagen

Der Landschaftsplan besteht aus der Entwicklungs- und der Festsetzungskarte sowie
den textlichen Darstellungen und Festsetzungen mit Erlauterungen. Diese Bestandteile
sind Gegendstand der Satzung.

Im Zuge der Erarbeitung des Vorentwurfs wurden durch das Planungsbiro die Arbeits-
karten [, Il und lll sowie die Erlauterungen dazu erstellt. Diese Arbeitskarten haben
informellen Charakter und sind nicht Gegenstand der Satzung. Zur Vorbereitung des
Landschaftsplanes wurde ein 6kologischer Fachbeitrag unter Federfiihrung der LOBF
erstellt, in dem u. a. detaillierte Artenerhebungen stattfanden, die die Schutzbegriin-
dungen flir einzelne NSG erganzen.

Weitere Grundlage fir die Festsetzung von Schutzgebieten ist hier die “Vereinbarung
Medebacher Bucht” vom 19. April 2000. In ihr ist festgelegt, dass Naturschutzgebiete
nach dem Grundschutzprinzip (ordnungsrechtliche Sicherung von Natur und Land-
schaft unter Beibehaltung der derzeit ausgelbten land- und forstwirtschaftlichen Bo-
dennutzung) gesichert werden. Dartber hinausgehende Beschrankungen z. B. im Zu-
sammenhang mit Pflege- und EntwicklungsmalBnahmen werden im Rahmen des Ver-
tragsnaturschutzes geregelt.

Als Landschaftsrahmenplan liegt dem vorliegendem Entwurf der Gebietsentwicklungs-
plan (GEP) fir den Regierungsbezirk Arnsberg, Teilabschnitt Oberbereich Dortmund -
ostlicher Teil - (Kreis Soest und Hochsauerlandkreis) vom 05.07.1996 zu Grunde. Im
Zeitraum der Beschlussfassung zur Offenlegung, der offentlichen Auslegung und des
Satzungsbeschlusses dieses Landschaftsplanes lief das Verfahren zur 2. Anderung
des GEP, durch das die Vorgaben des europaischen Naturschutzrechts in die Landes-
planung umgesetzt werden sollten.

Kartographische Grundlage des Landschaftsplans ist die Deutsche Grundkarte (MaR3-
stab 1:5.000); Originalmal3stab der Entwicklungs- und Festsetzungskarte: 1 : 10.000.
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E Begriffe und Abkirzungen

In den textlichen Festsetzungen und Erlauterungen werden folgende Abklrzungen
verwandt:

NSG Naturschutzgebiet

LSG Landschaftsschutzgebiet

ND Naturdenkmal

LB Geschiitzter Landschaftsbestandteil

LG Landschaftsgesetz NRW

LOBF Landesanstalt fiir Okologie, Bodenordnung und Forsten Nordrhein-
Westfalen

FFH (-RL) Richtlinie 92/43 EWG des Rates der Europaischen Gemeinschaften
zur Erhaltung der natiirlichen Lebensrdume sowie der wildlebenden
Tiere und Pflanzen (Fauna- / Flora- / Habitat — Richtlinie)

ULB Hochsauerlandkreis, Untere Landschaftsbehorde
p.n.V. potenziell nattirliche Vegetation
RL Rote Liste der gefdhrdeten Pflanzen und Tiere in Nordrhein-

Westfalen, 3. Fassung (1999), mit Angaben zurGefahrdungskategorie;
u. a.: 2: ,stark gefahrdet®, 3: ,gefahrdet”

Speziell in den forstlichen Festsetzungen und Erlauterungen werden einige Begriffe
verwandt, deren Bedeutung wie folgt definiert wird:

Bodenstandig sind Gehdlze oder Waldgesellschaften dann, wenn sie standortgerecht
sind und aufgrund ihrer Zugehorigkeit zur potenziellen natirlichen Vegetation (definiert
durch TUXEN) als heimisch gelten.

Standortgerecht sind heimische und nicht-heimische Gehdlzarten, deren Standortan-
spruche auf einer betrachteten Flache in einem unter forstlichen Gesichtspunkten aus-
reichenden Mal3e erfiillt werden.

(Ein-)heimisch sind Baumarten, die im Naturraum natdrlich vorkommen; d. h. weder
eingefiihrt sind noch spezielle Zichtungen darstellen. Es handelt sich im Plangebiet
ausschliel3lich um Laubgehdlze; dazu zéahlen aber z. B. nicht Roteiche oder Zuchtfor-
men von Pappel und Weide.

Autochthone Geholze sind im Gebiet entstandene und daher an Klima und Standorte
gut angepasste Gehdlzsippen; Baumschulware unbekannter Herkunft kann fir den
Raum Medebach nicht als autochthon angesehen werden.
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F Hinweise zur Handhabung des Plans

Die Abgrenzung der einzelnen Entwicklungsziele und Festsetzungen ist der Ent-
wicklungs- bzw. der Festsetzungskarte zu entnehmen; inhaltlich wird dieser Kartenteil
durch den hier vorliegenden Textteil unter den jeweiligen Festsetzungsnummern aus-
gefillt und erlautert. Zur besseren Ubersichtlichkeit korrespondiert im endgiiltigen
Druckexemplar des Landschaftsplans die Papierfarbe des Textteils mit den jeweiligen
Farben der Festsetzungsgruppen.

Bei den im nachfolgenden Text kursiv gedruckten Worten und Séatzen handelt es sich
um die Erlauterungen der im Normaldruck geschriebenen Festsetzungen.

Dort, wo die Grenzen von Festsetzungen im Plan nicht eindeutig kartographisch er-
kennbar sind, sind sie in der Regel in der Ortlichkeit durch Nutzungsgrenzen (Laub-
IMisch-/Nadelwald, Acker, Grunland) nachvollziehbar.

Bei verbleibenden Zweifelsfallen Gber die Abgrenzung von Festsetzungen gelten
Grundstiicke oder Grundstiicksteile als nicht betroffen.

G Hinweise zur Wirkung des Plans

Die grundsatzlichen Wirkungen des Landschaftsplanes sind in den 88 33 - 41 LG ge-
regelt.

Mit Rechtswirksamkeit eines Landschaftsplanes treten nach § 42a LG in seinem Gel-
tungsbereich die bis dahin geltenden, landschaftsrechtlichen Verordnungen auf3er
Kraft. Das betrifft hier insbesondere die Naturschutzgebietsverordnung ,,Neue Born”
und den im Plangebiet liegenden Teil der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Rot-
haargebirge".

In den aus dem Geltungsbereich des Landschaftsplanes ausgegrenzten Innenberei-
chen bleiben die ordnungsbehérdlichen Verordnungen des Hochsauerlandkreises zur
Festsetzung von Naturdenkmalen bzw. geschitzten Landschaftsbestandteilen vom
05.12.1990 in Kraft. Im Ergebnis sind - neben dieser Verordnung - die landschafts-
rechtlichen Schutzausweisungen im Plangebiet ausschlielich durch den Landschafts-
plan geregelt oder zumindest in ihm nachrichtlich dargestellt (vgl. Kapitel 6).

Der Landschaftsplan beinhaltet nachrichtlich auch die besonders geschitzten Biotope
nach 8§ 62 LG. Hierzu sind im Kapitel 6.1 (Seite 177) néhere Erlauterungen gegeben.
Sie liegen zum grof3en Teil in geplanten Naturschutzgebieten bzw. geschitzten Land-
schaftsbestandteilen. Unabhéngig von Uberlagernden Landschaftsplanfestsetzungen
gilt hier das allgemeine Beeintrachtigungsverbot des § 62 LG, dem im Allgemeinen
durch eine Beibehaltung der bisherigen (Nicht-) Nutzung Rechnung getragen wird.
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Die EUROPAISCHE UNION hat mit ihrer Richtlinie ,Flora-Fauna-Habitat* (FFH) von
1992 die Ausweisung eines zusammenhéngenden EU-weiten Schutzgebietssystems
NATURA 2000“ angestolRen. Die im Rahmen des Meldeverfahrens ausgewahlten
FFH-Gebiete des Plangebietes liegen weitestgehend in vorgesehenen Naturschutzge-
bieten. Der Verpflichtung zum Schutz des groR3flachigen VOGELSCHUTZ-GEBIETES
~MEDEBACHER BUCHT" kommt dieser Landschaftsplan durch die Ausweisung spe-
zieller Naturschutzgebiete, Landschaftsschutzgebiete und Geschutzter Landschaftsbe-
standteile nach.

Von den Festsetzungen dieses Landschaftsplanes kann die Untere Landschaftsbehor-
de nach 8§ 69 LG auf Antrag Befreiung erteilen, wenn bestimmte Voraussetzungen er-
fullt sind. Abweichend davon ist fiir eine Befreiung von forstlichen Festsetzungen die
Untere Forstbehorde zustandig, die im Einvernehmen mit der ULB entscheidet.

Zu den Schutzfestsetzungen ergehen weitere Hinweise in Kapitel 2 - Besonders ge-
schitzte Teile von Natur und Landschaft -. AuRerdem wird auf die BuRgeldvorschriften
in Kapitel 2, 3 und 4 hingewiesen.
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1. Entwicklungsziele fur die Landschaft (§ 18 LG)

Erlauterung:

Die Entwicklungsziele gem. 8 18 LG basieren auf einer Analyse des Naturhaushaltes
und der Landnutzung sowie ihrer Wechselbeziehungen. Die Ergebnisse dieser Analyse
sind im Okologischen Fachbeitrag sowie in den Arbeitskarten I-1ll mit den zugehorigen
textlichen Erlauterungen dargestellt.

Die Entwicklungsziele geben tber das Schwergewicht der im Plangebiet zu erfullenden
Aufgaben Auskunft. Ihr jeweiliger Geltungsbereich ist in der Entwicklungskarte abge-
grenzt. Trotz dieser differenzierten Darstellung handelt es sich jeweils nur um Haupt-
ziele, die nicht immer parzellenscharf von unter- und nebengeordneten Zielen zu tren-
nen sind. Das fuhrt inhaltlich dazu, dass konkrete Landschaftspflegemal3nahmen in
den jeweiligen Entwicklungszielen auch dann nicht auszuschliel3en sind, wenn sie in
ihrer Wirkung einem anderen Ziel eher entsprechen (Beispiele: die Anpflanzung eines
Feldgehdlzes oder die Beseitigung eines Landschaftsschadens ist auch innerhalb des
Entwicklungszieles “Erhaltung” moglich und sinnvoll). Dieser Aspekt ist insofern wich-
tig, als im vorliegenden Landschaftsplan die Entwicklungsziele nicht nur als Grundlage
fur konkrete Festsetzungen dienen, sondern diese auch - im Sinne einer Flexibilisie-
rung der Planung -ergénzen sollen (Durchfiihrung zielkonformer Landschaftspflege-
mafinahmen auch ohne deren konkrete, punktuelle Festsetzung).

Ihre Wirkung liegt in ihrer Behdrdenverbindlichkeit; gem. § 33 Abs. 1 LG sollen die dar-
gestellten Entwicklungsziele bei allen behdrdlichen MalRnahmen im Rahmen der daftr
geltenden Vorschriften berticksichtigt werden. So geben sie inshesondere Hinweise
auf mogliche Kompensationsmaflinahmen im Zusammenhang mit der naturschutzrecht-
lichen Eingriffsregelung, auf die Ausgestaltung offentlicher Flachenplanungen (Bauleit-
planungen, Flurbereinigung) und enthalten landschaftsrechtliches Abwagungsmaterial
fur offentlich-rechtliche Genehmigungen. Sie bewirken keine privatrechtlichen Bindun-
gen; Entschadigungsforderungen kénnen daher nicht aus der Darstellung der Entwick-
lungsziele abgeleitet werden.

Bei der Darstellung der Entwicklungsziele sind die im Plangebiet zu erfiillenden 6ffent-
lichen Aufgaben und die wirtschaftlichen Funktionen der Grundstucke bericksichtigt
worden.

Im Plangebiet gelten folgende Entwicklungsziele, deren Abgrenzung in der Entwick-
lungskarte dargestellt ist:

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '13'
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1.1 Erhaltung
einer mit naturnahen Lebensrdumen oder sonstigen natirlichen
Landschaftselementen reich oder vielfaltig ausgestatteten Mit-
telgebirgslandschaft

Erlauterung:

Der Uberwiegende Teil des Plangebietes ist aufgrund seiner visuellen Vielfalt und Le-
bensraumqualitat unbedingt erhaltenswirdig. Das Plangebiet weist wegen der geogra-
phischen Lage und Zugehoérigkeit sowohl zum Waldgebirge des Rothaargebirges als
auch zur offenen Kulturlandschaft der ,Medebacher Bucht" -Teil des ostsauerlander
Gebirgsrandsaumes- eine landesweit bemerkenswerte Biotopauspragung auf.

Das Plangebiet umfasst zwei hinsichtlich seiner Naturausstattung markant sich unter-
scheidende Teilrdume: den weitgehend offenen Kulturlandschaftskomplex der Mede-
bacher Bucht (geografisch Teil des Ostsauerlander Gebirgsrandes) und den anné-
hernd geschlossenen Forst Glindfeld (geographisch bereits zum Winterberger Hoch-
land und damit zum zentralen Rothaargebirge gehérend).

Die hugelige Gebirgssenke der Medebacher Bucht um Medebach (unter Einschluss
der Dudinghauser Hochmulde) liegt im Regenschatten des westlich angrenzenden
Rothaargebirges. Diese mesoklimatische Lage und die politische und wirtschaftliche
Stellung in der Peripherie sowohl von Hessen als auch von Westfalen sind Ursache fur
die gebietstypische traditionelle Landnutzung als Basis fiir die hohe Biotopvielfalt und -
qualitat des Landschaftsraumes.

Die Kulturlandschaft der Medebacher Bucht weist ein in Teilrdumen noch Kleinteiliges
Nutzungsmosaik auf mit einem hohen Anteil von Saumstrukturen wie Hecken und
Feldraine. Artenreiche Griunlandgesellschaften unterschiedlicher Feuchte- und Néahr-
stoffstufen sind weit verbreitet: Gold- und Glatthaferwiesen, Sumpfdotterblumenwiesen,
Rotschwingelweiden. Charakteristisch sind "Ginsterkopfe"”, flache Hartlingsriicken mit
heideahnlicher Vegetation.

Die Uberregionale Bedeutung der Medebacher Bucht basiert auf einer grof3en, vielfalti-
gen Habitatausstattung mit entsprechender Vogelwelt. Als Leitarten flr eine extensiv
genutzte Kulturlandschaft sind der Neunttter und der Raubwirger zu nennen. Beide
Arten erreichen im Gebiet die absolut héchsten Siedlungsdichten in Nordrhein-
Westfalen. Weiterhin ist das Braunkehichen in einigen Talrdumen und Niederungszo-
nen noch anzutreffen. Die zum Rothaargebirge zéhlenden montanen Buchenwaélder
beherbergen Grauspecht, RaufuRkauz, Rotmilan, Schwarzspecht und Schwarzstorch.
Die FlieRgewasser werden u. a. vom Eisvogel als Brut- und Nahrungshabitat und vom
Schwarzstorch zur Nahrungssuche regelmafig aufgesucht. Landesweit herausragend
sind die Brutbestdnde von Grauspecht, Neunt6ter, Rauful3kauz, Rotmilan und
Schwarzstorch sowie von Braunkehlchen und Raubwirger. Dieser ornithologische Be-
fund hat dazu gefiihrt, dass annahernd das gesamte Projektgebiet zum geplanten Vo-
gelschutzgebiet ,Medebacher Bucht* gehort, ausgewiesen auf der Grundlage der Vo-
gelschutzrichtlinie der Europaischen Union.

Zu den zentralen Naturschutzzielen der Waldlandschaft des Rothaargebirges gehéren
neben dem Erhalt gro3flachiger, unzerschnittener Wald-Lebensraume insbesondere

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Seite -14-



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

die Sicherung montaner Buchen(misch)wéalder und naturnaher Quellen und Quellb&-
che. Schutzziele fur die Offenlandzone der Medebaches Bucht sind insbesondere Er-
halt und Pflege artenreicher Feucht- und Magergriinlandflachen und die Sicherung
heckenreicher und sonstiger extensiv genutzter Landschaftskomplexe wie ,Ginsterkop-
fe* u.&. Das rdumliche Nebeneinander von Wald und Offenland gibt dem Plangebiet
seinen herausragenden landschaftsasthetischen und landschaftsokologischen Reiz,
eine intensivere Bewaldung durch grof3flachige Erstaufforstung schmaélert diesen reiz-
vollen Gegensatz von dichter Waldlandschaft und offener Kulurlandschatft.

Eine zentrale Intention des Entwicklungsziels ,Erhaltung” ist somit der Schutz der offe-
nen Kulturlandschaft gegentber einer fortschreitenden Bewaldung als Folge grof3fla-
chiger Erstaufforstungen ehemals landwirtschaftlicher Flachen. Erstaufforstungen soll-
ten nur zurlckhaltend und unter starker Beachtung landschaftspflegerischer Grundsat-
ze genehmigt werden. Dazu gehért zum Beispiel der Verzicht auf Erstaufforstungen in
der freien Kulturlandschaft ohne direkten Kontakt zum Wald oder die Schaffung von
WaldaulRenmanteln aus Straucharten der potenziellen natirlichen Vegetation.

Das Entwicklungsziel ,Erhaltung“ wurde daher Uberall dort dargestellt, wo nicht die
folgenden Entwicklungsziele diesen Erhaltungsaspekt tUberlagern. Das Entwicklungs-
ziel ,Erhaltung” bedeutet nicht, dass die landschaftsplanerische Zielsetzung aus-
schlie3lich auf eine Konservierung der Landschaft im jetzigen Zustand beschrankt ist.
Vielmehr kénnen auch Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmafRnamen im Sinne
von 8 26 sinnvoll sein, die zu einer Verbesserung des Zustandes von Lebensrdumen
und ihrer Vernetzung fihren sowie zur Stabilisierung der Leistungsfahigkeit des Natur-
haushaltes (Boden-, Wasser-, Klimaschutzfunktionen) und zur Steigerung des Erleb-
niswertes der Landschaft beitragen.

Hier ist es insbesondere geboten, dem Grundgedanken der naturschutzrechtlichen
Eingriffsregelung einer vollwertigen Kompensation unvermeidbarer Eingriffe im Darstel-
lungsbereich gentige zu tun.

In weiten Teilen Uberlagert das Entwicklungsziel das Vogelschutzgebiet ,Medebacher
Bucht* und dient dem Schutz, der Pflege und der Entwicklung einer ausreichenden
Vielfalt und einer ausreichenden FlachengrdlRe der Lebensraume fir die Erhaltung der
fur die Meldung ausschlaggebenden und bedeutsamen Vogelarten (s. auch Anhang zu
6.5: Natura 2000-Gebiet DE 4717-401 "Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht").

Das Entwicklungsziel “Erhaltung” bedeutet insbesondere:

o Taler in einem naturnahen Zustand zu erhalten (d.h. fur die Offenlandbereiche:
in Grunlandnutzung; fir die Waldbereiche: in Bestockung mit Arten der p.n.V.);

o geomorphologische Besonderheiten wie Siepen und Terrassenkanten zu erhal-
ten und zu schitzen;

o Bdden mit extremen Wasser- und Nahrstoffangeboten und Bdden mit hoher
natirlicher Ertragsfahigkeit zu erhalten und zu schiitzen;

o die Strukturgite der FlieRgewasser zu erhalten und wo mdéglich zu verbessern;

o Maflnahmen zur Erhaltung und ggf. Verbesserung der Wasserqualitat zu tref-
fen;

o die vorhandenen Wald- und Gehdlzbestdnde zu erhalten, zu pflegen und zu
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erganzen;
) den Wald als Lebensraum des Rotwildes zu erhalten;
o grundwasserabsenkende Maflihahmen zu verhindern;
) den derzeitigen Grinlandanteil sowie die Grinlandnutzung besonders in den

Bachtélern, an erosionsgefahrdeten Hangzonen und auf mageren Standorten
beizubehalten und nach Mdglichkeit zu vergré3ern;

o naturnahe Biotope als Lebensraume fir wildlebende Tiere und wildwachsende
Pflanzen zu erhalten, zu pflegen oder zu entwickeln;

o Zersiedlungen und flachenintensiven Eingriffen in der Landschaft ent-
gegenzuwirken;

o neue Wegeausbauten von Material, Dimension und Linienfiihrung dem Wesen
der umgebenden Landschaft anzupassen;

o nicht mehr bendétigte Verkehrsanlagen zurtickzubauen und zu rekultivieren;

. nicht bodenstéandige Geholze, insbes. inselhafte Weihnachtsbaum- und
Schmuckreisigkulturen, aus den Offenlandbereichen zu entfernen;

) krautreiche Saume entlang der Wirtschaftswege und Gehdlzrander zu erhalten
und zu entwickeln;

o gliedernde und belebende Landschafts- und Strukturelemente auch im Sinne
der Erholungsnutzung zu erhalten, zu pflegen und ggf. zu erganzen;

o an den Ubergangen zu Flachen, fiir die nach Festsetzungen dieses Land-

schaftsplanes ein vollstandiges Erstaufforstungsverbot besteht (NSG nach 2.1,
LSG nach 2.3.2 und 2.3.3, LB nach 2.4), bei Erst und Wiederaufforstungen ei-
nen abgestuften Waldmantel aus bodenstdndigen, heimischen Laubgeholzen
anzulegen.
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1.2 Wiederherstellung einer in inrem Wirkungsgefiige, ihrem Er-
scheinungsbild oder ihrer Oberflachenstruktur geschéadigten
Landschaft

Erlauterung:

Mittelgebirgslandschaften erhalten ihren Reiz zumeist durch den Wechsel von Wald

und Offenland in Abhangigkeit vom natirlichen Relief. Die natlrliche Oberflachenstruk-

tur wird in Medebach an zwei Stellen empfindlich gestort:

1. teil-verfiillter Talraum der Olfe
Bei Dreislar wird unter Tage Schwertspat abgebaut. Der Aushub wurde und wird
unterhalb der Grube im Olfetal abgelagert. Der Talboden wird heute durch eine
langgestreckte, 3-4 m hohe, von einem Zaun umgebene Aufflllungsflache gepragt.
Auffillungskorper, Zaun, Betriebsflachen und Maschinen der Schwertspatgrube
sind eine wenig einladende ,Visitenkarte am Ortsrand von Dreislar.

2. Bauschutt-Deponie am Gelangeberg

Sudlich Medebach am Geléangeberg liegt eine Bauschutt- und Boden-Deponie, die
noch beschickt wird. Aktuell sind randlich niedrige Walle aufgeschoben worden.

Zielfihrend bei der Umsetzung des Entwicklungsziel ,Wiederherstellung” im Rahmen
der Rekultivierungs- bzw. Renaturierungskonzepte sind insbesondere die folgenden
Mafinahmen:

zul.:

- Verbringung des abgelagerten Abraums nach Beendigung des Abgrabungsbe-
triebes (oder passenden Teilen davon) in die abgeteuften Stollen,

- Wiederherstellung des urspringlichen Talprofils in Langs- und Querschnitt,

- extensive Grinlandnutzung der Talsohle unter Belassung eines ungenutzten
Uferrandstreifens.

- Schaffung variabler Béschungen,

- Anpflanzung der Anfillflachen mit bodenstéandigen Gehdlzen unter Beachtung
gestufter Rander,

- Auflockerung altersgleicher Anpflanzungsflachen durch differenzierten Pflege-
hieb.
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1.3 Sicherung und Entwicklung
besonders schutzwirdiger Teile von Natur und Landschaft

Erlauterung:

Dieses Entwicklungsziel wird vorrangig in RAumen mit besonderer Biotopschutzfunkti-
on dargestellt, in denen Lebensgemeinschaften und Lebensstatten bestimmter wildle-
bender Pflanzen- und Tierarten (u. a. des Rotwildes) erhalten, entwickelt bzw. wieder-
hergestellt werden sollen. AuRerdem deckt es die wesentlichen Teile jener Gebiete ab,
die dem Schutz- und Entwicklungsgebot der FFH-Richtlinie unterliegen. Die hierfir —
wie auch fiir das Vogelschutzgebiet "Medebacher Bucht" — von der LOBF formulierten
Schutzziele sind im Anhang beigefugt.

Das Ziel wird im Wesentlichen durch die Ausweisung von Naturschutzgebieten in der
Festsetzungskarte realisiert, bei denen groRRenteils der Erhaltungs-, zu einem geringe-
ren Anteil aber auch der Entwicklungsaspekt im Vordergrund steht. Darliber hinaus
sind ergénzend einige Talraume und Niederungszonen mit besonderer 6kologischer
Verbundfunktion dargestellt, fir die eine Festsetzung als LSG (Typ C) vorgesehen ist.

Konkrete Entwicklungsmalnahmen sind in dem allgemeinen Festsetzungskatalog fir
NSG als Gebote beschrieben bzw. in die einzelnen Gebietsfestsetzungen aufgenom-
men worden.

1.4 Pflege und Entwicklung der Ortsrander

Erlauterung:

Fur das Plangebiet sind - wie flr das gesamte Kurkélnische Sauerland - klar abge-
grenzte Ortslagen typisch, die durch mehr oder weniger unbebaute “freie Landschaft”
von einander getrennt sind. Im Verhdltnis zu den eher geringen Ortsgrof3en ergeben
sich relativ groRe Kontaktzonen zur freien Landschaft, die das gesamte Landschafts-
bild sehr stark beeinflussen.

Das Siedlungsbild von Medebach ist gekennzeichnet durch Kleinsiedlungen dorflicher
Auspragung in peripherer Lage zur kleinstadtischen Kernstadt Medebach. Die Sied-
lungsentwicklung des Hauptortes ist gekennzeichnet durch eine schubweise Expansi-
on der Kernstadt: markante Schiibe innerhalb der Siedlungsflachenentwicklung der
letzten Jahrzehnte waren die Errichtung von Schul- und Wohnbauflachen im Siden,
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die Anlage des Gewerbegebietes im Sitidosten und die Errichtung des Ferienparkes im
Nordosten der Kernstadt.

Kustelberg, der Hohenort am Westrand Medebachs, liegt unmittelbar am Rande der
grof3flachigen Waldlandschaft des Rothaargebirges. An seinem Sid- und Ostrand tritt
der Fichten-Hochwald bis unmittelbar an den Ortsrand heran. Westlich von Kustelberg
sind in groBerem Umfang Weihnachtsbaum-Kulturen angepflanzt worden, die dazu
fuhren kdénnen, dass Kiistelberg kinftig von drei Seiten von Wald (bzw. waldahnlichen
Kulturen) umschlossen wird. Auch in Deifeld, Dudinghausen, Oberschledorn und Me-
delon pragen ortlich (Neubau-)Siedlungen, Gewerbe- und Infrastrukturflachen hartkan-
tig die sensible Ubergangszone von Siedlung und umgebender Landschaft.

Das Entwicklungsziel fordert dazu auf, die landschaftliche Integration der expandieren-
den Randzone Medebachs und die siedlungsnahe Feldflur von Kistelberg, Deifeld,
Dudinghausen, Oberschledorn, Medelon und Dreislar starker zu beachten, als dies
vielleicht in der Vergangenheit der Fall war. Insbesondere auf folgenden Feldern kann
an der Realisierung dieses Ziels gearbeitet werden:

Bauleitplanung:

Organische Abgrenzung neuer Baugebiete am Ortsrand, Hohenstaffelung und Gestal-
tungsfestsetzungen flir die Gebaude nach dorftypischen Vorbildern, Eingriinung von
Baugebieten auf ausreichend groRRer Flache mit lockerer Bepflanzung (besser Obst-
wiese als schmale, dichte Hecke), Erhaltung landwirtschaftlicher Betriebe und nutzba-
rer Flachen:

privates Bauen:

Verwendung sauerlandtypischer Konstruktionsformen und Materialien, dichte Eingru-
nung von Zweckbauten und ortsbildbeeintrachtigenden Geb&audeteilen durch Laub-
holzhecken, Anpflanzung einzelstehender, grof3kroniger ,Hofb&ume*, landliche Gar-
tengestaltung mit Strauchern (schwarzer Holunder u. &.), Bluten- und Nutzpflanzen
statt Koniferen, Zierrasen und Betonsteinen.

Landschaftspflege:

Erhaltung der landwirtschaftlich genutzten Flachen (keine Aufforstungen und flachigen
Anpflanzungen), Anreicherung der Feldflur durch Obstwiesen, Feldgehotlze, Baum-
gruppen und Einzelbdume, Betonung der in den Ort fihrenden Wege durch Grinstrei-
fen u. &., bei siedlungsnahen Waldflachen: Wiederaufforstung mit Laubholz und / oder
Anlage ausreichend dimensionierter Waldsaume mit Straucharten und Sukzessionsfla-
chen, Zuriickdrangung siedlungsnaher Weihnachtsbaumkulturen.
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1.5 Extensivierung der landwirtschaftlichen Bodennutzung

Erlauterung:

Dieses Entwicklungsziel soll insbesondere dazu verhelfen, dass sich das 6kologische
Potenzial naturrdumlich gegebener Sonderstandorte auch dort besser entfalten kann,
wo es durch eine normal-intensive der landwirtschaftlichen Nutzung eingeschrankt ist.

Es umfasst landwirtschaftliche Flachen mit einem erhdhten biologischen Potenzial,
insbesondere flachgriindige und / oder hangige, rel. trockene Standorte sowie - im
Grafschafter Bergland - Talraume, die alle besondere Bedeutung flr das europaische
Vogelschutzgebiet "Medebacher Bucht" besitzen.

Entwicklungsziel auf den dargestellten Flachen ist die Forderung einer kleinteiligen
Feldlandschaft mit extensiv genutzten Bereichen und einem hohen Anteil von Saumbi-
otopen, die Sicherung und Entwicklung artenreicher Kulturbiotope, insbesondere Ma-
gergrunland, sowie von Saumen und Ackerwildkrautfluren.

Eine Realisierung dieses Entwicklungsziels soll im Wesentlichen durch die Anwendung
von vertraglichen Regelungen zwischen Naturschutz und Landwirtschaft erfolgen (Kul-
turlandschaftspflegeprogramm u.a.).

1.6 Verwendung von bodenstandigem Laubholz
bei Erst- und Wiederaufforstungen

Erlauterung:

Wie in den meisten Mittelgebirgsregionen, ist auch im Sauerland die forstliche Entwick-
lung der letzten 150 Jahren gekennzeichnet durch die tlw. massive Bevorzugung der
schnellwachsenden Fichte zu Lasten des autochthonen Laubwaldes, insbesondere
des Buchenwaldes. Den Laubwaldbestanden kommt eine - mit dem Maf3 der Ausdeh-
nung der Fichtenforste zunehmende - erhebliche wald&sthetische und waldtkologische
Bedeutung zu.

Das Entwicklungsziel ,Verwendung von Laubholz bei Erst- und Wiederaufforstungen*
bezieht sich u. a. auf solche Buchenwaldinseln, die im Rahmen der Erarbeitung des
Okologischen Fachbeitrages als schutzwiirdige Biotopkomplexe bewertet worden sind
(schwerpunktmaRBig im sudlichen Plangebiet). Der Erhalt dieser naturnahen, haufig
alten Bestande inmitten zumeist forstlich intensiv geprégter Fichtenwalder ist ein zent-
rales Anliegen des Wald-Naturschutzes.

Weiterhin wurden hier Nadelholzbestdnde im Grafschafter Bergland erfasst, deren
Umbestockung nach Endnutzung langfristig die dort vorhandenen wertvollen Buchen-
walder im Bereich des Entwicklungszieles 1.3 ergdnzen und verbinden kénnen.
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Sudlich von Kistelberg sind Waldflachen dargestellt, die wie eine langgestreckte Halb-
insel von den FFH-Flachen des Glindfelder Forstes umgeben werden. Hier ist zur Auf-
wertung und Verbindung der angrenzenden FFH-Flachen des Forstes Glindfeld ein
Wandel in der Bestockung von Fichte zu bodenstdndigem Laubholz zielfihrend.

Schliellich soll dieses Entwicklungsziel fir die 6stlichen Unterhange entlang des Brih-
netales gelten, wo der hohe 6kologische Wert dieses Talzuges auf grof3er Lange ab-
rupt durch ausgedehnte, monotone Nadelholzbestande beendet wird. Hier sollten im
Rahmen waldbaulicher Maflinahmen insbesondere die bodenstéandigen Eichen-
Hainbuchen-Waldgesellschaften geférdert werden.

1.7 Aufwertung der Waldsiepen
durch Verwendung von bodenstandigem Laubholz bei Wieder-
aufforstungen

Erlauterung:

Ortlich ist im Plangebiet die Biotopverbund- und Lebensraumfunktion der Waldsiepen
durch Nadelholzaufforstungen beeintrachtigt. Insbesondere die Taler mit ihren beson-
deren Quell- und Auen-Standorten unter Einschluss einer ausreichend dimensionierten
randlichen Kontaktzone verdienen eine waldbaulich sensible Behandlung. Quellen,
Auenstandorte und feuchte bis frische Unterhangzonen weisen ein hohes bhiotkologi-
sches Potential auf, das durch den nivellierenden Fichtenanbau unterdriickt wird.

Die nicht standortgerechten Aufforstungen der Waldsiepen mit Nadelhdlzern wurden
teilweise bereits vor langerer Zeit vorgenommen, so dass hier in den nachsten Jahren
und Jahrzehnten Endnutzungen anstehen. Wo nicht kurz- bis mittelfristig im Rahmen
der normalen forstlichen Verjingung eine Umbestockung erreicht werden kann, sollten
Durchforstungsmaf3inahmen gezielt dazu genutzt werden, dichte Bestéande zu Gunsten
der natirlichen Bodenflora und evtl. rudimentar bzw. reliktar vorhandener naturnaher
Laubwaldzellen zu unterstiitzen. Dabei ist auch dem Erhalt oder der Entwicklung einer
naturnahen Rand- und Saumbestockung ein besonderes Gewicht beizumessen.

Das Entwicklungsziel ,Aufwertung der Waldsiepen“ bezieht sich priméar auf Mal3nah-
men im Rahmen einer ordnungsgemafen Forstwirtschaft; aus Landschaftspflegemit-
teln finanzierte Umbestockungen vor Erreichen eines wirtschaftlich vertretbaren Ein-
schlagsalters sollten Einzelfallen innerhalb der festgesetzten Naturschutzgebiete vor-
behalten bleiben. Je nach Standort und forstlicher Betriebsplanung ist allerdings denk-
bar, die Umsetzung dieses Zieles im Einzelfall auch durch landschaftsrechtlich gefor-
derte Kompensationsmaflinahmen zu realisieren. Das gilt insbesondere bei Einbrin-
gung von Weichholzarten, denen kaum eine wirtschaftliche Bedeutung zukommt.
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Besonders geschitzte Teile von Natur und Landschaft
(819 LG)

Allgemeine Festsetzungen fir besonders geschitzte Teile von Natur und
Landschaft

Von allen in den folgenden Abschnitten genannten Verboten unberihrt bleiben die
MaRRnahmen im Rahmen des Landschaftsplans zur Pflege, Erhaltung oder Entwick-
lung des Schutzobjektes. Unberlhrt bleiben weiterhin alle vor Inkrafttreten des
Landschaftsplans rechtlich zugelassenen Nutzungen sowie die ordnungsgemafie
land- und forstwirtschaftliche Nutzung und die Unterhaltung bestehender Anlagen,
soweit nicht die nachfolgenden Regelungen ausdriicklich etwas anderes be-
stimmen.

Dazu gehodren auch MaRnahmen, die im Rahmen des ordnungsgemafen Betriebes
von vorhandenen Verkehrsanlagen und 6ffentlichen Ver- und Entsorgungsanlagen
und -leitungen erforderlich sind, wenn sie unter grél3tmaoglicher Schonung von Na-
tur und Landschaft vorgenommen werden.

Die StralRenkorper vorhandener, klassifizierter Strallen und Eisenbahnbetriebsanla-
gen sind — auch bei zeichnerischer Erfassung — von flachenhaften Schutzfestset-
zungen (NSG, LSG) nicht betroffen.

Von den Geboten und Verboten des Landschaftsplans kann nach § 69 Abs. 1 LG die Untere Land-
schaftsbehodrde auf Antrag Befreiung erteilen, wenn

a) die Durchfiihrung der Vorschrift im Einzelfall

e zu einer nicht beabsichtigten Harte filhren wiirde und die Abweichung mit den Belangen des
Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist oder
e zu einer nicht gewollten Beeintrachtigung von Natur und Landschaft fiilhren wiirde oder

b) Uberwiegende Grinde des Wohls der Allgemeinheit die Befreiung erfordern.

8 5 LG (Ersatzmaflinahmen) gilt entsprechend. Der Beirat bei der Unteren Landschaftsbehdrde kann
einer beabsichtigten Befreiung mit der Folge widersprechen, dass diese nur mit Zustimmung der hdhe-
ren Landschaftsbehérde erteilt werden darf.

Die Gebote umfassen groRRenteils MalRnahmen, die zur Erreichung des Schutz-
zweckes langfristig notwendig sind. Fir die Umsetzung dieser Gebote werden frei-
willige Vereinbarungen mit den jeweiligen Grundstiickseigentimern oder Nut-
zungsberechtigten angestrebt.

Hinweise auf 8 25 bzw. § 26 LG hinter einzelnen Ge- und Verboten machen diese
zu Festsetzungen im Sinne der angegebenen Paragraphen.
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Zur besseren Ubersicht aller das jeweilige Schutzgebiet betreffende Regelungen wurde z. T auf eigen-
sténdige Festsetzungen unter Ziffer 3 bzw. 4 zugunsten dieser Form verzichtet.

Mafnahmen, die zur Abwendung von Gefahren fir die 6ffentliche Sicherheit und
Ordnung, zur Beseitigung eines Notstandes oder zur Erfullung der Verkehrssiche-
rungspflicht zeitlich unaufschiebbar durchgefiihrt werden missen, sind aus haf-
tungsrechtlichen Grinden von entgegenstehenden Festsetzungen unberihrt.Der
Trager dieser MaBnahmen hat die Untere Landschaftsbehdrde unverziglich dar-
Uber zu unterrichten.

Die genannten MafRnahmen stellen fir den Handelnden einen Rechtfertigungsgrund dar, soweit gegen
Festsetzungen des Landschaftsplans verstoRen wirde. Durch die Unterrichtspflicht erhalt die Land-
schaftsbehérde die Mdglichkeit, MaRnahmen zum Ausgleich des Schadens bzw. zur Wiederherstellung
des alten Zustandes zu treffen.

Die Eigentimer und Nutzungsberechtigten sollen Schaden an Naturdenkmalen und
Gefahren, die von ihnen ausgehen oder auf sie einwirken, unverzuglich der Unteren
Landschaftsbehorde anzeigen.

. Abgestimmte Biotopmanagement- und Waldpflegeplane sowie die zu deren Umset-

zung abgeschlossenen Vertrage haben in Aussagen, die die getroffenen Festset-
zungen modifizieren, Vorrang vor diesen.

Die detaillierte Bearbeitung von Schutzgebieten im Rahmen der Biotopmanagement- oder Waldpflege-
planung kann zu Erkenntnissen fuhren, die hier noch nicht berticksichtigt werden konnten. Dieses gilt
insbesondere auch fur die Abgrenzung der letztendlich mit Laubholz wieder aufzuforstenden Flachen in
den NSG, die abweichende forstliche Festsetzungen hinsichtlich des mit Laubholz wieder aufzufors-
tenden Anteiles beinhalten. AuRerdem braucht die Ausgestaltung von Pflegevertragen auf Grinland
einen gewissen Spielraum, um 6kologische und betriebswirtschaftliche Belange zusammen zu fihren.

BuRRgeldvorschriften

Nach 8§ 70 (1) LG handelt ordnungswidrig, wer vorsatzlich oder fahrlassig einem ge-
manR § 34 Abs. 1 bis 4 LG in einem Landschaftsplan fur Naturschutzgebiete, Land-
schaftsschutzgebiete, Naturdenkmale oder Geschiitzte Landschaftsbestandteile enthal-
tenen Verbot zuwiderhandelt. Nach § 71 LG kdnnen solche Ordnungswidrigkeiten mit
einer Geldbul3e bis zu 50.000,00 € geahndet werden. Gegenstande, die zur Begehung
dieser Ordnungswidrigkeiten gebraucht oder bestimmt gewesen sind, kénnen eingezo-
gen werden.
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2.1 Naturschutzgebiete (8§ 20 LG)

Erlauterungen:
Als Naturschutzgebiete werden nach § 20 LG Teile von Natur und Landschaft festgesetzt, soweit dies

a) zur Erhaltung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstatten bestimmter wild lebender Pflanzen und
wild lebender Tiere

b) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschichtlichen Griinden oder

c) wegen der Seltenheit, besonderen Eigenart oder hervorragenden Schonheit einer Flache oder eines
Landschaftsbestandteils

erforderlich ist. Die Festsetzung ist auch zuldssig zur Herstellung oder Wiederherstellung einer Lebensge-
meinschaft oder Lebensstéatte im Sinne von Buchstabe a.

Weitere Grundlage fiir die Festsetzung von Naturschutzgebieten ist hier die “Vereinbarung Medebacher
Bucht”, auf die im Abschnitt D bereits verwiesen wird

Far alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.1.1 - 2.1.57) festge-
setzten Naturschutzgebiete gelten folgende Regelungen.

Soweit es sich um Regelungen zur Ausiibung der Jagd in Naturschutzgebieten handelt, ist das nach § 20
Abs. 1 Landesjagdgesetz (LJG NW) erforderliche Einvernehmen mit dem Landesamt fur Erndhrungswirt-
schaft und Jagd NRW als Oberer Jagdbehdrde erzielt worden (dessen Schreiben vom ............. ).

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.
Die Abgrenzung der betroffenen Gebiete ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck

Es wird auf die besonderen Erlauterungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen.

Schutzwirkungen

Verbote

Nach 8 34 Abs. 1 LG und aufgrund dieser Festsetzungen sind in den Naturschutzge-
bieten alle Handlungen verboten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Verén-
derung des geschiitzten Gebietes oder seiner Bestandteile oder zu einer nachhaltigen
Storung fihren kénnen.

Insbesondere ist verboten:

a) Baume, Straucher oder sonstige wildwachsende Pflanzen zu beschéadigen, auszu-
reilBen, auszugraben oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in ihrem
Wachstum zu beeintrachtigen;

unberihrt bleiben
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b)

- Malnahmen im Rahmen der ordnungsgemafen Pflege, Erhaltung und Bewirt-
schaftung landwirtschaftlicher Flachen und von Wald sowie der erforderlichen
Trassenpflege im Bereich vorhandener 6ffentlicher Ver- und Entsorgungsleitun-
gen in bisheriger Art und in bisherigem Umfang, soweit dies dem Schutzzweck
nicht zuwiderlauft;

- die ordnungsgeméaie Pflege von Hecken, flachigen Feldgehdlzen und Uferge-
holzen durch Auf-den-Stock-Setzen von Straucharten sowie von einzelnen
Baumen. Beim Auf-den-Stock-Setzen von Hecken und Ufergehdlzen sind Ab-
schnitte von max. 50 m Lange zu bilden, von denen zwei benachbarte nicht in-
nerhalb eines Jahres geschlagen werden dirfen; in den geschlagenen Ab-
schnitten sind einzelne Baume als Uberhélter zu erhalten.

Eine Wachstumsgeféhrdung bedeutet insbesondere auch

o die Beschadigung des Wurzelwerkes,
e das Verdichten des Bodens im Traufbereich;

wild lebende Tiere zu fangen oder zu ihrem Fang geeignete Vorrichtungen an-
zubringen, sie zu téten, zu verletzen, ihre Brut- und Lebensstétten, Eier, Larven,
Puppen oder sonstigen Entwicklungsformen wegzunehmen, zu zerstéren oder zu
beschadigen oder sie an ihren Brut- und Lebensstatten zu stéren oder zu beunruhi-
gen;

unberuhrt bleibt

- die ordnungsgemaéafe Austibung der Jagd und des Jagdschutzes sowie der Fi-
scherei, soweit sie nicht unter ) und o) eingeschrankt sind.

Eine Beunruhigung oder Stdrung erfolgt insbesondere durch Larm, Aufsuchen oder &hnliche Hand-
lungen, kann aber auch durch Fotografieren oder Filmen verursacht werden;

Baume, Straucher, sonstige Pflanzen oder entwicklungsfahige Pflanzenteile sowie
Tiere einzubringen;

unberihrt bleibt

- das Einbringen heimischer Fischarten bzw. von Jungindividuen aus ende-
mischer Fischnachzucht;

hierzu gehéren nicht: Regenbogenforelle, Karpfen bzw. seine zahlreichen Zuchtformen, Bachsaib-
ling, Zander und Wels.

unberihrt bleiben weiterhin
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d)

- Malnahmen im Rahmen der ordnungsgeméfRen Bewirtschaftung landwirt-
schaftlicher Flachen und von Wald in bisheriger Art und in bisherigem Umfang
und unter Bertcksichtigung des Verbots q);

aullerhalb der befestigten oder gekennzeichneten StraRen und Wege, Park- und
Stellplatze das Naturschutzgebiet zu betreten oder dort zu reiten, es zu befahren
oder Hunde in ihm frei laufen zu lassen;

unberihrt bleibt

- das Betreten, Fihren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen ordnungs-
gemaler land-, forst- oder wasserwirtschaftlicher Tatigkeit, sowie der Unterhal-
tung vorhandener offentlicher Ver- und Entsorgungsanlagen und —leitungen,

- das Betreten zur ordnungsgeméafien Jagd im Sinne von 8 1 Bundesjagdgesetz
(BJG), des Jagdschutzes und der Fischerei,

- das Laufenlassen von Jagdhunden im jagdlichen Einsatz.

Uber § 70 Abs. 2 LG hinausgehend ist im Naturschutzgebiet das Fithren von Fahrzeugen und das Rei-
ten auBerhalb der genannten Flachen auch dann untersagt, wenn eine privatrechtliche Befugnis, ins-
besondere die Einwilligung des Grundeigentiimers vorliegt. Das Befahrensverbot gilt z. B. auch fir
das Fahren mit Booten, Fahrradern, Quads usw..

Als befestigte Wege sind alle Wege anzusehen, die durch das Einbringen von Wegebaumaterial fir
das Befahren oder Begehen hergerichtet worden sind;

bauliche Anlagen zu errichten, zu andern oder deren Nutzung zu andern, auch
wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bedurfen;

unberthrt bleibt

- das Aufstellen von Bienenvdlkern in mobilen Anlagen

sowie die Errichtung

- von nach Art und Grofe Ublichen Forstkultur- und Weidezaunen,

- von Ansitzleitern und geschlossenen “Kanzeln” mit héchstens 1,20 x 1,50 m
Kanzelboden,

- von offenen Viehunterstdnden, wenn deren Standort mit der Unteren Land-
schaftsbehdrde abgestimmt ist
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f)

g)

h)

)

k)

- von Holzlagerplatzen bei NSG uber 50 ha GréRe, soweit dies dem Schutz-
zweck nicht zuwiderlauft.

Bauliche Anlagen sind insbesondere auch Dauercamping- und Zeltplatze, Sport- und Spielplatze, La-
ger- und Ausstellungsplatze, Zaune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Ein-
friedungen.

Aufschittungen, Verfullungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen
oder das Bodenrelief in anderer Weise zu verandern;

unberthrt bleiben Bodeneinschlage, die der wissenschaftlichen Untersuchung der
Waldbdden dienen.

Gewasser, einschlielich Fischteiche, anzulegen oder zu veréandern;

unberthrt bleiben UnterhaltungsmalRnahmen an rechtl. zugelassenen Feuerldsch-
und Fischteichen, wenn keine Abgrenzungsanderungen der Wasserflache vorge-
nommen werden.

Stral3en, Wege oder Stellplatze zu errichten oder sie in einen héheren Ausbaustan-
dard zu uUberfihren;

oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen sowie
Drainagen zu verlegen oder zu andern oder den Grundwasserstand anderweitig zu
verandern;

Stoffe oder Gegenstande zu lagern, abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in ande-
rer Weise zu entledigen, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt geféahrden
oder beeinflussen kdnnen;

Dazu gehoéren auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Diinge- und Bodenverbes-
serungsmittel sowie Futtermittel. Die Bewirtschaftung von landwirtschaftlich genutzten Flachen unter
Einsatz von Pflanzenschutz- und Dingemitteln ist durch diese Festsetzung nicht erfasst.

Unberuhrt bleibt

- die voribergehende Lagerung von Holz an den Wegeseitenrdndern zum Be-
reitstellen fir die Holzabfuhr

- die voruibergehende Lagerung von Material zur Wildfutterung

Verkaufsstande oder Verkaufswagen, Zelte, Wohnmobile, Wohnwagen oder ahnli-
che, dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen dienende Anlagen aufzustellen;
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p)

a)

)

unberuihrt bleibt

- das Aufstellen von Waldarbeiterschutzwagen, soweit sie fur forstbetriebliche Ta-
tigkeiten erforderlich sind;

der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln im Wald;

Verbiss-, Fege- und Schéalschutzmittel gelten nicht als Pflanzenschutzmittel in diesem Sinne und sind
damit nicht von der Festsetzung betroffen.

unberthrt bleibt die Insektizidanwendung bei gepoltertem Holz.
zu lagern oder Feuer zu machen (mit Ausnahme forstwirtschaftlicher Mal3nahmen);

Werbeanlagen, Schilder oder Beschriftungen zu errichten oder anzubringen, soweit
sie nicht ausschlie3lich auf die Schutzausweisung hinweisen oder als Wegweiser
oder Warntafeln oder der forstlichen Umweltbildung dienen;

Wildfutterungen vorzunehmen oder Wildacker anzulegen;
unberthrt bleibt
- die Wildfutterung in Notzeiten gemalf3 ,Futterungsverordnung NRW*

der Kahlhieb oder eine diesem in der Wirkung gleichkommende Lichthauung > 0,5
ha zusammenhangender Flache in Bestanden, die mit heimischen Baumarten be-
stockt sind, soweit die Malshahme nicht von der Forstbehdrde im Einvernehmen mit
der Unteren Landschaftsbehérde genehmigt ist (8 25 LG);

die Wiederaufforstung mit Nadelgeholzen oder anderen, innerhalb des Gebietes auf
dem jeweiligen Standort nicht von Natur aus heimischen Baumarten (8§ 25 LG);

jeglicher Motorsport und Modellsport sowie der Betrieb von Héngegleitern oder
sonstigen Fluggeraten;

Erstaufforstungen vorzunehmen sowie Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- oder
Baumschulkulturen anzulegen;

Grunland oder landwirtschaftlich nicht genutzte Flachen umzubrechen oder eine
dem Umbruch gleichkommende Vernichtung der Grasnarbe durchzufihren, es oder
sie in Acker oder andere Nutzungen umzuwandeln;

Eine Inanspruchnahme von landwirtschaftlichen Ackerstilllegungsprogrammen oder voriibergehender
Feld-Grasanbau gilt im Sinne dieses Verbotes nicht als Griinlandnutzung. Die umbruchlose Durchsaat
und die Wiederherstellung der Grasnarbe nach Wildschéden ist von diesem Verbot nicht erfasst.

das Erscheinungsbild von Felsklippen zu &ndern;

Hierzu z&hlt insbesondere das Bearbeiten von Felsklippen mit Werkzeug.
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v)

die Beseitigung von Hohlenb&umen,

w) die Durchfiihrung von Bodenschutzkalkungen auf Moorbéden, Heideflachen, sowie

in bach- und quellnahen Bereichen.

Gebote

a)

b)

C)

d)

Die naturnahen, bodenstandigen Waldgesellschaften sind zu erhalten; Bewirt-
schaftungsmafRnahmen haben nach den Grundsatzen einer nachhaltigen und ord-
nungsgemalen Forstwirtschaft im Sinne einer naturnahen Waldwirtschaft zu erfol-
gen.

Bestimmte Einzelbdume und Baumgruppen sind Uber die Hiebsreife hinaus als Alt-
holzinseln / Totholz zu erhalten (§ 26 LG).

Dieses Gebot ist Uber die Plane nach Gebot c) bzw. im Rahmen der forstlichen Bewirtschaftung /
Forstbetriebsplanung umzusetzen. Vertragliche Regelungen zum Altholz-/ Totholzerhalt sind anzustre-
ben.

Fur alle Naturschutzgebiete sind Pflege- und Entwicklungs- bzw. Waldpflegeplane
oder Malnahmenkonzepte aufzustellen, die die zur Erhaltung oder Wiederher-
stellung von Lebensgemeinschaften oder Lebensstatten erforderlichen Malinahmen
nach Art, Umfang und Rangfolge ndher bestimmen (§ 26 LG).

Grunlandflachen sind durch Bewirtschaftung oder Pflege offenzuhalten. Bei land-
wirtschaftlicher Nutzung sind sie nach Mal3gabe vertraglicher Regelungen extensiv
zu bewirtschaften, d. h. insbesondere ohne Anwendung von Pflanzenschutzmitteln,
mineralischem Stickstoffdiinger, Gulle oder Jauche; eine Beweidung darf mit maxi-
mal 2 GV/ha und eine Mahd nicht vor dem 15.06. , bei Flachen > 400 m NN nicht
vor dem 1.7. eines jeden Jahres erfolgen. Bei Vorkommen gefahrdeter bodenbri-
tender Vogelarten ist der Termin bis zum Ende der Brutzeit zu verschieben (8 26
LG).

Zusatzliche Verbote / Gebote und Abweichende Forstliche Festsetzungen:

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die
bei widerspruchlichen Aussagen gegentiber den hier formulierten allgemeinen Ver- und
Geboten Vorrang haben.
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Ausnahmen

Uber die unter Ziffer 2 beschriebene Befreiungsregelung des § 69 LG hinaus kann die
Untere Landschaftsbehdrde gemafR. § 34 (4a) LG von dem oben stehenden Verbotska-
talog fur die Naturschutzgebiete auf Antrag eine Ausnahme zulassen, wenn die beab-
sichtigten Handlungen wissenschaftlichen Zwecken oder der Umweltbildung dienen
und dem Schutzzweck nicht zuwider laufen.

Ausnahmen sind — soweit sie dem Schutzzweck nicht zuwider laufen - ferner méglich
vom Verbot h) fur den forstlichen Wegebau entsprechend dem Verfahren gemal ,Leit-
bild fur den nachhaltsgerechten forstlichen Wegebau in NRW*, vom Verbot i) fur die
Unterhaltung vorhandener Drainagen und vom Verbot |) fiir den Einsatz von Pflanzen-
schutzmitteln im Wald im Kalamitatsfall.

Naturschutzgebiete - Ubersicht -

Nr. Name des NSG Lage i. Blattschnitt  GroRe(ha)
2.1.01 NSG , Neue Born — Oberes Hilletal” NW-Blatt 17,61
2102 NSG ,,Otieres Dittelsbachtal - Klo- NW-Blatt 13,90
kenbruch
2.1.03 NSG , Hoche* NO -Blatt 2,34
2.1.04 NSG , Rempel® NW-Blatt 5,51
2.1.05 NSG , Wissinghauser Heide* NW-Blatt 18,94
21.06 NSG ,,Cuarundwassertal - Hollmecker NW-Blatt 89,90
Bachtal
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Nr. Name des NSG Lage i. Blattschnitt  GrdRRe(ha)
2.1.07 NSG , Hallebachtal” NW-/ NO-Blatt 86,70
2.1.08 NSG ,Kahle P6n* NW-Blatt 95,86
2.1.09 NSG , Salbecke® NW-Blatt 5,31
2.1.10 NSG , Auf dem Knapp* SW -Blatt 22,96
2.1.11 NSG , Griner Stot" NW -Blatt 7,47
2.1.12 NSG , Itter-Quellen” NW-Blatt 12,64
2.1.13 NSG , Springebachtal NW-Blatt 0,21
2114  NSG,Waldreservat Glindfeld® e 2.151,77
2.1.15 NSG ,Bohlen® NW-Blatt 40,68
2.1.16 NSG , Die Erlen” NW-Blatt 35,08
2.1.17 NSG ,Berger Bachtal“ SO-Blatt 15,96
2.1.18 NSG ,Kréamershagen® NW-Blatt 8,12
2.1.19 NSG , Grol3er Steinberg“ NW-Blatt 1,58
2.1.20 NSG , Olfetal” SW-/ SO-Blatt 12,37
2.1.21 NSG ,Bromberg-Steinbriche” NW-Blatt 2,82
2.1.22 NSG , Osterntal” NO-Blatt 6,42
2.1.23 NSG , Burghagen® NO-Blatt 7,04
2.1.24 NSG ,Hardt" NO-Blatt 7,72
2.1.25 NSG , Katmecketal* NO-Blatt 30,19
2.1.26 NSG , Ziegenhardt - Heidekoppel” SO-Blatt 48,15
2.1.27 NSG , Ziegenberg® SO -Blatt 2,29
2.1.28 NSG , Ziegenhardt” SO-Blatt 1,74
2.1.29 NSG , Briuche-Talung* NO-/NW-Blatt 18,83
2.1.30 NSG , Knickhagen* NO-Blatt 10,94
2.1.31 NSG , Kattenkopp* NO-Blatt 16,34
2.1.32 NSG ,Wilde Aa“ NO-Blatt 7,77
2.1.33 NSG , Winterkopf* NO-Blatt 5,45
2.1.34 NSG , Osternwiesen* NO-Blatt 22,28
2.1.35 NSG , Goldene Troge* NO-Blatt 11,14
2.1.36 NSG , Bruhnetal” NO-/ SO-Blatt 90,46
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Nr. Name des NSG Lage i. Blattschnitt  GrdRRe(ha)
2.1.37 NSG , Orketal® SW-, SO-Blatt 197,92
2.1.38 NSG ,Bérberg“ SW-Blatt 50,70
2.1.39 NSG , Rudenscheid” SW-Blatt 6,42
2.1.40 NSG , An der Gemeine* SO -Blatt 18,05
2.1.41 NSG , Nordhelle" SW-Blatt 3,26
2.1.42 NSG ,Homberg* SO -Blatt 5,32
2.1.43 NSG , Auf dem Schleim* SO-Blatt 3,53
2.1.44 NSG , Medebach-Frauenbruch* SO-Blatt 46,87
2.1.45 NSG , Medebacher Heide* SO-Blatt 6,41
2.1.46 NSG , Figgemecketal* SW-Blatt 15,85
2.1.47 NSG , Wamecketal® NW-Blatt 66,35
2.1.48 NSG , Hollenhaus* SW-Blatt 7,30
2.1.49 gfﬁwicl’;éggg:&?e”' Herzgraben - qw. /so-Blatt 12,39
2.1.50 NSG , Gelangeberg* SO-Blatt 52,67
2.1.51 NSG , Unkenbachtal” SW-, SO-Blatt 5,05
2.1.52 NSG , Gelangebachtal” SW-, SO-Blatt 96,17
2.1.53 NSG , Kirchgrund* SW-, SO-Blatt 5,35
2.1.54 NSG , Raunsberg“ SO-Blatt 5,64
2.1.55 NSG , Almecke* NW-Blatt 5,80
2.1.56 NSG , Lickenkopf* SO-Blatt 2,45
2.1.57 NSG "Ruggen” SO-Blatt 13,36
Summe: 3561,33
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2.1.01 NSG , Neue Born — Oberes Hilletal®

geografische Lage nordwestlich Kiistelberg
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 17,61 ha

Objektbeschreibung:

Westlich von Kustelberg kommt im oberen Talraum des Hillebaches ein grof3flachiger
Feuchtgrinlandkomplex zur Auspragung, umgeben von o6rtlich mageren Wiesen- und
Weideflachen. Im oberen Talraum schliel3en sich Strauchweiden zu einem dichten Ge-
blschkomplex zusammen. Im Norden wurde — soweit im Plangebiet gelegen — ein
durch die Stadtgrenzen isoliertes Seitentalchen des Hillebaches einbezogen, das sach-
lich zum Gewassersystem "Hillebach" gehért und im Rahmen des angrenzenden
Landschaftsplanes "Winterberg" auch rdumlich in den NSG-Zusammenhang gestellt
wird.

Das Schutzgebiet ist ein wichtiges Rlckzugsgebiet gefahrdeter Tier- und Pflanzenar-
ten und ihrer Vergesellschaftungen innerhalb des hochgelegenen Offenlandkomplexes
um Kistelberg.

Das Schutzgebiet ist Teil des FFH-Gebietes DE-4717-304. ,Wiesen im Springebach-
und Hillebachtal bei Niedersfeld“. Es beinhaltet die folgenden Lebensrdume von ge-
meinschaftlicher Bedeutung:

Bergmahwiesen
Es ist weiterhin Lebensraum der folgenden Arten von gemeinschaftlichem Interesse

nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie:

Wiesenpieper
Neuntoter
Wachtelkdnig
Schwarzkehlchen.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nrn. 2, 2a).

Schutzzweck:

Erhaltung montaner Lebensraume und artenreicher Lebensgemeinschaften des Offen-
landes unterschiedlicher Feuchte- und Nahrstoffstufen. Das NSG dient auch der nach-
haltigen Sicherung eines FFH-Gebietes und besonders schutzwirdiger Lebensraume
nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1; in der durch die Schraffur "Fla-
che mit Hinweisen im Text" gekennzeichneten, zentralen Teilflache des Gebietes ist
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zusatzlich verboten:
der Einsatz von Pflanzenbehandlungsmitteln,
das Walzen und Schleppen nach dem 31. Marz,

die Dungung mit Uber 0,8 Dungeinheiten oder 60 kg.N (reiner Stickstoff) pro Hektar
in organischer und / oder mineralischer Form,

die Wiesenmahd mit mehr als zwei Schnitten / Jahr und vor dem 1. Juli,

die Beweidung mit mehr als zwei Rindern pro Hektar bis zum 30. Juni und mehr als
vier Rindern pro Hektar ab dem 1. Juli.

Auf dieser gekennzeichneten Teilflache galt vor Inkrafttreten des Landschaftsplanes die "Ordnungsbehérd-
liche Verordnung zur Festsetzung des Naturschutzgebietes 'Neue Born™ der Bezirksregierung Arnsberg
vom 26.11.1987 mit entsprechenden Regelungsinhalten, die in dieser Form Ubernommen werden sollen,
um die Kontinuitat der eingeleiteten, 6kologisch sinnvollen Gebietsnutzung zu wahren.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '35'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.02 NSG , Oberes Dittelsbachtal - Klokenbruch*

geografische Lage norddstlich von Kistelberg
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 13,90 ha

Objektbeschreibung:

Auf der Talsohle und an den Talhdngen des oberen Dittelsbaches treten auf sicker-
quelligen Standorten Feuchtgrinland und Quellsimpfe zutage, umgeben von Mager-
grunland. Die tief eingeschnittene Bachrinne des Dittelsbaches besitzt markante Ufer-
abbriiche. Die beweideten Feucht- und Magergriinland-Lebensraume sind Habitat
zahlreicher gefahrdeter Pflanzenarten. Der nordliche, durch die L 872 isolierte Ge-
bietsteil fallt komplett unter die Schutzkriterien des § 62 LG.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 22, Teilflache).

Schutzzweck:

Erhaltung eines strukturreichen Bachlaufs und artenreicher Griinland-Lebensraume im
oberen Dittelsbachtal unter besonderer Beachtung sickerfeuchter Zonen und Quell-
sumpfe sowie deren Pflege durch dauerhafte extensive Bewirtschaftung. Das NSG
dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensraume nach
8§62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.03 NSG , Hoche"

geografische Lage norddstlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 2,34 ha

Objektbeschreibung:

In der weiten, offenen Feldflur éstlich von Didinghausen liegt eine Grinlandparzelle
mit kleiner Feuchtweide und randlichen Teichen. Die Feuchtweide stellt einen floris-
tisch wertvollen Lebensraum dar, sie ist u. a. Wuchsgebiet seltener Pflanzenarten.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 76).

Schutzzweck:

Erhaltung einer Grinlandparzelle mit Feuchtweide und Kleingewasser als Lebensraum
gefahrdeter Pflanzenarten. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders
schutzwurdiger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.04 NSG ,Rempel*

geografische Lage Ostlich Deifeld
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 5,51 ha

Objektbeschreibung:

Ostlich von Deifeld kommt auf der siidexponierten Hangzone des langgestreckten Hu-
gelrickens Rempel eine artenreiche, trockene Magerweide zur Auspragung, ortlich
durchsetzt von Gebiischen und Einzelstrauchern. Im schmalen Talzug unterhalb des
Hugelriickens liegen Mahwiesen, die im Westen in eine kleine Nassgriinlandzone (-
bergehen.

Der Rempel ist insgesamt ein differenzierter Offenlandkomplex mit Griunland-
Lebensraumen unterschiedlicher Feuchtestufen von trocken bis nass. Die Kleingehdlze
gehodren zum Bruthabitat des Neuntdters, einer Charakterart des Vogelschutzgebietes
der Medebacher Bucht.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 22, Teilflache).

Schutzzweck:

Erhaltung eines standértlich und strukturell vielfaltigen Kulturlandschaftskomplexes mit
seltenen Lebensraumen und gefahrdeten Brutvogelarten. Das NSG dient auch der
nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebensrdaume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.05 NSG , Wissinghauser Heide ”

geografische Lage nordwestlich von Wissinghausen
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 18,94 ha

Objektbeschreibung:

Nordwestlich von Wissinghausen erhebt sich am Ostabfall des Rothaargebirges der
758 m 0. NN hohe, anndhernd vollstdndig bewaldete Jurgenskdpken. Auf seinem RU-
cken ist eine grol3ere, montane Zwergstrauchheide mit einzelnen Wacholderstrauchern
erhalten geblieben. Sie wird durchsetzt von angeflogenen Kiefern und Fichten, die ver-
einzelt zu stattlichen Baumexemplaren hochgewachsen sind. Kleinere Heiderelikte
liegen ergdnzend in den angrenzenden Buchen- und Fichtenwéldern. Am Sidostrand
befindet sich eine kleine, trockene, sudexponierte und auf3erst artenreiche Magerwei-
de. Die bodensauren Buchenwadlder des Gebietes mit den haufig mehrstammigen
Baumgestalten zeugen von der ehemals niederwaldartigen Nutzung der Bestande.

Die Wissinghauser Heide ist ein mittlerweile dul3erst selten gewordenes Relikt der tra-
ditionellen Kulturlandschaft mit vitalen grof3eren und hervorragend erhaltenen Zwerg-
strauchheiden. Im Komplex mit den tbrigen Hochheiden des "Waldecker Uplandes" in
der Randzone des Rothaargebirges sind diese historischen Kleinlandschaften von her-
ausragender Bedeutung. Als Lebensraum steht sie in einem engen raumlich-
funktionalen Verbund zu anderen Heidegebieten im ,Waldecker Upland“. Das Schutz-
gebiet ist identisch mit dem FFH-Gebiet DE-4717-307 ,Wissinghauser Heide". Es bein-
haltet die folgenden Lebensrdume von gemeinschatftlicher Bedeutung:

Trockene Heidegebiete

Hainsimsen-Buchenwald.

(Ausfiihrliche Beschreibung auch innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum
Landschaftsplan Nr. 16).

Schutzzweck:

Erhaltung und Wiederherstellung von selten werdenden Biotoptypen unter landeskund-
lichen Aspekten sowie zum Schutz der dazu gehérigen Flora und Fauna; Sicherung
des Gebietes wegen seiner besonderen Eigenart und als Relikt vergangener Landnut-
zungsformen (naturgeschichtliche Griinde), Schutz seltener und geféhrdeter Pflanzen-
arten auf der im Sudosten einbezogenen Magergrinlandflache. Das NSG dient auch
der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

die Hochheide ist auf der Grundlage eines Pflegeplanes extensiv zu beweiden
(8 26 LG).
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Zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

Das Pfliicken von Blau- und Preil3elbeeren fir den eigenen Bedarf und ohne me-
chanische Hilfsmittel ("K&mme") ist in den Monaten Juli bis Oktober von den entge-
genstehenden Festsetzungen unberiihrt.

Damit kann diese traditionelle Nutzung fur personliche Zwecke fortgefuhrt werden bei gleichzeitigem Aus-
schluss eines gewerblichen "Durchkdmmens" der Zwergstrauchheiden.
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2.1.06 NSG , Grundwassertal - Hollmecker Bachtal*
geografische Lage westlich Titmaringhausen

Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Flache 89,90 ha

Objektbeschreibung:

Das Grundwassertal ist ein tief eingeschnittenes Kerbsohlental in der Ubergangszone
zwischen dem zentralen Rothaargebirge und der Hochmulde von Dudinghausen als
Teil der Medebacher Bucht. Auf den steilen Hangen des Talschlusses stockt der mon-
tane Barlapp-Buchenwald, auf den sickerquelligen Hangzonen tief eingeschnittener
Kerbtalsiepen kommen barlauch-reiche Buchenwalder zur Auspragung. Ortlich sind
auch Ubergéange zum Silberblatt-Schluchtwald ausgebildet.

Die offene schmale Talsohle beidseitig der naturnahen Bachlaufe weist insgesamt ei-
nen vielfaltigen Grinlandkomplex auf aus Mager-, Frisch- und Feuchtgriinland unter-
schiedlicher Nutzungsintensitat unter Einschluss von Brachestadien.

Das Schutzgebiet ist ein auR3erst differenziertes Mittelgebirgstal in stérungsarmer Lage
mit kleinteiliger Verzahnung unterschiedlicher Wald- und Offenland-Lebensraume mon-
taner Pragung.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nrn. 24, 9 und 15 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Erhaltung eines intakten Mittelgebirgstales mit differenzierten Wald- und Offenland-
Lebensraumen in stérungsarmer Lage in der Verzahnungszone der beiden Naturraume
Rothaargebirge und Medebacher Bucht, Schutz der Habitate von Arten, die fur die
Ausweisung des Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht" ausschlaggebend waren.
Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwuirdiger Lebens-
rdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Seite -41-



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.07 NSG , Hallebachtal”

geografische Lage sudlich  Wissinghausen, Deifeld, Referinghausen,
Oberschledorn

Lage im Blattschnitt NW-Blatt / NO-Blatt

Flache 86,70 ha

Objektbeschreibung:

Das Hallebachtal ist ein schmales, anndhernd parallel zu den TalrAumen von Dittels-
bach und Wilder Aa verlaufendes Grinlandtal am Siddrand der Hochmulde von Du-
dinghausen vor dem bewaldeten Bergriicken der Hardt. Die Hauptquellen liegen im
ausgedehnten Forst Glindfeld. Der haufig von einem schmalen Erlensaum begleitete
Bachlauf ist durchgangig naturnah ausgebildet. Auf der Talsohle tGberwiegen Glattha-
ferwiesen und Weidelgras-Weil3klee-Weiden maRig feuchter Ausbildung, ortlich durch-
setzt von Feucht- und Nassgrinland, im oberen Talraum auch von Feuchtbrachen. Auf
den Talhdngen kommt stellenweise artenreiches Magergriinland mit zahlreichen ge-
fahrdeten Pflanzenarten zur Auspragung. Im schmalen Seitental der Sal-becke stockt
ein kleiner Erlen-Feuchtwald.

Das Hallebachtal ist ein intaktes Griinlandtal ganzlich ohne stérende Einfliisse durch
Siedlungselemente oder StralRen.

(Ausfuihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 37, 46, 63).

Schutzzweck:

Erhaltung eines vielfaltig strukturierten, intakten und weitgehend stérungsfreien Offen-
landtales mit enger Verzahnung zum Wald als Lebensraum fiir Lebensgemeinschaften
naturnaher FlieRgewasser und differenzierter Mager- und Feuchtgriinland-Biotope. Das
NSG dient weiterhin der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebens-
rdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.08 NSG , Kahle Pon”

geografische Lage nérdlich von Titmaringhausen
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 95,86 ha

Objektbeschreibung:

Nordlich von Titmaringhausen erhebt sich der breite Bergriicken des Kahlen Pon fast
auf 775 m 0. NN. Auf diesem ehemals "kahlen", verheideten Grenzberg zu Hessen
sind - heute umgeben von jungen Fichten-Aufforstungen - Reste montaner Zwerg-
strauchheiden erhalten geblieben. Die sanften Oberhanglagen tGber 700 m . NN au-
Rerhalb des verfichteten Gipfelwaldes tragen artenreiche montane Bergwiesen (Mah-
wiesen vom Typ der Goldhaferwiesen). Nach Stden hin fallen die Talhédnge steiler ins
Tal der Wilden Aa ab. Diese Uberwiegend beweidete Hangzone wird von kleinen, von
Geholzen begleiteten Quellbachen durchzogen. Einige hangparallele Hecken durch-
setzen den Hang. Der Laubwald im Osten ist ein bodensaurer, friher niederwaldartig
genutzter Buchenwald. Das héngige, artenreiche Grinland wird von Rotschwingelwei-
den, WeilRkleeweiden und Glatthaferwiesen trockener Auspragung eingenommen.
Kleinflachig kommt in Bachnahe und auf sickerquelligem Standort ergéanzend auch
(orchideen-reiches) Nassgriinland zur Ausprédgung. Die heckenreiche Hangzone wird
von mehreren Brutpaaren des Neuntoéters besiedelt.

Der Kahle P6n und seine Sudhénge sind in mehrfacher Hinsicht &uf3erst bemerkens-
wert:

Seine Bergwiesen gehoéren zu den hodchstgelegenen Gold- und Glatthaferwiesen des
gesamten Sauerlandes. Die tiefer gelegenen, haufig mageren, siudexponierten Exten-
sivweiden sind grof3flachig und auf3erordentlich artenreich und in hervorragendem Er-
haltungszustand. Die heckenreichen Hangzonen sind ornithologisch wertvoll als Brut-
habitate fur Heckenbewohner. Die Heideflachen stehen im r&aumlich-funktionellen Be-
zug zur unmittelbar auf hessischem Gebiet angrenzenden Althude- und Heideflache.

Das NSG ist nahezu identisch mit dem FFH-Gebiet FFH-4717-308. Seine besondere
Stellung im europdischen Schutzgebietssystem erfahrt das Schutzgebiet durch das
Auftreten der folgenden Lebensrdume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse:

Trockene Heidegebiete,
Berg-Mahwiesen,
Hainsimsen-Buchenwald,
Neuntoter.

Schutzzweck:

Erhaltung eines hoch gelegenen Ausschnittes aus der Mittelgebirgslandschaft der Me-
debacher Bucht am Nordrand des Vogelschutzgebietes mit enger Vernetzung unter-
schiedlicher Griinland-Lebensrdume mit Wald, Hochheide und Hecken. Das Uberwie-
gend slUdexponierte Schutzgebiet dient insbesondere auch der Sicherung des 6kologi-
schen Netzes "Natura 2000" im Sinne der FFH- und Vogelschutz-RL und besonders
schutzwirdiger Lebensraume nach § 62 LG..
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Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

die Heideflachen sind zu pflegen und nach Mdglichkeit in angrenzende (insbes.
verfichtete) Bereiche gleicher Standortqualitaten zu erweitern (8 26 LG).

Zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

Das Pfliicken von Blau- und Preil3elbeeren fir den eigenen Bedarf und ohne me-
chanische Hilfsmittel ("K&mme") ist in den Monaten Juli bis Oktober von den entge-
genstehenden Festsetzungen unberiihrt.

Damit kann diese traditionelle Nutzung fur personliche Zwecke fortgefuhrt werden bei gleichzeitigem Aus-
schluss eines gewerblichen "Durchkdmmens" der Zwergstrauchheiden.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Seite -44-



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.09 NSG , Salbecke*

geografische Lage westlich Wissinghausen
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 5,31 ha

Objektbeschreibung:

Unmittelbar am Siedlungsrand von Wissinghausen liegt ein kleines, von einem Quell-
rinnsal durchzogenes beweidetes Muldental. In seinem Zentrum liegt eine flachige
Sumpfquelle. Das hier auftretende Nassgriinland beherbergt seltene und gefahrdete
Pflanzenarten. Die Hangzone aufRerhalb der Feucht- und Nassstandorte tragt artenrei-
ches Magergrinland, durchsetzt von einzelnen Geblschen.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 21).

Schutzzweck:

Erhaltung eines vegetationskundlich und strukturell vielfaltigen Grinlandtales als Le-
bensraum insbesondere von artenreichen Lebensgemeinschaften des Nass- und
Magergrinlandes mit zahlreichen gefahrdeten Pflanzenarten. Das NSG dient auch der
nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensrdume nach 8§ 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.10 NSG , Auf dem Knapp*“

geografische Lage norddstlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 22,96 ha

Objektbeschreibung:

Auf dem Flachenriicken norddstlich von Medelon ist auf skelettreichen Bdden ein
strukturreicher Kulturlandschaftskomplex aus Schlehen- und Besenginstergebusch,
Magerweiden und Extensivackern erhalten geblieben, ergénzt durch ein Buchen-
Eichen-Niederwaldchen. Das Schutzgebiet ist von herausragender Bedeutung flr ge-
fahrdete Vogelarten einer kleinteiligen Feldflur wie Wachtel, Rebhuhn, Feldlerche,
Goldammer und Neunt6ter. Als Teil der Kulturlandschaft zwischen Medebach und Me-
delon gehdrt das Schutzgebiet weiterhin zum Kernraum der Raubwirger-Verbreitung
innerhalb des Naturraumes Medebacher Bucht.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 113).

Schutzzweck:

Erhalt eines strukturreichen Kulturlandschaftskomplexes aus Eichen-Buchen-
Niederwald, Besenginstergebiisch, Magergrinland und Extensivackern mit einem re-
prasentativen Arteninventar innerhalb des Vogelschutzgebiets ,Medebacher Bucht".
Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebens-
rdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.11 NSG , Grluner Stot*

geografische Lage westlich Deifeld
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 7,47 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst einen vielféltig strukturierten, sudostexponierten und grin-
landwirtschaftlich genutzten Talschluss mit Hecken, Geblischen und Obstbaumreihen.
Auf sickerquelligem Standort kommt artenreiches Nassgriinland mit Rote-Liste-
Pflanzenarten zur Auspragung, auf stdexponierten Talhdngen stehen artenreiche
Rotschwingelweiden. Der Talsschluss ist Bruthabitat des Neuntoters, einer Charakter-
art des Vogelschutzgebietes Medebacher Bucht.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 25).

Schutzzweck:

Erhalt eines vielfaltig strukturierten Landschaftsraumes mit Kleingehdlzen, Feucht- und
Magergrinland als reprasentativer Biotopkomplex des Vogelschutzgebietes Medeba-
cher Bucht, Schutz von seltenen und geféhrdeten Tier- und Pflanzenarten sowie nach-
haltige Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensrdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.12 NSG , Itterquellen”

geografische Lage nordlich von Kistelberg unmittelbar an der hessischen
Grenze

Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Flache 12,64 ha

Objektbeschreibung:

Nordlich von Kistelberg liegen inmitten einer Giberwiegend von Fichten bestockten Zo-
ne des ausgedehnten Forst Stryck mehrere Sickerquellen und quellvernasste Sumpf-
zonen. Nordlich schliel3t sich auf hessischem Gebiet das Ittertal an, ein vielflaltig struk-
turriertes Mittelgebirgstal mit Quellsimpfen, naturnahen Quellbdchen und Sumpfwal-
dern in der nordéstlichen Randzone des zentralen Rothaargebirges. Die hier als NSG
festgesetzten Quellrdume sind die Ursprungs- und wichtige 6kologische Arrondie-
rungsrdume des annahernd géanzlich auf hessischem Gebiet liegenden lttertals.

Schutzzweck:

Schutz eines zusammenhéngenden Quellbach-Biotopverbundsystems unter Ein-
schluss naturnaher Kontakt-Lebensraume, Wiederherstellung der urspringlichen
Waldgesellschaften durch Umbau der fichten-dominierten Walder in naturnahe Laub-
bzw. Laubmischwalder, die das hohe Okologische Standortpotenzial besser entfalten
kdnnen.

Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwuirdiger Lebens-

raume nach 8§ 62 LG sowie des 6kologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne der FFH-
RL.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

die verfichteten Bereiche im Umfeld der Quellrdume sind sukzessive in einen na-
turnahen Laubwald aus Arten der p. n. V. umzuwandeln (8 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '48'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.13 NSG , Springebachtal®

geografische Lage westlich Klstelberg am auf3ersten Stadtrand
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 0,21 ha

Objektbeschreibung:

In der auRersten Randzone des Stadtgebietes von Medebach zwischen L 827 und
L 740 liegt eine kleine M&hwiese. Die frische bis mallig feuchte Glatthaferwiese stellt
eine Pufferzone zum angrenzenden orchideenreichen Quellgebiet auf Winterberger
Stadtgebiet dar und bildet einen raumlichen Bestandteil des dort festzusetzenden
NSG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 1).

Schutzzweck:

Sicherung einer kleinen Mahwiese als Puffer- und Arrondierungszone zum Schutz sel-
tener und gefahrdeter Pflanzenarten in einem angrenzenden floristisch und vegetati-
onskundlich wertvollen Quellgebiet der Nachbargemeinde.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.14 NSG , Waldreservat Glindfeld”

geografische Lage sudlich Kistelberg
Lage im Blattschnitt NW-Blatt / SW-Blatt
Flache 2.151,77 ha

Objektbeschreibung:

Das Waldreservat Glindfeld, ein grof3es, geschlossenes Waldgebiet am Ostrand des
Rothaargebirges. erreicht mit dem runden Schlossberg bei Kistelberg eine Hohe von
790 m 0. NN. In dem quellenreichen Waldgebirge sind Buchenwalder montaner Aus-
pragung (Hainsimsen-Buchenwalder, Zwiebelzahnwurz-Buchenwalder) flachig vorherr-
schend. Auf sickerquelligen Standorten und im Auensaum Kleiner Quellbache kommen
kleinflachig Bach-Erlen-Eschenwalder zur Auspragung. Einige Felsen in der Nordhélfte
des Waldgebietes sind Sonderbiotope fir spezialisierte Moos- und Flechtenarten.

Im Waldreservat Glindfeld liegen die Quellregionen zahlreicher Mittelgebirgsbache,
u. a. von Orke und Hallebach. Auf der Kleinjohanniswiese, einer Rodungsinsel in der
Quellregion des Hallebaches, kommen auf groRflachig sickerquelligen Standorten
Feucht- und Nassgrunland, Grol3seggenried und Quellsimpfe zur Ausprégung; alle
drei Biotoptypen fallen durch verschiedene seltene und gefahrdete Pflanzenarten auf.
Am Sidostrand des Schutzgebietes westlich von Medelon liegt der aufgelassene
Steinbruch "Dormecke’, der ein Massenvorkommen einer gefahrdeten Pflanzenart be-
herbergt.

Mit seiner Hohe von ca. 790 m . NN Uberragt der Gipfel des Schlossberges nicht nur
die ubrigen Kuppen dieses NSG, sondern auch die ihm 6stlich, nérdlich und westlich
vorgelagerten Hohen. Seine weitgehend noch erhaltene, urspriingliche Buchenwaldbe-
stockung verstéarkt seine herausgehobene Stellung im Bild der Waldlandschaft, die die
Medebacher Bucht umgibt. Dariiber hinaus beherbergt der Gipfel eine mittelalterliche
Wallburg, die ebenso wie die Hohlwegsysteme der "Heidenstral3e" am ndrdlichen und
westlichen Unterhang als Bodendenkmal ausgewiesen ist. Zur Sicherung dieser land-
schaftlichen Gesamtzusammenhédnge wurde das NSG hier Uber die vorgegebenen
FFH-Gebietsgrenzen hinaus ausgedehnt.

Auf groReren Teilflachen kann sich das 6kologische Potenzial dieses grof3flachig sto-
rungsarmen Gebietes jedoch durch die hier stockenden Fichtenbestéande nicht voll-
sténdig entfalten; hier soll durch eine Umbestockung im Rahmen der forstlichen Be-
wirtschaftung insbesondere dem Entwicklungsaspekt der FFH-RL Rechnung getragen
werden.

Das NSG ist zentraler Bestandteil der FFH-Gebiete DE-4817-304 ,Waldreservat Glind-
feld-Orketal* und DE-4717-306 ,Oberes Orketal*. Es enthalt folgende Lebensrdume
und Arten von gemeinschaftlichem Interesse:

Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwalder,
FlieRgewasser mit Unterwasservegetation,
Hainsimsen-Buchenwald,

RauhfulRkauz,
Schwarzspecht,
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Rotmilan,
Schwarzstorch,
Grauspecht.

Schutzzweck:

Erhaltung und 6kologische Entwicklung eines grof3flachigen, geschlossenen Waldge-
bietes mit montanen Buchenmischwaldern unterschiedlicher Altersstufen und zahlrei-
chen Klein- und Sonderbiotopen als Refugialraum fir seltene und gefahrdete Tier- und
Pflanzenarten. Erhalt zahlreicher Waldquellen und naturnaher Quellbdche mit Erlen-
Eschenwaldern als naturnahe azonale Waldgesellschaften. Dauerhafte Pflege des Of-
fenland-Biotopkomplexes der ,Kleinjohanniswiese* durch extensive Beweidung zur
Sicherung der hier vorkommenden Rote-Liste-Pflanzenarten. Erhaltung der besonde-
ren Eigenart des Schlossberggipfels siuddstl. Kistelberg im Landschaftshild und aus
landeskundlichen Grinden.

Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwuirdiger Lebens-
raume nach 8§ 62 LG sowie des 6kologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne der FFH-
und Vogelschutz-RL; aufgrund der gegebenen Eigentumsverhéaltnisse (weit Uberwie-
gend: Staatsforst) soll hier auch dem Entwicklungsaspekt der europédischen Natur-
schutz-Richtlinien in besonderer Weise Rechnung getragen werden.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliche Gebote:

die Biotopkomplexe nach § 62 LG sind unter Einschluss eines 10 m breiten Puffer-
streifens nach MalRgabe eines aufzustellenden Waldpflegeplanes auf einen natur-
nahen Zustand hin zu entwickeln bzw. entsprechend zu sichern (8 26 LG),

die Nadelholzer sind nach Maligabe des aufzustellenden Waldpflegeplanes von
den Felsen und Nassstandorten zu entfernen (8 26 LG),

Auf Holzbodenflachen des Landes NRW (Staatswald) sind langfristig tber die
Hiebsreife hinaus Alt- und Totholzflachen zu entwickeln und zu erhalten. Naheres
regelt der aufzustellende Waldpflegeplan in Verbindung mit der Zertifizierung nach
FSC (8 26 LG),

der naturlichen Waldverjungung ist auf ganzer Flache Vorrang vor Pflanzungen zu
geben.

zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

- In der diagonal schraffierten Teilflache am Schlossberg Kistelberg sind die ggf.
widersprechenden Festsetzungen des hier geltenden Bebauungsplanes von den
NSG-Festsetzungen unberuhrt.

Der Bestand soll unter den o. g. Aspekten mdglichst dennoch als Buchen-Dauerwald erhalten werden.
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2.1.15 NSG ,Bohlen”

geografische Lage nordwestlich Medebach
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 40,68 ha

Objektbeschreibung:

Der Bohlen, ein rundlicher Bergrucken in der dstlichen Randzone des Rothaargebir-
ges, wird fast vollstandig von einem bodensauren Buchenwald bewachsen. Der Bu-
chenwald des Bohlen beherbergt eine reichhaltige Avifauna mit Leitarten des Vogel-
schutzgebietes "Medebacher Bucht" und weiteren gefahrdeten Vogelarten.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 47).

Schutzzweck:

Nachhaltige Sicherung und naturnahe Bewirtschaftung eines groRR3flachigen Buchen-
waldgebietes sowie dessen 6kologische Optimierung durch Forderung von Alt- und
Totholz im Rahmen des aufzustellenden Waldpflegeplanes; Schutz der Habitate von
Arten, die fur die Ausweisung des Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht" aus-
schlaggebend waren.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.16 NSG , Die Erlen”

geografische Lage westlich Medebach
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 35,08 ha

Objektbeschreibung:

Beidseitig des geradlinigen Medebaches liegt die Grunlandniederung ,Die Erlen®, G-
berwiegend bestehend aus malig feuchten Glatthaferwiesen und Weil3klee-
Weidelgrasweiden, ortlich durchsetzt von Feuchtwiesen. Zum Schutzgebiet gehdrt ein
siedlungsnaher Grinlandstreifen nérdlich der L 740 mit unterschiedlichen Grinland-
Lebensraumen: Magergrinland, Feuchtwiese und wechselfeuchtes Grinland artenrei-
cher Auspragung. Sie bilden den Lebensraum gefahrdeter Pflanzenarten. Im Westen
schlie3t das Schutzgebiet einen auffallend geschwungenen Hartlingsriicken mit Ma-
gergrunland ein.

Die Medebach-Niederung mit angrenzendem Hartlingszug ist eine der ornithologisch
wertvollen "Kernzonen" innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht®; sie
dient als Brut- und Nahrungsraum seltener Wiesen- und Heckenbriter.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 43, 56).

Schutzzweck:

Erhaltung und 6kologische Entwicklung eines grunland-gepragten Kulturlandschafts-
komplexes im Zentrum des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht* mit Griinland-
Lebensraumen unterschiedlicher Feuchte- und Néhrstoffstufe. Das NSG dient auch der
nachhaltigen Sicherung der besonders schutzwirdigen Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.17 NSG , Berger Bachtal”

geografische Lage Ostlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 15,96 ha

Objektbeschreibung:

Das Berger Bachtal, ein Seitental der Orke, bildet einen vielfaltigen Kulturlandschafts-
komplex mit zahlreichen Kleingehélzen und Hecken auf den Talhangen. Kleinflachig ist
artenreiches Magergrinland ausgebildet. Die heckenreichen Talhénge sind Bruthabitat
einer gefahrdeten Vogelart. Der rel. strukturreiche Bachlauf hat aufgrund seines klei-
nen Einzugsgebietes nur eine schmale Talmulde auspragen kdnnen, was letztlich zu
einer kleinen Parzellierung der Flachen und damit erhéhten Saum- und Randeffekten
fuhrt, die das Gebiet 6kologisch und landschaftsésthetisch interessant machen.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 130).

Schutzzweck:

Schutz eines strukturreichen Tal-Kulturlandschaftskomplexes insbesondere als Le-
bensraum des Neunttters als Leitart des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht",
Erhaltung eines besonders vielféltigen Landschaftsbildes innerhalb der Agrarlandschaft
um Berge, Sicherung des 6kologischen Potenzials kleinstrukturierter unterschiedlicher
Griunlandgesellschaften hinsichtlich der darauf angewiesenen Fauna und Flora.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.18 NSG ,Kramershagen*

geografische Lage westlich Medebach
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 8,12 ha

Objektbeschreibung:

Der Kramershagen, ein vielfaltiger Offenlandkomplex am Rande des ausgedehnten
Glindfelder Forstes, besitzt noch zahlreiche Strukturen und Biotopelemente ehemaliger
extensiver Weidelandschaften, insbesondere triftartige Gehdlzelemente, Geblsche,
Besenginsterheiden, Mager- und Feuchtgriinland. Die Avifauna des Gebietes weist
charakteristische, tlw. gefahrdete Heckenbruterarten auf. Teilbereiche lassen bereits
erkennen, dass dauerhafte Pflege- und BewirtschaftungsmafRnahmen zur Erhaltung
der Offenlandbereiche erforderlich sind.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 42).

Schutzzweck:

Erhaltung und Wiederherstellung einer durch extensive Weidenutzung entstandenen
und gepragten vielfaltigen Kulturlandschaft u. a. als wertvoller Lebensraum fir Ge-
bUschbriuter innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht. Das NSG dient
auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebensrdume nach
8§62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.19 NSG , GrolRRer Steinberg*

geografische Lage nordwestlich Medebach
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 1,58 ha

Objektbeschreibung:

Auf dem flachgriindigen Bergriicken des Grol3en Steinbergs in der dstlichen Randzone
des Rothaargebirges stockt ein kleiner Buchenmischwald montaner Pragung. Das
Waldbild wird von verwachsenen Altbuchen bestimmt. Der Buchenwald dieses Gebie-
tes bildet eine naturnahe, offenbar aus ehemaliger Niederwaldnutzung hervorgegan-
gene Laubwaldinsel inmitten ausgedehnter Fichtenwalder.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 28).

Schutzzweck:

Sicherung eines kleinen Buchenwald-Bestandes mit verwachsenen Baumgestalten auf
flachgriindigem Standort aus landeskundlichen Griinden sowie wegen der besonderen
Eigenart und Schénheit dieser Flache.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

Die vorhandene Bestockung ist Uber das Umtriebsalter hinaus zu erhalten
(8 26 LG).

Dadurch ist eine forstliche Nutzung des Gebietes praktisch ausgeschlossen, was aber zur Erreichung
des Schutzzwecks in Abwagung mit dem wirtschaftlichen Wert dieser rel. kleinen, ertragsschwachen
Flache gerechtfertigt erscheint.
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2.1.20 NSG , Olfetal”

geografische Lage westlich und siddstlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 12,37 ha

Objektbeschreibung:

Der naturnahe, zumeist vollstandig von Ufergehodlzen gesdumte Bachlauf der Olfe
durchfliel3t (oberhalb und unterhalb von Dreislar) ein offenes Griunlandtal. Oberhalb
(und auRRerhalb des Schutzgebietes) ist der Talraum durch Ablagerungen der randli-
chen Schwertspatgrube kinstlich stark verandert worden (s. auch Entwicklungsziel
1.2). Im oberen Olfetal (im Bereich des Stadtgebietes von Hallenberg) sind flachig ar-
tenreiche Feuchtgriinland-Lebensraume ausgebildet.

Tal und FlieRgewasser der Olfe bilden ein weitgehend intaktes Biotopverbundelement
mit Kontakt zu naturschutzfachlich wertvollen Feuchtgriinlandbiotopen auf Hallenber-
ger Stadtgebiet. In der stdlichen Gewasserbdschung ist die alte Trasse der ehemals
geplanten Kleinbahnverbindung zwischen der Schwerspatgrube Dreislar und der Spat-
Aufbereitungsanlage sidlich von Hallenberg-Liesen noch deutlich erkennbar.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 109 und 118 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Sicherung eines Griunlandtales mit einem naturnahen, von Ufergehdlzen begleiteten
Bachlauf als bedeutendes 0Okologisches Verbundelement sowie als landeskundlich
interessantes Zeugnis alter Verkehrswegeplanung mit unmittelbarem o6rtlichem Bezug.
Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung eines schutzwirdigen naturnahen
FlieRgewasser-Lebensraumes nach 8§ 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.21 NSG , Bromberg-Steinbriche*

geografische Lage westlich Medebach
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 2,82 ha

Objektbeschreibung:

In der westlichen Randzone des bewaldeten Bromberges liegen drei aufgelassene
Steinbriiche mit bis zu 10 m hohen Felswanden und Schuttkegeln, bewachsen von
einem differenzierten Vegetationskomplex aus Pionierfluren, Magerbrachen und Ma-
gersdaumen trocken-warmer Pragung, Gebilschen und Vorwald-Vegetation. Floristisch
auffallende Art der Sekundéarbiotope ist der gelbe Fingerhut (Digitalis grandiflora). Auf-
geschlossen sind hier im Wesentlichen Kieselschiefer und Kieselkalke; im nérdlichen
Teilgebiet ist mit der hier zu beobachtenden Abfolge der Kieseligen Ubergangsschich-
ten eine exakte Zonierung der Gesteinsschichten gegeben, die internationale Bedeu-
tung fur die Stratigraphie des Unterkarbons hat.

Schutzzweck:

Erhaltung aufgelassener Steinbriiche als stérungsarme Sekundar-Lebensraume auf
Extrem-Standorten sowie aus wissenschaftlichen und erdgeschichtlichen Griinden.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
Zusatzliche Unberuhrtheitsklausel:

Abweichend von den Verboten a), d), f) und u) ist im Bereich des geowissenschaft-
lichen Profils der nérdlichen Teilflache die Durchfiihrung sachgerechter wissen-
schaftlicher Untersuchungen durch geowissenschaftliche Institutionen zulassig.
Dies schlief3t auch die Enthahme von Gesteinsproben fur wissenschaftliche Zwe-
cke ein.
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2.1.22 NSG , Osterntal”

geografische Lage nérdlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Flache 6,42 ha

Objektbeschreibung:

Das obere Osterntal ist ein halboffenes Mittelgebirgstal mit einem vielfaltigen Nut-
zungsmosaik aus Grunland, Wald, Gebtschen und kleineren Brachflachen. In Abhan-
gigkeit von Nutzung und Standort sind unterschiedliche Grunlandgesellschaften aus-
gebildet: frische Rotschwingelweiden, frische bis méaRig feuchte Glatthaferwiesen und
(tlw. brachfallendes) Feuchtgriinland. In den Nasszonen sind floristisch auffallende
gefahrdete Pflanzenarten beheimatet. An der StraBe im Sidwestrand des
Schutzgebietes liegt ein kleiner Gesteinsaufschluss mit interessanter Faltung, der
gleiche unterkarbonische Schichten aufschliel3t wie die unter 2.1.21 beschriebenen
Steinbruche.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 65).

Schutzzweck:

Erhaltung eines strukturreichen Mittelgebirgstales mit seltenen und gefahrdeten Bioto-
pen und (Pflanzen-) Arten sowie dessen 6kologische Entwicklung durch Etablierung
eines nachhaltigen, extensiven Nutzungskonzeptes im Rahmen der Biotopmanage-
mentplanung (vgl. Gebot c)). Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung beson-
ders schutzwurdiger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.23 NSG , Burghagen”

geografische Lage norddstlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 7,04 ha

Objektbeschreibung:

Die sudexponierte Hangzone des Burghagens weist ein Biotopmosaik auf aus ausge-
dehnten Gebilschen, durchsetzt von Saumen und brachgefallenen trockenen Glattha-
ferbestéanden. Die dstliche Halfte des Schutzgebietes wird noch beweidet. Hier kom-
men magere und trockene Rotschwingelweiden zur Auspragung. GroRere Flachen
nehmen mittlerweile Fichten-Aufforstungen ein.

Der Burghagen besitzt auRerhalb der Aufforstungsflachen ein schutzwuirdiges Lebens-
raummosaik thermophiler Pragung und ist Bruthabitat u. a. vom Neuntéter, einer Leitart
im Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht. Das NSG dient auch der nachhaltigen Siche-
rung besonders schutzwurdiger Lebensraume nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 66).

Schutzzweck:

Erhaltung und Wiederherstellung von Gebisch- und Offenland-Lebensraumen trocken-
warmer Pragung als Biotope geféahrdeter Tier- und Pflanzenarten.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

die Nadelhdlzer sind nach MaRRgabe eines aufzustellenden Pflege- und Entwick-
lungsplanes sukzessive von den Trockenstandorten zu entfernen; eine Verbu-
schung des gesamten Gebietes ist durch geeignete Pflegemalinahmen zu verhin-
dern (8 26 LG).
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2.1.24 NSG , Hardt"

geografische Lage Ostlich Diudinghausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 7,72 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet Hardt umfasst einen stidwestexponierten, trocken-warmen Steilhang
mit einem lichten Bestand aus Rotbuchen und Traubeneichen. Die niedrigen Baumges-
talten sind extrem verwachsen. Der Standort diirfte ein Grenzstandort fiir die Rotbuche
darstellen. Lichte Bereiche werden von Heide- und Borstgrasrasen-Fragmenten besie-
delt, teilweise liegt der Schiefer-Verwitterungsboden offen zutage. Auch die Bestande
des Plateaus sind mehrtriebig als Relikt der friiheren Niederwaldnutzung. Flache Fels-
rippen werden vom Tupfelfarn bewachsen. Am Sidrand liegt ein kleiner, aufgelassener
Steinbruch mit einer auffallender Sattelstruktur, der Tonschiefer und kieselige Uber-
gangsschichten des Unterkarbons aufschlie3t. Er ist — ahnlich dem unter 2.1.21 be-
schriebenen Aufschluss - von Uberregionaler wissenschaftlicher Bedeutung.

Durch das Gebiet verlauft ein Kreuzweg, der seinen Endpunkt kinftig in einer Kapelle
auf dem oberen Plateau finden soll.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 67).

Schutzzweck:

Erhalt eines lichten, krippelwichsigen, forstlich nicht genutzten Steilhang-
Eichenwaldes als seltener und standdrtlich extremer Wald-Lebensraum. Erhalt der
besonderen Eigenart dieses spezifischen Waldbildes mit den mehrtriebigen Baumen
als Zeuge der fruheren Niederwaldnutzung. Sicherung eines aufgelassenen Stein-
bruchs als Kleinbiotop und als geowissenschatftlich interessantes Objekt.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

Der Eichen-Buchen-Bestand auf dem westexponierten Steilabfall des Gebietes ist
aus der forstlichen Nutzung zu nehmen und der naturlichen Entwicklung zu tber-
lassen (8 26 LG).

zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

Abweichend von den Verboten a), d), f) und u) ist im Bereich des geologischen
Aufschlusses im Stden die Durchfihrung sachgerechter wissenschaftlicher Unter-
suchungen durch geowissenschatftliche Institutionen zuldssig. Dies schlie3t auch
die Entnahme von Gesteinsproben fir wissenschaftliche Zwecke ein.
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2.1.25 NSG , Katmecketal*

geografische Lage norddstlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 30,19 ha

Objektbeschreibung:

Das Katmecketal ist ein offenes, strukturreiches Mittelgebirgstal in der Randzone zum
benachbarten Bundesland Hessen. Auf den weiten Hangen im oberen Talraum stehen
langgestreckte Hecken, auf dem Unter- und Mittelhang treten Sickerquellen zutage.
Der untere Talraum ist flachig brachgefallen. Hier weist der Bachlauf markante Maan-
der auf. Der linke Steilhang ,Fuchshohl” tragt einen kriippelwichsigen, lichten Buchen-
Eichenwald, durchsetzt von vegetationsarmen Flachen mit grusigem Schieferverwitte-
rungsboden.

Talhange und Talsohle des Katmecketales besitzen eine aulderst vielféltige Grinland-
vegetation mit Rotschwingelweiden, Weidelgras-Weil3kleeweiden, Glatthafer- und
Goldhaferwiesen trockener bis maRig feuchter Feuchtestufe. In der Quellregion ist ein
grof¥flachiges und orchideenreiches GroRRseggenried (Rispenseggenried, Caricetum
paniculatae) auffallend.

Es handelt sich hier um ein floristisch, vegetationskundlich und strukturell vielfaltiges
Mittelgebirgstal, das auch ein Bruthabitat des Neuntéters als Leitart im Vogelschutzge-
biet "Medebacher Bucht" ist.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 77).

Schutzzweck:

Erhaltung eines vielfaltigen Mittelgebirgstales mit differenzierten  Grinland-
Lebensraumen unterschiedlicher Feuchtestufen und einem Steilhang-
Buchenmischwald sowie deren Vergesellschaftungen als Lebensraum zahlreicher ge-
fahrdeter Tier- und Pflanzenarten. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung
besonders schutzwirdiger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

Der Laubwald auf dem Steilhang ,Fuchshohl* ist aus der forstlichen Nutzung zu
nehmen und der nattrlichen Entwicklung zu Gberlassen (8§ 26 LG).
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2.1.26 NSG , Ziegenhardt - Heidekdppel®

geografische Lage westlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt (SW-Blatt)
Flache 48,15 ha

Objektbeschreibung:

Im Bereich der Orke-Seitenhthen ,Ziegenhardt* und ,Heidekdppel“ dstlich von Mede-
lon stockt ein relativ grof3flachiger Buchenwald, der von naturnahen Quellrinnsalen
durchzogen ist. In einer weiten Quellmulde kommt eine ausgedehnte Quellflur zur Aus-
pragung. Der vorherrschende Buchen-Hochwald wird auf dem steil ins Orketal abfal-
lenden Hang von einem extrem kriippelwtichsigen Buchen-Niederwald abgeldst. In der
Randzone des Waldes etwa in Gebietsmitte treten auf vegetationsarmem Schiefer-
Verwitterungsboden kleinflachige Heiderelikte auf.

Dieser feinschuttreiche Hang ist Teil des FFH-Gebietes DE-4817-304 ,Waldreservat

Glindfeld-Orketal“. Er enthalt als Lebensraum von gemeinschaftlicher Bedeutung:
kieselhaltige Schutthalden der Berglagen.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-

schaftsplan Nr. 114/125).

Schutzzweck:

Erhaltung eines differenzierten Waldgebietes mit naturnahem Buchen-Hochwald und
krippelwichsigem Buchen-Niederwald unter Einschluss von Quellen und Schuttfla-
chen als feuchte und trockene Sonderbiotope sowie aus landeskundlichen Grinden
(Niederwald, natirliche Schutthalde) und wegen der Seltenheit und besonderen Eigen-
art dieser am Bewuchs erkennbaren standdrtlichen Besonderheiten.

Das NSG dient im Bereich der natirl. Schutthalde auch der nachhaltigen Sicherung
besonders schutzwiirdiger Lebensraume nach 8 62 LG und des 6kologischen Netzes
"Natura 2000" im Sinne der FFH-RL.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Verbot:

den auf den steilen Talflanken stockenden Buchen-Niederwald gezielt in einen
Hochwald zu Gberfuhren.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '63'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.27 NSG , Ziegenberg*

geografische Lage sudostlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 2,29 ha

Objektbeschreibung:

In der suddstlichen Hangzone des Ziegenberges liegen inmitten der offenen Feldflur
zwei flachgriindige Hangzonen und Hartlingsricken mit Gebisch- und Brachvegetation
unter Einschluss von Besenginster-Bestanden. Diese Relikte ehemaliger Heideflachen
bilden landschaftstypische Inselbiotope inmitten der ausgedehnten Feldflur.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 129)

Schutzzweck:

Erhaltung besenginster-reicher Heiderelikte als Biotopelemente, die die besondere,
landschaftstypische Eigenart der Medebacher Bucht mafigeblich mitbestimmen und
gleichzeitig fur die Flora und Fauna des Offenlandes interessante Riuckzugsraume in
der intensiver genutzten Feldflur darstellen.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

die kleinflachigen Heideinseln sind auf der Grundlage eines Pflegeplanes extensiv
zu beweiden (8 26).
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.28 NSG , Ziegenhardt”

geografische Lage nordwestlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 1,74 ha

Objektbeschreibung:

Auf der waldnahen Hangzone des flachen Bergriickens der Ziegenhardt ist eine Heide-
flache erhalten geblieben, bestehend aus Besenginster-Bestanden, Geblischen und
vergrasten Freiflachen, durchsetzt von Einzelbdaumen (und einem einzelnen Saulen-
Wacholder). Neben dem interessanten, parkartigen Eindruck, den das Gebiet im Land-
schaftsbild vermittelt, handelt es sich hier um ein landeskundlich wertvolles Relikt e-
hemaliger Landnutzungsformen und um den Standort verschiedener Rote-Liste-
Pflanzenarten.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 131).

Schutzzweck:

Erhaltung einer landschaftstypischen Rest-Heideflache als historisches Kulturland-
schaftselement und als seltener parkartig differenzierter Lebensraum u. a. von gefahr-
deten Pflanzenarten.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebote:

die Heideflache ist auf der Grundlage eines Pflegeplanes extensiv zu beweiden
(8 26).
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.29 NSG , Briche-Talung®

geografische Lage zwischen Didinghausen und Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO- / NW-Blatt
Flache 18,83 ha

Objektbeschreibung:

Die Briichetalung weist eine differenzierte Grinlandvegetation auf, Uberwiegend be-
stehend aus Rotschwingelweiden, Weidelgras-WeilRklee-Weiden und Glatthaferwiesen
frischer bis maRig feuchter Feuchtestufen. Kleinflachig ist Feucht- und Nassgrinland
ausgebildet, stellenweise brachfallend. Auf diesen Nass-Standorten sind individuenrei-
che Besténde einer gefahrdeten Orchideenart anzutreffen; auf3erdem beherbergt das
Gebiet eine weitere floristisch bemerkenswerte Rote-Liste-Pflanzenart. Auf der sudex-
ponierten heckenreichen Hangzone westlich von Dudinghausen ist Artenreiches Ma-
gergrunland trockener Auspragung ausgebildet.

Die Briichetalung ist Lebensraum von Braunkehlchen und Neuntéter, Leitarten im Vo-
gelschutzgebiet Medebacher Bucht.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 51, 59).

Schutzzweck:

Erhaltung eines standértlich differenzierten Grinlandtales mit 6rtlich dichtem Hecken-
Grinlandkomplex als Lebensraum zahlreicher gefahrdeter Tier- und Pflanzenarten.
Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebens-
raume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '66'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.30 NSG ,Knickhagen*

geografische Lage nordwestlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 10,94 ha

Objektbeschreibung:

Nordwestlich von Oberschledorn liegt ein liegt ein kurzes, ausschlief3lich als Grinland
genutztes Seitental der Wilden Aa mit einer weiten, verzweigten Quellmulde. Vorherr-
schend sind maRig nasse Glatthaferwiesen und Weidelgras-Wei3kleeweiden, ortlich
kleinflachig durchsetzt von nassen Sumpfdotterblumen-Wiesen. Der Talraum mit sei-
nen randlichen Hecken ist Lebensraum des Neuntdters, einer Leitart des Vogelschutz-
gebietes ,Medebacher Bucht".

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 74).

Schutzzweck:

Erhaltung eines landschaftstypischen Grinlandtales innerhalb der Dudinghauser
Hochmulde mit mafRig nassen und nassen Griinland-Lebensraumen und Kleingehdlzen
u. a. als Bruthabitat geféahrdeter Vogelarten.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '67'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.31 NSG , Kattenkopp*

geografische Lage nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 16,34 ha

Objektbeschreibung:

Unmittelbar nordlich von Oberschledorn liegt, durchzogen von einem sich verzweigen-
den Bachsystem, ein als Grinland genutzter Kulturlandschaftskomplex mit wegebeglei-
tenden Hecken. Vorherrschend sind Glatthafer- und Weidelgras-Weil3kleeweiden fri-
scher bis maRig feuchter Feuchtestufe, kleinflachig durchsetzt von Nassgrinland, das
als Sumpfdotterblumen-Wiese bzw. Pfeifengras-Wiese ausgepragt ist. Am Nordrand
des Gebietes liegt inmitten einer langgestreckten Brachflache ein Kleingewasserkom-
plex mit Verlandungsvegetation.

Der Kulturlandschaftskomplex ,Kattenkopp“ ist Bruthabitat von Braunkehlchen und
Neuntéter, Charakterarten des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 79).

Schutzzweck:

Erhalt eines strukturreichen Kulturlandschaftskomplexes mit Kleingehélzen und diffe-
renzierten Griinland-Lebensraumen als Habitat von seltenen und gefahrdeten Tier- und
Pflanzenarten. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwr-
diger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '68'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.32 NSG , Wilde Aa*

geografische Lage sudo6stlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 7,77 ha

Objektbeschreibung:

Die untere Wilde Aa zwischen Oberschledorn und der Landesgrenze ist ein naturna-
her, annédhernd vollstandig von einem Erlen-Weiden-Ufergeh6lz gesdumter Mittelge-
birgsbach. Das Tal-Grunland des offenen Sohlentales besteht tiberwiegend aus mafig
nassen Glatthafer-Wiesen und Weidelgras-WeiRklee-Weiden, der nordexponierte rech-
te Talhang wird von einer maRig feuchten Rotschwingelweide bewachsen.

AulBerhalb der baulichen Inanspruchnahme von Teilen der Aue in Ortsnédhe weist das
Tal der Wilden Aa ein reprasentatives Biotopgeflige auf. Der Bachlauf ist Habitat von
Blaufligel-Prachtlibelle und Wasseramsel, Charakterarten unbelasteter Mittelgebirgs-
bache.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 84).

Schutzzweck:

Erhalt eines Grinlandtales mit naturnahem Bachlauf und reprasentativen Grinland-
Lebensraumen als herausragendes Verbundelement innerhalb der Kulturlandschaft der
Dudinghauser Hochmulde und als Lebensraum gefahrdeter Arten. Das NSG dient wei-
terhin der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensraume nach
8§62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '69'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.33 NSG , Bauernland*“

geografische Lage sudlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 5,45 ha

Objektbeschreibung:

Der ostexponierte Hang weist einen Grunlandkomplex auf aus Glatthaferwiesen und
Rotschwingelweide maRig feuchter, feuchter und mafig nasser Feuchtestufen. Er wird
durchsetzt von zahlreichen Kleinelementen wie Obstbaumgruppen, Gebuschen, Ein-
zelstrauchern und durchzogen von einem Rinnsal. Der strukturreiche Kulturland-
schaftskomplex ist Lebensraum des Neuntoters, einer Leitart im Vogelschutzgebiet
.Medebacher Bucht“. Durch Extensivierung der Griinlandnutzung kann das Biotoppo-
tenzial der Flache gesteigert werden.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 73).

Schutzzweck:

Erhaltung eines strukturreichen Hecken-Grinlandkomplexes insbesondere als Brutha-
bitat des Neuntéters.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '70'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.34 NSG , Osternwiesen*

geografische Lage sudlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 22,28 ha

Objektbeschreibung:

Die Osternwiesen umfassen ein weites, schwach reliefiertes und offenes Griinlandtal
siudlich der gleichnamigen b&uerlichen Kleinsiedlung mit grol3flachig vorherrschenden
feuchten Weidelgras-WeilRkleeweiden . Entlang eines Grabens bleibt ein relativ grof3-
flachiges, regelmafig langerfristig Uberflutetes Gro3seggenried von einer intensiveren
Bewirtschaftung ausgenommen. Dieses Biotops beherbergt eine seltene und geféhrde-
te Pflanzenart. Randlich liegt ein flaches Kleingewasser.

Die weite, offene Griinlandzone ist Bruthabitat mehrerer bedeutender Leitarten im Vo-
gelschutzgebiet der ,Medebacher Bucht".

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 82, 86).

Schutzzweck:

Erhaltung einer weitraumigen Grunlandniederung als Lebensraum gefahrdeter Tier-
und Pflanzenarten und ihrer Vergesellschaftungen. Okologische Optimierung durch
naturschutzkonforme Bewirtschaftung im Rahmen des hier gebotenen Vertragsnatur-
schutzes.

Das NSG dient weiterhin der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwtrdiger Le-
bensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.35 NSG , Goldene Trége*

geografische Lage norddstlich Medebach
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 11,14 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst eine weite Talmulde mit flach ansteigenden Talhangen in-
mitten einer offenen Kulturlandschaft mit einem bachbegleitenden breiten Gehdélzstrei-
fen. Grol¥flachig sind maRig feuchte bis feuchte, artenarme Rotschwingelweiden vor-
herrschend, kleinflachig durchsetzt von sickerquelligem Feuchtgriinland vom Typ der
Sumpfdotterblumen-Wiese. Das Gebiet wird zeitweilig extensiv mit Schafen beweidet.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 85).

Schutzzweck:

Erhaltung eines Kulturlandschaftskomplexes traditioneller Pragung mit reprasentativen
Weide-Grinlandlebensrdumen; Optimierung des Gebietes durch extensive Grinland-
nutzung, um das 6kologische Standortpotenzial fir den Arten- und Biotopschutz zu
entfalten.

Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebens-
rdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Seite -72-



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.36 NSG , Bruhnetal®

geografische Lage norddstlich, 6stlich und stidéstlich von Medebach
Lage im Blattschnitt NO-/ SO-Blatt
Flache 90,46 ha

Objektbeschreibung:

Das Brihnetal ist ein langgestrecktes, offenes Grinlandtal vor der bewaldeten Berg-
schwelle an der Grenze zum benachbarten Bundesland Hessen. In der flachen Quell-
region liegt ein ausgedehnter Griinlandkomplex. Quellregion und Talraum der Brihne
werden als Grinland genutzt. Kleinflachig fallen einzelne Flachen brach. Vorherr-
schend sind feuchte und maRig nasse Glatthafer-Wiesen und Weidelgras-Weil3klee-
Weiden, in der Quellregion auch durchsetzt von feuchtem Magergrinland (feuchten
Rotschwingel-Weiden). Ortlich ist (orchideenreiches) Nassgrunland ausgebildet in
Form von Sumpfdotterblumen-Wiesen, Waldsimsen-Sumpf, Waldbinsen-Sumpf und
Quellsimpfen mit seltenen und geféhrdeten Pflanzenarten.

Das Bruhnetal gehort zu den naturschutzfachlich herausragenden Talraumen der Me-
debacher Bucht. Neben seiner floristisch-vegetationskundlichen Bedeutung sind be-
sonders die Quellregion, aber auch die Geholzelemente auf den Talrandkanten Brut-
gebiete von Leitarten im Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht®. Bemerkenswert ist
auch die isolierte Lage abseits von stérender Bebauung und Verkehrs-Infrastruktur, die
das Gebiet auch als Rast- und Nahrungsplatz fur storungsempfindliche Arten interes-
sant macht.

Das NSG ist zentraler Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4817-304 ,Waldreservat
Glindfeld-Orketal“. Es besitzt folgende Lebensrdume und Arten von gemeinschaftli-
chem Interesse:

Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen,
Neuntoter,
Braunkehlchen.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nrn. 83, 140).

Schutzzweck:

Erhaltung eines Grinlandtales mit weiter Quellregion als herausragender Refugial- und
Vernetzungs-Lebensraum insbesondere fiir (teilweise bedrohte) Arten und Lebensge-
meinschaften des Griunlandes.

Das NSG dient weiterhin der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Le-
bensrdume nach § 62 LG und des Okologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne der
FFH-RL.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.37 NSG , Orketal®

geografische Lage westlich und dstlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 197,92 ha

Objektbeschreibung:

Die Orke ist neben der Nuhne (in Hallenberg) das zentrale FlieRgewasser im westfali-
schen Teil der Medebacher Bucht. Westlich Medelon durchflie3t sie den Vildischen
Grund, ein markantes Grinlandtal innerhalb des ausgedehnten Glindfelder Forstes.
Der untere Talraum 0stlich von Medelon wird demgegeniiber nur einseitig von bewal-
deten Talhdngen begleitet.

Im Orketal sind Glatthafer-Wiesen und Weidelgras-WeilRklee-Weiden feuchter Auspra-
gung flachig vorherrschend, ortlich durchsetzt von tlw. orchideenreichen Sumpfdotter-
blumen-Wiesen. Ortlich sind Ubergénge zu feuchten Goldhaferwiesen ausgebildet, die
durch auffallende, gefahrdete Pflanzenarten floristisch gekennzeichnet sind.

Die Orke ist ein Mittelgebirgsbach von auf3erordentlicher 6kologischer Qualitat. Sie
wird durchgdngig von einem breiten Auengehdlz begleitet. Entsprechend der Flie3ge-
wasserdynamik besitzt der drtlich markant maandrierende Bach Uferabbriiche, Kolke,
und andere Strukturelemente. Bach und Tal der Orke besitzen eine herausragende
biotische Refugial- und Vernetzungsfunktion in den NaturrAumen Rothaargebirge und
Medebacher Bucht.

Das Schutzgebiet ist zentraler Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4817-304 ,Waldre-
servat Glindfeld-Orketal“. Es besitzt folgende Lebensrdume und Arten von gemein-
schaftlichem Interesse:

FlieRgewasser mit Unterwasservegetation,
Erlen-Eschen- und Weiden-Auenwalder,
Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen,
Eisvogel,

Schwarzstorch (Nahrungshabitat).

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 91).

Schutzzweck:

Erhaltung und 6kologische Weiterentwicklung eines in Bachlauf, Ufern und Aue reich
strukturierten Mittelgebirgs-Wiesentals als Lebensraum gefahrdeter Arten und heraus-
ragender Rickzugs- und Vernetzungsbiotop. Das NSG dient dartiber hinaus der nach-
haltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensraume nach 8 62 LG und des
Okologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne der FFH-RL.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.38 NSG ,Barberg"”

geografische Lage noérdwestlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 50,70 ha

Objektbeschreibung:

Westlich von Medelon liegt der offene Kulturlandschaftskomplex des Barbergs mit ei-
ner tlw. kleinparzellierten, von Kleingehdlzen durchsetzten Feldflur. Auf den flachen,
sudexponierten Hangen sind M&hwiesen tlw. magerer Auspragung vorherrschend:
trockene bis maRig feuchte Glatthaferwiesen, kleinflachig auch Goldhaferwiesen. Ort-
lich sind Dauerweiden vom Typ der Straul3gras-Rotschwingelweide ausgebildet.

Das Gebiet weist eine sehr hohe Brutplatzdichte des Neuntdters als naturschutzfachli-
cher Leitart im Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht auf.

Schutzzweck:

Erhaltung eines vielfaltigen Kulturlandschaftskomplexes mit zahlreichen Kleingehdlzen
und Saumbiotopen insbesondere als Lebensraum fir gefahrdete Vogelarten des Offen-
landes innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '75'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.39 NSG , Ridenscheid”

geografische Lage stdwestlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 6,42 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst eine von Aufforstungen und Nutzungsaufgabe gepragte
waldnahe Offenlandzone, ortlich durchsetzt von Besenginster-Gebiischen. Es bildet
die noérdliche Randzone eines Uberwiegend innerhalb des Stadtgebietes von Hallen-
berg gelegenen vielfaltigen Kulturlandschaftskomplexes. Es gehért zu den zentralen
Lebensraumen von Leitarten des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht”. Der hohe
Biotopwert des Schutzgebietes wird weiterhin durch das Vorkommen des Warzenbei-
Bers dokumentiert, einer im Sauerland vom Aussterben bedrohten Heuschreckenatrt.

Schutzzweck:

Sicherung eines vielfaltigen, gemeinde-tberschreitenden Kulturlandschaftkomplexes
als ein Verbreitungszentrum fur Leitarten des Vogelschutzgebietes ,Medebacher
Bucht“ und andere seltene und gefahrdete Tier- und Pflanzenarten; Wiederherstellung
ihrer Lebensraumbedingungen auf solchen Teilflachen, auf denen das spezifische
Standortpotenzial des Gebietes z. Zt. unterdriickt ist.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

die Nadelhdlzer sind nach MalRgabe eines aufzustellenden Pflege- und Ent-
wicklungsplanes zugunsten einer "Brachflachenpflege" zu entfernen (8§ 26 LG).
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.40 NSG , An der Gemeine*

geografische Lage Ostlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 18,05 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst einen standortlich und strukturell vielfaltigen offenen Kultur-
landschaftskomplex an der hessichen Grenze mit Kkleinflachigem Feuchtgrinland im
Talraum und trockenem Magergriunland mit Hecken und Besenginster-Gebisch auf
den Talhangen. Es ist Lebensraum zahlreicher gefahrdeter Pflanzenarten; groR3ere
Flachenanteile unterliegen dem gesetzl. Biotopschutz nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 134).

Schutzzweck:

Erhaltung des strukturreichen Offenlandkompexes mit seinem Lebensraumgefiige ho-
her Reprasentativitdt und Vielfalt im Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht* und
Schutz der Habitate von gefahrdeten Pflanzenarten. Das NSG dient weiterhin der
nachhaltigen Sicherung besonders schutzwirdiger Lebensrdume nach 8§ 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.1.41 NSG , Nordhelle*

geografische Lage stdwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 3,26 ha

Objektbeschreibung:

In der Waldrandzone des teilweise bewaldeten Bergriickens der Nordhelle ist ein Relikt
der historischen Waldweide erhalten geblieben, bestehend aus lichten Baumgruppen
im Wechsel mit Rasen und Geblischen. Es dient u. a. als Bruthabitat des Neuntoters.
Die sudwestliche Teilflaiche bietet aufgrund neu geregelter Eigentumsverhéltnisse die
Chance, den Wert dieses Standorts fir den Naturhaushalt und das Landschaftsbild
noch zu erhdhen.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 117).

Schutzzweck:

Erhaltung einer parkartig strukturierten Rest-Heide aus landeskundlichen Griinden (Re-
likt der historischen Weidewirtschaft) und als strukturreicher, lichter Biotopkomplex;
Erweiterung der schutzwirdigen Habitatstrukturen zugunsten der hier vorkommenden
gefahdeten Avifauna.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliches Gebot:

Das Schutzgebiet ist durch extensive Beweidung zu pflegen (8 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '78'
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2.1.42 NSG ,Homberg*

geografische Lage westlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 5,32 ha

Objektbeschreibung:

Der flache Osthang des Homberges wird durch einen in der Baumschicht rel. gleich-
férmigen Buchen-Eichen-Niederwald eingenommen. Der Boden ist in den Randzonen
fast flachig mit Zwergstrauchern bedeckt. In der Ostspitze grenzt dieses interessante
Waldbild mit seinen oft vieltriebigen Stammen und tlw. bizarren Wuchsformen unmittel-
bar an die ortsnahen Freiflachen von Berge, so dass es im Landschaftsbild deutlich
wahrnehmbar ist. Der Bestand reprasentiert praktisch in Reinform eine in diesem nie-
derschlagsarmen Raum rel. haufige Art der Waldnutzung (einzelstammweise Entnah-
me von Brennholz), die aber durch das Bestreben einer ertragreicheren forstlichen
Bewirtschaftung zurtickgedréangt wird (Beispiel unmittelbar westlich angrenzend).

Schutzzweck:

Erhaltung eines reprasentativen Waldbildes als Ausfluss einer landschaftstypischen,
aber zuriickgehenden Wirtschaftsweise, die den kleinrAumigen naturraumlichen Be-
dingungen entspricht (landeskundliche Grinde) sowie als Lebensraum der hiervon
beglnstigten Flora und Fauna; Schutz der besonderen Eigenart und Schénheit dieses
Landschaftsausschnitts vor einem "zeitgemaRen" Wechsel der Gberkommenen Nut-
zungsart.

Schutzwirkungen:

Es qgilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:
die forstliche Nutzung des Bestandes ist bei einer einzelstammweisen Enthnahme

zu belassen, die Forderung von Stockausschlagen ist gegeniber der Walderhal-
tung durch Pflanzung vorzuziehen (8§ 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '79'
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2.1.43 NSG , Auf dem Schleim*

geografische Lage westlich Medebach-Obermuhle
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 3,53 ha

Objektbeschreibung:

Westlich Medebach-Obermihle liegt inmitten einer weitrAumigen Feldlandschaft ein
schmales Seitental der Orke. Das Grinlandtal wird von gehdlzbestockten Talrandkan-
ten gesaumt. Die vorherrschenden Glatthaferwiesen des Talbodens werden kleinfla-
chig von nassen Sumpfdotterblumen-Wiesen durchsetzt, auf dem hoéher gelegenen
Talrand des oberen Talraumes stehen maRig feuchte Goldhaferwiesen.

Das Schutzgebiet ist ein pragendes Grinlandtal inmitten einer von Ackerflachen be-
herrschten Feldflur.

Schutzzweck:

Erhalt eines pragenden Talzuges mit differenzierten Grinland-Lebensrdumen und
randlichen Hecken als Biotopelemente insbesondere des Neuntoters als Leitart im Vo-
gelschutzgebiet "Medebacher Bucht".

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '80'
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2.1.44 NSG , Medebach-Frauenbruch*

geografische Lage sudo6stlich Medebach
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 46,87 ha

Objektbeschreibung:

Das Medebachtal, ein ca. 125 m breites, von der L 740 begrenztes Grinlandtal in der
offenen Feldflur stdlich von Medebach, besitzt ganz Uberwiegend feuchte bis malig
nasse Grinlandgesellschaften der Glatthafer-Wiesen und der Weidelgras-Weil3klee-
Weiden. Im Piezfeld-Frauenbruch, einer weiten, feuchten bis nassen seitlichen Niede-
rungszone des oberen Medebachtales, liegen ausgedehnte artenreiche und magere
Grinlandflachen vom Typ der Gold- und Glatthaferwiesen, durchsetzt von kleinflachi-
gen Sumpfdotterblumen-Wiesen und Nassbrachen. Diese anndhernd ebene Wiesen-
landschaft beherbergt verschiedene Charakterarten des Vogelschutzgebietes "Mede-
bacher Bucht".

Das Schutzgebiet ist zentraler Bestandteil des FFH-Gebietes DE-4817-304 ,Waldre-
servat Glindfeld-Orketal“. Es besitzt folgende Lebensrdume und Arten von gemein-
schaftlichem Interesse:

Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen,
Braunkehlchen,
Wiesenpieper.

(Ausfiihrliche Beschreibung auch innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum
Landschaftsplan Nr. 133).

Schutzzweck:

Erhalt eines vegetationskundlich vielfaltigen, floristisch artenreichen Talraum-
Niederung-Biotopkomplexes als Kernzone im Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht".
Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebens-
raume nach 8 62 LG im Teilraum Piezfeld-Frauenbruch sowie des ©kologischen Net-
zes "Natura 2000" im Sinne der FFH-RL.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '81'
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2.1.45 NSG , Medebacher Heide"

geografische Lage norddstlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 6,41 ha

Objektbeschreibung:

Auf der linken Randhdhe der Orke zwischend den Einmindungen von Briihne und Me-
debach liegt die Medebacher Heide, ein heute durch Baum- und Gebischgruppen
parkartig strukturiertes Altweidegebiet mit einzelnen Wacholderstrauchern, die sich
kleinflachig zu einem lichten Wacholderhain zusammenschlieRen kdnnen. Zwischen
den Geholzelementen dehnt sich ein (zumeist artenarmer) Magerrasen aus.

Die Medebacher Heide ist ein Relikt der historischen Landnutzung. Das Schutzgebiet
gehort zum FFH-Gebiet DE-4817-304 ,Waldreservat Glindfeld-Orketal“. Es besitzt fol-
gende Lebensrdume und Arten von gemeinschaftlichem Interesse:

Wacholderbestande auf Zwergstrauchheiden.

Schutzzweck:

Erhalt einer Wacholderheide als seltener Lebensraum und als Relikt der historischen
Kulturlandschaft. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung eines besonders
schutzwirdigen Lebensraumes nach § 62 LG sowie des 0kologischen Netzes "Natura
2000" im Sinne der FFH-RL..

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

das Schutzgebiet ist extensiv zu beweiden oder durch andere geeignete Pflege-
mafinahmen vor Verbuschung zu schitzen (8§ 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '82'
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2.1.46 NSG , Figgemecketal”

geografische Lage sudlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 15,85 ha

Objektbeschreibung:

Das Figgemecketal, ein seitliches Grunlandtal der Orke sudlich Medelon, besteht aus
einem differenzierten Tal-Biotopgeflige. Auf sickerquelligen Standorten und entlang
des Baches kommt binsenreiches Feuchtgrinland zur Auspréagung, die Parzellen der
Grinlandhénge werden teilweise von Geblschen und Hecken begrenzt. Auf dem
westexponierten, steilen Talhang ,Am dritten Koppel“ treten flache Felsrippen und of-
fene Schieferverwitterungsflachen zutage, bestockt von einem sehr lichten, krippel-
wichsigen und niedrigen Buchen-Niederwaldbestand, durchsetzt von Besenginster-
Gebsch.

Auch in der waldnahen Quellregion eines Seitentalchens ist auf sickerquelligen Stand-
orten Feucht- und Nassgrinland ausgebildet. Randlich steht ein kleines Erlen-
Feldgehdlz. Auf dem seitlichen Talhang kommt 6rtlich artenreiches Magergriinland zur
Auspragung, der Talrand wird tlw. von Hecken und Einzelstrduchern begrenzt.

Das Figgemecketal besitzt einen vielfaltigen Biotopkomplex mit Feuchtgrinland im
Talgrund und randlichem Magergriinland. Es beherbergt floristisch auffallende Arten
der Roten Liste auf den Nassstandorten und im trockenen Magerrasen. Der seitliche
Talraum beeindruckt durch seinen abgeschlossenen Charakter und durch seinen voll-
standig ausgebildeten geomorphologischen und vegetationskundlichen Formenschatz.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 106, 112).

Schutzzweck:

Erhaltung eines vielfaltigen Talraum-Biotopkomplexes mit Feucht- und Magergrtinland-
Biotopen mit direktem Kontakt zum landesweit herausragenden Orketal, auch als Le-
bensraum seltener und gefahrdeter Pflanzenarten. Der steile Bergsporn ,Am dritten
Koppel* mit seiner Schieferhalde und den verwachsenen Rotbuchen ist ein seltenes
Beispiel eines naturlichen Buchenwald-Grenzstandortes und insofern aus landeskund-
lichen Griinden schutzbedurftig.

Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebens-
rdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '83'
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2.1.47 NSG , Wamecke — Wilde Aar*”

geografische Lage nordwestlich Titmaringhausen
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 66,35 ha

Objektbeschreibung:

Das Gebiet umfasst zwei hoch gelegene Talképfe westlich von Titmaringhausen. Das
Wamecketal im Nordwesten, ein Seitental der Wilden Aa, weist einen bewaldeten
Talsschluss auf mit montanen Buchenwaldern in ortlich farnreicher Auspragung. Die-
sesr Wald-Lebensraum beherbergt floristische Besonderheiten. In der tief eingeschnit-
tenen oberen Kerbtalrinne ist kleinflachig ein Silberblatt-Schluchtwald ausgebildet. Au-
Rerhalb des Waldes kommt ein duRerst vielfaltiger Grinland-Biotopkomplex zur Aus-
pragung: auf den frischen bis nassen Standorten des Talgrundes sind Goldhaferwie-
sen unterschiedlicher Feuchtestufen, Sumpfdotterblumen-Wiesen und Feuchtbrachen
ausgebildet, die Talhénge tragen artenreiches Magergriinland vom Typ trockener bis
frischer Rotschwingel-Strau3gras-Weiden.

Der sudliche Gebietsteil deckt die 6kologisch hochwertigen Griinland-Lebensrdume im
Quelllauf der Wilden Aar ab. Durch die hohe Reliefenergie und die tlw. absonnige Lage
sind grol3e Flachenanteile in der Vergangenheit nur sehr extensiv genutzt worden, so
dass sich hier auf gro3en Flachen Biotoptypen herausgebildet haben, die unter den
gesetzlichen Schutz des § 62 LG fallen. Am Sidrand treten Hang-Sickerquellen zuta-
ge, tlw. umgeben von Magergriinland mit einzelnen Weil3dorn-Biischen. Die Quell- und
Hangzonen weisen eine artenreiche Vegetation auf mit Kleinseggensumpf, Vegetati-
onsbestanden der Sumpfdotterblumen-Wiesen und Rotschwingel-Straul3grasweiden.

Es handelt sich um intakte, differenzierte Mittelgebirgstaler in der Ubergangszone zwi-
schen Rothaargebirge und Medebacher Bucht mit enger Verzahnung von Wald- und
Grunlandlebensrdumen ohne stdrende Infrastruktur. Die Mittelgebirgsbache sind
durchgéngig naturnah ausgebildet ohne stoffliche Belastungen durch Siedlungsele-
mente. Im Gebiet sind zahlreiche seltene und gefahrdeten Pflanzenarten beheimatet.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nrn. 17, 20).

Schutzzweck:

Erhaltung von intakten, differenzierten Mittelgebirgstalern mit enger Verzahnung von
montanen Wald- und Grinlandlebensraumen; Schutz seltener und gefahrdeter Tier-
und Pflanzenarten und Biotope. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung be-
sonders schutzwuirdiger Lebensrdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

2.1.48 NSG , Hollenhaus*

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '84'
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geografische Lage westlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Flache 7,30 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst in zwei Teilflachen eine stidexponierte, beweidete Hangzo-
ne des Olfetales mit 6rtlich zutage tretenden flachen Felsrippen und (rotschwingelrei-
chem) Magergrinland, durchsetzt von Hecken und Gebilschen. Der vielfaltig struktu-
rierte Weidekomplex ist Lebensraum des Neuntoters, einer Leitart im Vogelschutzge-
biet ,Medebacher Bucht".

(Ausfuihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 108).

Schutzzweck:

Erhalt eines strukturreichen Grinland-Heckenkomplexes mit Magergrtinland insbeson-
dere als Bruthabitat fir den Neunttter. Das NSG dient auch der nachhaltigen Siche-
rung besonders schutzwiirdiger Lebensrdume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '85'
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2.1.49 NSG ,Lohgraben-Herzgraben*

geografische Lage sudlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 12,39 ha

Objektbeschreibung:

Das Schutzgebiet umfasst die TalrAume von Lohgraben und Herzgraben im stdlichen
Stadtgebiet Medebachs mit randlichen Talhangflachen. Hier kommt — auch in Verbin-
dung mit dem sidlich angrenzenden, im Landschaftsplan Hallenberg festgesetzten
NSG - ein vielfaltiger Kulturlandschaftskomplex mit Besenginster-Bestanden auf sid-
exponierten Hangflachen, Hecken entlang des Talrandes und kleinflachigem Feucht-
grinland und Feuchtbrachen im Auenraum zur Auspragung. Das Schutzgebiet besitzt
ein reprasentatives Lebensraumgeflige insbesondere fiir mehrere Leitarten des Vogel-
schutzgebietes ,Medebacher Bucht®. Die mit dieser Festsetzung erfassten Struktur-
elemente entfalten ihre Okologische Wirkung im Zusammenspiel mit den unter 2.3.2
und 2.3.3 gesicherten Freiflachen.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 116).

Schutzzweck:

Erhaltung eines vielféltigen Kulturlandschaftskomplexes mit einem fir das Vogel-
schutzgebiet ,Medebacher Bucht" bedeutsamen und reprasentativen Lebensraum- und
Arteninventar.

Schutzwirkungen:

Es qgilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

die besenginsterreichen Flachen sind extensiv zu beweiden oder durch andere
geeignete PflegemalRnahmen vor Verbuschung zu schiitzen (8 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '86'
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2.1.50 NSG , Gelangeberg”

geografische Lage studwestlich Medebach
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 52,67 ha

Objektbeschreibung:

Zwischen dem Gelangebachtal und der Kernstadt von Medebach erhebt sich der flache
Hugelricken des Gelangeberges, durchzogen von zwei Seitentédlchen des Gelange-
bachtales. Flachriicken des Geldngeberges und Hangzone des Gelangebaches tragen
einen strukturreichen Kulturlandschaftskomplex aus Hecken, Besenginster-Heiden (mit
einzelnen Wacholdern), Magergrinland (trockenen Glatt- und Goldhaferwiesen, tro-
ckenen Rotschwingel-Strau3grasweiden) und mageren Saumen. Kleinflachig sind auch
Ubergange zum Borstgrasrasen ausgebildet. In den trockenen Griinlandgesellschaften
sind zahlreiche gefahrdete Pflanzenarten beheimatet. Auf der schmalen Talsohle der
Gelangebach-Seitentéler ist kleinflachig Nassgriinland vom Typ der Sumpfdotterblu-
menwiese ausgebildet; auch hier finden sich floristisch aufféllige, gefahrdete Pflanzen-
arten. Teile der Talhangzone sind verfichtet.

Der Kulturlandschaftskomplex des Gelangeberges ist ornithologisch wertvoller Lebens-
raum von vier Leitarten des Vogelschutzgebietes. Die Kulturlandschaft zwischen Me-
debach und Medelon ist das Zentrum der Raubwirger-Verbreitung innerhalb dieses
Naturraumes. Das NSG umfasst somit einen herausragenden Kern-Biotopkomplex
innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Das Schutzgebiet gehért zum FFH-Gebiet DE-4817-304 ,Waldreservat Glindfeld-
Orketal“. Es besitzt folgende Lebensraume und Arten von gemeinschaftlichem Interes-
se:

Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen,
Neuntoter,
Raubwirger.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 119, 121, 145, 29 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Erhaltung eines Kulturbiotopkomplexes von herausragender floristischer, vegetati-
onskundlicher und ornithologischer Bedeutung als Kernzone im Vogelschutzgebiet
.Medebacher Bucht‘. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders
schutzwirdiger Lebensrdume nach 8§ 62 LG sowie des Okologischen Netzes "Natura
2000" im Sinne der FFH-RL.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.

2.1.51 NSG , Unkenbachtal

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '87'
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geografische Lage sudlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 5,05 ha

Objektbeschreibung:

Das Unkenbachtal, ein kleines Seitental des Olfetales, weist ein fiir den Naturraum der
Medebacher Bucht repréasentatives Lebensraum-Inventar auf mit schmalem Feucht-
grunland-Streifen entlang des Gewasserlaufes und verbuschender Magerbrache auf
dem Talhang (mit verschiedenen Rote-Liste-Pflanzenarten). Gemeinsam mit den sudli-
chen Talrdumen von Lohgraben und Herzgraben ist das Unkenbachtal ein wichtiger
Refugial- und Vernetzungsbiotop in der Kulurlandschaft stidlich von Dreislar.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 18 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Erhaltung eines Talraum-Biotopkomplexes mit kleinflachigem Feuchtgriinland und tro-
cken-warmer Hangzone als lokal wichtiger Refugial- und Vernetzungsbiotop und Le-
bensraum gefahrdeter Pflanzenarten. Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung
besonders schutzwirdiger Lebensraume nach § 62 LG.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

die besenginsterreiche Talhangflache ist extensiv zu beweiden oder durch an-
dere geeignete PflegemalRnahmen vor Verbuschung zu schiitzen (8 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '88'
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2.1.52 NSG , Gelangebachtal®

geografische Lage sudlich Medebach
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 96,17 ha

Objektbeschreibung:

Der naturnah ausgebildete, von einem Ufergeholz begleitete Gelangebach durchflief3t
ein Grunlandtal mit vorherrschenden maRig feuchten bis feuchten Glatthaferwiesen,
Weidelgras-Weil3klee- und Rotschwingel-Strau3gras-Weiden. Stellenweise sind nasse
Sumpfdotterblumen-Wiesen, Quellsimpfe und Grol3seggenrieder ausgebildet. Insge-
samt weisen Talraum und randliche Niederungszone einen &aul3erst differenzierten
Grinlandkomplex auf mit zahlreichen seltenen und gefdhrdeten Pflanzenarten. Zur
Avifauna des Gebietes gehdren Neuntdter und Raubwirger, Charakterarten des Vo-
gelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Das Gelangebachtal ist zusammen mit dem Brihne- und Orketal ein naturschutzfach-
lich herausragender Refugialraum fiir Lebensgemeinschaften des Feucht- und Nass-
grunlandes im Zentrum des Naturraumes der Medebacher Bucht. Als Teil der Kultur-
landschaft zwischen Medebach und Medelon gehdrt das Schutzgebiet zum Kernraum
der Raubwiurger-Verbreitung innerhalb des Vogelschutzgebietes.

Das Schutzgebiet gehort zum FFH-Gebiet DE-4817-304 ,Waldreservat Glindfeld-
Orketal“. Es besitzt folgende Lebensraume und Arten von gemeinschaftlichem Interes-
se:

Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen,
Raubwirger,
Neuntoter.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 29).

Schutzzweck:

Erhalt eines herausragenden Grinland-Biotopkomplexes fir zahlreiche bedrohte
Pflanzenarten und ihre Vergesellschaftungen. Sicherung und 6kologische Entwicklung
von Habitatstrukturen fiir die Wurgerarten (Raubwuirger, Neuntoter) als Leitarten im
Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht".

Das NSG dient auch der nachhaltigen Sicherung besonders schutzwiirdiger Lebens-
rAume nach 8§ 62 LG sowie des 6kologischen Netzes "Natura 2000" im Sinne der FFH-
RL.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '89'
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Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;

zusatzliches Gebot:

die im Gebiet vorhandenen Nadelholzer und Pappeln sind nach MaRRgabe eines
aufzustellenden Pflege- und Entwicklungsplanes zu entfernen (8§ 26 LG).

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Selte '90'
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2.1.53 NSG , Kirchgrund*

geografische Lage nordlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-/ SO-Blatt
Flache 5,35 ha

Objektbeschreibung:

Nordlich Dreislar ist im Bereich eines kurzen Talraumes mit Seitenflachen ein vielfalti-
ger Kulturlandschaftskomplex aus Besenginster-Geblschen und (maRig extensiv ge-
nutzten) Mahweiden erhalten geblieben, durchsetzt von Einzelstrauchern und Baum-
gruppen. Randliche Waldflachen sind durchweidete Niederwalder. Charakteristisch fur
das Schutzgebiet ist enge Verzahnung von Offenland, Geblischen und Wald, typisch
fur die historische Kulturlandschaft. Dieser Kulturlandschaftsausschnitt - reprasentativ
fur den Naturraum der Medebacher Bucht - ist Bruthabitat des Neuntoters, Charakter-
art im Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht“. Augenscheinlich ist das Gebiet tlw.
durch "Unternutzung" gefahrdet.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 126).

Schutzzweck:

Dauerhafte Erhaltung der Habitatfunktionen eines vielféltigen Kulturlandschaftskomple-
xes als "Mosaikstein" in der Sicherung des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

das Gebiet ist extensiv zu beweiden oder durch andere geeignete Pflegemalnah-
men vor Verbuschung zu schitzen (8 26 LG).
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2.1.54 NSG ,Raunsberg*

geografische Lage nordlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 5,64 ha

Objektbeschreibung:

Die flache Randzone des bewaldeten Raunsberges bildet einen von dichten Hecken,
Gebiischen und Besenginsterbestanden gepréagten Kulturlandschaftskomplex mit ex-
tensiven Grunlandflachen vom Typ der trockenen Glatthaferwiesen, die vereinzelt be-
reits brach gefallen sind. Dieser Biotopkomplex mit seiner engen Verzahnung von He-
cken und Offenland ist Lebensraum mehrerer Neuntdter-Brutpaare.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 123).

Schutzzweck:

Dauerhafte Erhaltung der Habitatfunktionen eines vielféltigen Kulturlandschaftskomple-
xes als "Mosaikstein" in der Sicherung des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Schutzwirkungen:

Es qgilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusatzliches Gebot:

Das Offenland ist extensiv zu beweiden oder durch andere geeignete Pflegemalf3-
nahmen vor Verbuschung zu schiitzen (8 26 LG).
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2.1.55 NSG , Almecke*

geografische Lage norddstlich Deifeld
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Flache 5,80 ha

Objektbeschreibung:

Ein Kkleines, beweidetes Seitental (Hochtal) des Dittelsbaches nordéstlich von Deifeld
weist ein auffallend dichtes Netz hohenlinienparallel angeordneter Strauchhecken auf.
Die beweideten Hangzonen tragen magere und trockene Weidelgras-WeiRklee- und
Rotschwingel-StrauRgrasweiden. Heckendichte, Heckenanordnung und Geomorpholo-
gie des Talraumes geben dem Schutzgebiet ein landschaftlich reizvolles Aussehen.
Gleichzeitig bilden sie die Grundlage fiir die hier anzutreffenden Brutvorkommen des
Neuntéters als Charakterart des Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht".

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 35).

Schutzzweck:

Erhaltung eines eng gekammerten Geblsch-Offenland-Kulturlandschaftskomplexes
wegen der besonderen Eigenart und Schonheit dieser Flache und dauerhafter Schutz
der Habitatfunktionen eines vielfaltigen Kulturlandschaftskomplexes als "Mosaikstein"
in der Sicherung des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.56 NSG , Luckenkopf*

geografische Lage stidwestlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 2,45 ha

Objektbeschreibung:

Hochgelegenes, flachwelliges Wiesengeldnde mit flachen Hartlingsziigen, ortlich
durchsetzt von wenigen Einzelstrduchern und Besenginster-Gebisch. Die Grinland-
nutzung erfolgt vergleichsweise extensiv ohne Koppelweide. Das Fehlen scharfer Nut-
zungsparzellen und die weichen Ubergange zwischen Offenland und Besenginster-
Gebisch erinnern an alte Weide-Landschaften. Das Gebiet bildet die Kernzone eines
typischen Neuntdter-Lebensraumes.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 132 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Erhaltung eines mageren Offenlandbereichs ohne scharfe Parzellengrenzen insbeson-
dere in seiner Habitatfunktion fur den Neunttter als Charakterart innerhalb der Mede-
bacher Bucht; Entfaltung des wegen der flachgrindigen Standorte erhéhten Entwick-
lungspotenzials fur artenreiche Griinland-Lebensrdume durch extensive Grunlandnut-
zung; Sicherung der besonderen Eigenart der Flache im Landschaftsbild.

Schutzwirkungen:

Es gilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1.
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2.1.57 NSG "Ruggen”

geografische Lage norddstlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Flache 13,36 ha

Objektbeschreibung:

Mit gut 460 m Hohe bildet der "Ruggen” eine markante Erhebung in der flach geneig-
ten Senkenlandschaft ¢stlich von Dreislar. Auf seiner Kuppe stocken aus Niederwald-
wirtschaft hervorgegangene Buchenwalder mit verkriippelten Wurzelhélsen. Stellen-
weise ist Totholz vorhanden; eine Kraut- und Strauchschicht ist weitgehend auf ver-
schiedene Zwergstraucharten beschrankt. Nach Westen fallt der Bergriicken steil zum
Oswinkel-Tal ab. An diesen Unterhangen halt die Eiche groRere Anteile der Baum-
schicht. Durch die dichte Bestockung ist hier kaum Unterwuchs vorhanden, lediglich
am Hangful3 ist die Strauchschicht starker ausgebildet.

Im gesamten Gebiet dominiert das eindrucksvolle Waldbild eines nahezu "reinen”,
durchgewachsenen Niederwaldes. Gleichzeitig bildet es von Westen aus — dhnlich wie
das NSG 2.1.24 "Hardt" dstlich Dudinghausen — eine erhaltenswirdige landschatftliche
Kulisse, die durch mdgliche Kahlschlage und / oder Umbestockungen mit Nadelholz
(parziell bereits sichtbar) nachhaltig gestort wirde. Schlie3lich kommt dieser grof3fl&-
chig erhaltenen Waldform einige Bedeutung als Lebensraum fir Kleinsauger, Hohlen-
bruter und Insekten zu, die durch eine Erhdhung von Alt- und Totholzanteilen noch
gesteigert werden kann.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 124 [Teilflache]).

Schutzzweck:

Erhaltung eines groReren, zusammenhangenden Waldbestandes aus ehemaliger Nie-
derwaldwirtschaft als selten werdender Lebensraumtyp verschiedener Kleintierarten;
Sicherung der besonderen Eigenart der Flache im Landschaftsbild und als landeskund-
lich interesantes Zeugnis standortlich bedingter Waldnutzungsformen, deren Verbrei-
tung in diesem Raum zugunsten ertragreicherer Nadelholzbestockungen zuriickgeht.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.1;
zusétzliche Gebote:
die forstliche Nutzung der Buchen- / Eichenbestande ist bei einer einzelstammwei-

sen Entnahme zu belassen, die Férderung von Stockausschlagen ist gegentber
der Walderhaltung durch Pflanzung vorzuziehen (8 26 LG);
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die in der Festsetzungskarte durch Schraffur gekennzeichnete Flache im Osten des
Gebietes ist aus der forstlichen Nutzung zu nehmen und der nattrlichen Entwick-
lung zu Uberlassen.

Dieser Bereich ist durch eine landschaftsrechtl. KompensationsmalRnahme bereits entsprechend festge-
legt.
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2.2 Naturdenkmale (8§ 22 LG)

Erlauterung:

Als Naturdenkmale werden Einzelschépfungen der Natur festgesetzt, soweit ihr beson-
derer Schutz

a) aus wissenschaftlichen, naturgeschichtlichen, landeskundlichen oder erdgeschicht-
lichen Grinden oder

b) wegen ihrer Seltenheit, Eigenart oder Schonheit

erforderlich ist. Die Festsetzung kann auch die fiir den Schutz des Naturdenkmals not-
wendige Umgebung einbeziehen.

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.2.1 bis 2.2.33) als
Naturdenkmale festgesetzten Geholze gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte.
Der Standort der betroffenen Objekte ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

Alle nachfolgenden Naturdenkmale sind als markante und dominante Einzelelemente
mit einer herausragenden landschaftsbelebenden Wirkung von Bedeutung. Als
Schutzobjekte werden sie wegen ihrer Eigenart und Schonheit festgesetzt, die sie im
Wesentlichen durch ihre vollendete Wuchsform (Freistand) und / oder durch ihre land-
schaftspragende Lage in der Feldflur erreichen. Einzelne Baume verdienen als ehema-
lige Hudeb&ume auch kulturhistorisches Interesse.

Schutzwirkungen:

Verbote:

Nach § 34 Abs. 3 LG sind die Beseitigung eines Naturdenkmals sowie alle Handlungen
verboten, die zu einer Zerstérung, Beschadigung, Verdnderung oder nachhaltigen Sto-
rung eines Naturdenkmals oder seiner geschitzten Umgebung fihren kénnen. Ge-
schitzte Umgebung im Sinne dieser Vorschrift ist bei Baumen die Flache, die vom &au-
Bersten Punkt des Astwerks allseits senkrecht zum Erdboden gemessen wird (Traufbe-
reich).

Insbesondere ist verboten:

a) das Naturdenkmal zu beschadigen, es auszureif3en, auszugraben oder Teile davon
abzutrennen oder auf andere Weise in seinem Wachstum oder Erscheinungsbild zu
beeintrachtigen;

Eine Wachstumsgefahrdung kann insbesondere auch durch das Verletzen des Wurzelwerkes erfolgen.

b) den Traufbereich des Naturdenkmals zu befestigen oder zu verfestigen;
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d)

e)

f)

Zum Befestigen oder Verfestigen des Traufbereiches gehdrt u. a. stédndiges Befahren, Asphaltieren
oder Betonieren;

den Grundwasser-Flurabstand zu verandern;

Stoffe oder Gegenstande im Bereich des Naturdenkmals anzubringen, zu lagern,
abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu entledigen, die das Er-
scheinungsbild oder den Bestand des Naturdenkmals gefahrden oder beeintrachti-
gen kénnen;

Dazu gehoéren auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Diinge- und Bodenverbes-
serungsmittel sowie Futtermittel. Eine Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes kann insbesondere
durch Anbringen von Ansitzleitern, Jagdhochsitzen, Zaunen und Werbetragern erfolgen;

im Bereich des Naturdenkmals Aufschittungen, Verfullungen, Abgrabungen, Aus-
schachtungen oder anderweitige Veranderungen der Bodengestalt vorzunehmen;

im Bereich des Naturdenkmals Tau- oder Streusalze oder ahnlich wirksame Stoffe
anzuwenden;

Gebot:

Die Naturdenkmale sind durch geeignete Pflegemaflinahmen zu erhalten, solange
der dafur erforderliche Aufwand in Abwagung mit ihrer jeweiligen Bedeutung fir Na-
tur und Landschaft gerechtfertigt ist (8§ 26 LG).

Solche MaRRnahmen bestehen insbesondere in der fachgerechten Behandlung von Schéden und

Wunden, Totholzausastung, Beseitigung von Wurzelbrut und (vorbeugenden) statischen Verbesserun-
gen.

Zuséatzliche Verbote / Gebote:

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die
bei Abweichungen gegeniber den vorgenannten Regelungen Vorrang haben.
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Naturdenkmale - Ubersicht -

Nr. Name des ND Lage im Blattschnitt
2.2.01 ND , Alt-Eiche" NW-Blatt
2.2.02 ND , Alt-Linde" NW-Blatt
2.2.03 ND , Zwillingsbuche* NW-Blatt
2.2.04 ND , Freistand-Eiche" SO-Blatt
2.2.05 ND ,Hudebuchen* NW -Blatt
2.2.06 ND , Blschel-Eiche" NO -Blatt
2.2.07 ND , Hudebuchen* NO-Blatt
2.2.08 ND , Freistand-Buche*® NO-Blatt
2.2.09 ND , Freistand-Eiche* NO-Blatt
2.2.10 ND , Busch-Eiche® NO-Blatt
2.2.11 ND , Freistand-Ahorn* NO-Blatt
2.2.12 ND , Traubeneiche” SW-Blatt
2.2.13 ND , Freistand-Eiche* SO-Blatt
2.2.14 ND , Freistand-Eiche* SW-Blatt
2215  ND,Alt-Eiche* SO-Blatt
2.2.16 ND , Alt-Esche*” SO-Blatt
2.2.17 ND , Freistand-Eiche* SO-Blatt
2.2.18 ND , Alt-Eiche” NW-Blatt
2.2.19 ND , Zwillings-Eiche* NO-Blatt
2.2.20 ND , Eichen-Zwillinge* NO-Blatt
2.2.21 ND , Alt-Eiche” SO-Blatt
2.2.22 ND , Freistand-Buche* SO-Blatt
2.2.23 ND , Freistand-Eiche” SO-Blatt
2.2.24 ND , Freistand-Eiche” SO-Blatt
2.2.25 ND , Vier-Freistand-Eichen* SO-Blatt
2.2.26 ND , Freistand-Eiche” SO-Blatt
2.2.27 ND , Freistand-Eiche” SO-Blatt
2.2.28 ND , Alteiche” SO-Blatt
2.2.29 ND , Freistand-Eiche” SO-Blatt
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Nr. Name des ND Lage im Blattschnitt
2.2.30 ND , Wildbirne* SO-Blatt
2231 ND , Alt-Eiche* SO-Blatt
2.2.32 ND , Freistand-Eiche* SW-Blatt
2.2.33 ND , Freistand-Eiche* SW-Blatt

2.2.01 ND , Alt-Eiche*®

Standort ndrdlich Deifeld
Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Erlauterung: Im Freistand stehende Stieleiche (Quercus robur) mit einem Brusthdhen-
durchmesser von ca. 0,8 m am Ende einer Hecke in der offenen Feldflur nordlich von
Deifeld.

2.2.02 ND , Alt-Linde*

Standort nordlich der Kleinsiedlung ,Am Kramerhagen*“
Lage im Blattschnitt NW-Blatt
Erlauterung: Linde (Tilia cordata) am Rande einer von Wald umgebenen schmalen

Griunlandflache mit breiter, tief herabreichender Krone. Der Einzelbaum besitzt einen
Brusthdhendurchmesser von ca. 1,0 m.

2.2.03 ND , Zwillingsbuche*

Standort sudlich Wissinghausen
Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Erlauterung: Zwei am Ful zusammengewachsene Buchen (Fagus sylvatica) im Grin-
land mit Freistandhabitus und einem Brusthéhendurchmesser von 0,6 und 0,8 m.

2.2.04 ND , Freistand-Eiche”
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Standort sudlich Medebach
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlduterung: Markante Freistand-Alteiche (Quercus robur) in weiter Grinlandebene

mit einem Brusthéhendurchmesser von ca. 0,8 m. Der Baum besitzt eine grof3e visuel-
le Fernwirkung.

2.2.05 ND ,Hudebuchen*

Standort sudlich Deifeld

Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Erlauterung: Dichte, im Freistand stehende Buchengruppe (Fagus sylvatica) mit zu-
sammengewachsener Krone exponiert auf einer Flachkuppe im Umfeld des ,Histori-

schen Steins”. Diese ,Buschbaumgruppe” besteht aus funf Einzelstdammen und einem
Baum unmittelbar daneben.

2.2.06 ND , Freistand-Eiche”

Standort sutdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Zweitriebige Freistand-Eiche (Quercus robur) mit breiter, intakter Krone
auf niedriger Gelandekante am Rande einer weiten Grinlandflache. Gemeinsam mit
den angrenzenden Buchengruppen ist die Eiche ein Relikt historischer Weidenutzung.

2.2.07 ND , Hudebuchen*

Standort sudlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Zwei Baumgruppen mit drei bzw. finf Rotbuchen (Fagus sylvatica), teil-
weise am Ful} zusammengewachsen, mit Freistand-Habitus. Die Baumgruppen besit-
zen kompakte und zusammengewachsene Solitdrkronen. Der Brusthbhendurchmesser
der Einzelstamme betragt ca. 0,6 m. Die Baumgruppen sind auffallende Landschafts-
elemente in weiter Weidelandschatft.
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2.2.08 ND , Freistand-Buche*

Standort norddstlich Medebach

Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Solitdre Rotbuche (Fagus sylvatica) auf Weideflache mit einem Brustho-

hendurchmesser von 0,5 m. Der exponierte Freistand-Baum ist weithin sichtbar. Seine
unteren Aste wurden gekappt.

2.2.09 ND , Freistand-Eiche”

Standort nérdlich Medebach

Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) auf Gelandekante inmitten einer Grinlandfla-
che. Der Freistandbaum mit einem Brusthbhendurchmesser von ca.0,8 m besitzt eine

breite Kronenausbildung mit bis zum Boden reichenden Asten. Angrenzend steht ein
kleiner Strauchkomplex.

2.2.10 ND ,Busch-Eiche"
Standort nordlich Medebach
Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Niedrige zweitriebige Freistand-Stieleiche (Quercus robur) inmitten einer
Griunlandflache am Talrand.

2.2.11 ND , Freistand-Ahorn*

Standort norddstlich Medebach

Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlduterung: Bergahorn (Acer pseudoplatanus) auf Wegbdschung mit gut geformter
Freistand-Krone und einem Brusth6hendurchmesser von ca. 0,8 m. Die landschaftsas-
thetische Wirkung des Einzelbaums wird durch einen angrenzenden Hochspannungs-
masten geschmaélert.
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2.2.12ND , Traubeneiche*

Standort siudlich Medelon

Lage im Blattschnitt SW-Blatt

Erlauterung: Traubeneiche (Quercus petraea) auf einer Gelandebdschung im Grin-
land. Stamm mit Krustenflechten, Brusthohendurchmesser ca. 0,8 m. Der im Freistand

stehende Baum besitzt einen niedrigen Kronenansatz und eine geringe Wuchshohe. Er
zeichnet sich durch eine symmetrische Krone aus.

2.2.13 ND , Freistand-Eiche”

Standort suddostlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlauterung: Vitale Stieleiche (Quercus robur) in der Siedlungsrandzone von Dreislar

mit m&chtiger, langlicher Krone und einem Brusth6hendurchmesser von ca. 1,1 m. Der
Freistandbaum ist ein auffallendes Landschaftselement am Ortsrand.

2.2.14 ND , Freistand-Eiche"

Standort nordwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) inmitten einer Weideflache mit breit ausladen-

der, regelmafig geformter runder Krone. Der Baum mit einem Brusthhendurchmesser
von ca. 0,8 m besitzt eine schéne Baumgestalt in freier Stellung.

2.2.15 ND , Alt-Eiche*

Standort nordwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Erlauterung: Viertriebige Stieleiche (Quercus robur) auf Weidegrenze mit verwachse-

nem Waurzelfu3, Freistandhabitus und hochgewachsener Krone. Die Einzelstamme
besitzen einen Brusthbhendurchmesser von 0,5-0,6 m.
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2.2.16 ND , Alt-Esche”
Standort in der parkartigen Griinanlage von Glindfeld
Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Méachtige Alt-Esche (Fraxinus excelsior) mit einem BHD von ca. 1,4 m,
umgeben von jungeren (konkurrierenden) Gehdlzen.

zusatzliches Gebot:

die konkurrierenden Geholze im Traufbereich des Naturdenkmals sind stark zu-
rickzuschneiden (8§ 26 LG).

2.2.17 ND , Freistand-Eiche”
Standort Ostlich Medebach
Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Solitdre Stieleiche (Quercus robur) mit einem Brusthéhendurchmesser
von ca. 0,8 m im Grunland, angrenzend Fichtenparzelle. Der gut geformte Einzelbaum
besitzt eine hohe Fernwirkung.

2.2.18 ND , Alt-Eiche”
Standort auf dem Friedhof von Deifeld

Lage im Blattschnitt NW-Blatt

Erlauterung: Die Alt-Eiche (Quercus robur) mit einem Brusth6hendurchmesser von ca.
1,1 m weist eine markante Gestalt auf.

2.2.19 ND , Zwillings-Eiche”
Standort Ostlich Medebach
Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) im Freistand auf einer von Wald umgebenen
Grinlandflache, ab 1,5 m Hohe zweitriebig. Angrenzend durchweideter Heckenrest.
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2.2.20ND , Eichen-Zwillinge*®

Standort Ostlich Medebach

Lage im Blattschnitt NO-Blatt

Erlauterung: Zwei am Ful3 zusammengewachsene Stieleichen (Quercus robur) am
Rande einer von Wald umschlossenen Grinlandflache. Das im Freistand stehende
Landschaftselement besitzt eine breit ausladende Krone bei vergleichsweise niedriger

Wuchshdhe. Die beiden Stamme weisen einen Brusthohendurchmesser von ca. 0,6 m
auf.

2.2.21 ND , Alt-Eiche*
Standort sudlich Dreislar

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) am StraBenrand am Ende eines Gehdlzstrei-
fens, ab 2 m Hohe viertriebige Wuchsform. Der Altbaum besitzt einen Brusthéhen-
durchmesser von 1,0 m.

2.2.22 ND , Freistand-Buche*
Standort sudlich Dreislar

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Alt-Buche (Fagus sylvatica) im Grinland. Krone mit einem Brusthéhen-
durchmesser von ca. 0,8 m und weit horizontal ausstreichenden Asten.

2.2.23 ND , Freistand-Eiche“

Standort sudlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlauterung: Freistand-Eiche (Quercus robur) im Grinland mit breit ausladender Kro-

ne und einem Brusthéhendurchmesser von ca. 0,9 m. Die unteren Aste wurden ge-
kappt.
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2.2.24 ND , Freistand-Eiche”

Standort suddostlich Dreislar

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Freistand-Eiche (Quercus robur) mit einem Brusthéhendurchmesser von
ca. 0,5 m auf Griinlandflache, angrenzend alte kriippelige Obstgeholze. Trotz des rel.

jungen Alters und der niedrigen Wuchshdhe besitzt der Baum als Solitér inmitten einer
strukturarmen Griinlandzone eine besondere visuelle Fernwirkung.

2.2.25 ND , Freistand-Eichen*

Standort ostsudéstlich Dreislar

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Vier-Freistand-Eichen (Quercus robur) mit einem Brusthdhendurchmes-
ser zwischen 0,5 und 0,8 m. Zwei Eichen stehen vor einer wegbegleitenden Hecke,

zwei weitere inmitten einer Grunlandflache. Gemeinsam mit dem angrenzenden He-
cken sind die Einzelbaume auffallende Landschaftselemente in der Feldflur.

2.2.26 ND , Freistand-Eiche”

Standort norddstlich Dreislar
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) mit einem Brusthéhendurchmesser von ca.

0,8 ha auf Parzellengrenze und im Freistand. Der Solitar besitzt eine runde Krone bei
einem Kronenansatz bei ca. 2,5 m.

2.2.27 ND , Freistand-Eiche”

Standort norddstlich Medebach-Poltermihle
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) mit breit ausladender Krone und einem BHD

von ca. 0,9 m inmitten der weiten, offenen Hangzone nérdlich des Orketales. Der Ei-
chen-Solitar ist eine markante Gestalt mit grof3er Fernwirkung.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Se|te '106'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.2.28 ND , Alteiche”
Standort Ostlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) auf Talrandkante an einem Weg mit alter,
vernarbter Wunde durch einen Blitzeinschlag. Der Baum besitzt einen Brusthéhen-
durchmesser von >1,0 m.

2.2.29 ND , Freistand-Eiche*®
Standort bei Ronninghausen siddstlich Berge

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) auf Obstweide neben einem verlassenen Ge-
hoft mit regelmalig gewachsener Krone und tief hinabreichender Beastung. Brustho-
hendurchmesser ca. 0,6 m.

2.2.30 ND , Wildbirne“
Standort norddstlich Dreislar

Lage im Blattschnitt SO-Blatt

Erlauterung: Wildbirne (Pyrus pyraster) auf Wegrand, ca. 8,0 m hoch, mit buschartiger
Wuchsform.

zusatzliches Gebot:

die konkurrierenden Nadelbaume im Umfeld des Naturdenkmals sind zu entfernen
(8 26 LG).

2231 ND , Alt-Eiche*

Standort Ostlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Erlauterung: Alte Stieleiche (Quercus robur) am Talrand an Wegekreuzung mit einem

Brusthéhendurchmesser von ca. 0,8 m und regelméRiger Kronenausbildung. (Umfeld:
kleiner Aufschluss).
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2.2.32 ND , Freistand-Eiche”

Standort nordlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Erlauterung: Stieleiche (Quercus robur) am Rande eines das Heimecketal querenden

Weges, mit regelmafig gewachsener Krone und niedrigem Kronenansatz. Der Baum
besitzt einen Brusthhendurchmesser von ca. 0,6 m.

2.2.33 ND , Freistand-Eiche”

Standort nordlich Medelon
Lage im Blattschnitt SW-Blatt
Erlduterung: Stieleiche (Quercus robur) an StraRenkurve mit hoher und schmaler auf-

rechter Krone infolge des hohen Astansatzes. Der im Freistand stehende Einzelbaum
besitzt einen Brusthhendurchmesser von ca. 0,8 m.

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Se|te '108'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

2.3 Landschaftsschutzgebiete (§ 21 LG)

Erlauterung:

Landschaftsschutzgebiete werden festgesetzt, soweit dies

a) zur Erhaltung oder Wiederherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes
oder der Nutzungs fahigkeit der Naturguter,

b) wegen der Vielfalt, Eigenart oder Schonheit des Landschaftsbildes oder

c) wegen ihrer besonderen Bedeutung fur die Erholung

erforderlich ist.

Das Plangebiet ist weitrdumig mit Landschaftsschutz abgedeckt. Die einzelnen Teilfla-
chen kdnnen wie folgt in 3 Typengruppen zusammengefasst werden:

2.3.1 Landschaftsschutzgebiet Typ A:
GroR3rdumiger Landschaftschutz, allgemeiner Landschaftsschutz

Die Festsetzung sichert durch ihren grof3rdumigen Geltungsbereich die natirliche Ei-
genart des Plangebietes, soweit nicht aus bestimmten Griinden weitergehende
Schutzanforderungen bestehen.

Es qilt der allgemeine Verbotskatalog, der fur alle unter Ziffer 2.3 festgesetzten Land-
schaftsschutzgebiete gilt.

2.3.2 Landschaftsschutzgebiet Typ B:
Kleinraumiger Landschaftsschutz, Offenland-, Kulturlandschafts-
schutz

Mit dieser Festsetzung werden Freiflachen mit besonderen Funktionen fur die Erholung
und die Erhaltung des landwirtschaftlich gepragten Landschaftscharakters erfasst. Es
handelt sich hier bevorzugt um Offenlandflachen im Umfeld von Siedlungen.

Charakteristisch fur das Plangebiet ist der landschaftsbild-prégende Kontrast zwischen
den Naturraumen der offenen ,Medebacher Bucht* und dem bewaldeten Rothaargebir-
ge. Die traditionelle Feld-Landschaft besitzt eine herausragende Bedeutung flr die
landschaftsbezogenen Erholung, sie ist unverzichtbar zur Erhaltung von Eigenart und
Schonheit der Landschaft.

Zusatzlich zum allgemeinen Verbotskatalog gilt ein Erstaufforstungsverbot einschlief3-
lich des Verbots der Neuanlage von Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baum-
schulkulturen.
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2.3.3 Landschaftsschutzgebiet Typ C:
Kleinrdumiger Landschaftsschutz, Wiesentéler und bedeutsames
Extensivgrunland

Mit dieser Festsetzung werden grinlandwirtschaftlich gepréagte Talrdume und Offen-
landbereiche mit hervorgehobener Bedeutung flr den Biotop- und Artenschutz —
insbesondere fur den Vogelschutz - dargestellit.

Zusatzlich zum allgemeinen Verbotskatalog gilt ein

- Erstaufforstungsverbot wie unter 2.3.2,
- Umwandlungsverbot fur Grinland.

Hinsichtlich des Schutzzweckes der Landschaftsschutzgebiete wird auf die Einzelfest-
setzungen und Erlauterungen verwiesen.

Fur alle im Landschaftsplan unter Ziffer 2.3 festgesetzten Landschaftsschutzgebiete
gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festset-
zungskarte.

Schutzwirkungen

Verbote

Nach 8 34 Abs. 2 LG und aufgrund dieser Festsetzungen sind in den Landschaft-
schutzgebieten alle Handlungen verboten, die den Charakter der Gebiete verdndern
kdnnen oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen.

Der im Sinne des Landschaftsgesetzes ordnungsgemafRen Land- und Forstwirtschaft kommt fur die Erhal-
tung der Kultur- und Erholungslandschaft eine zentrale Bedeutung zu; sie dient i.d.R. den Zielen des Land-
schaftschutzes.

Insbesondere ist verboten:

a) bauliche Anlagen zu errichten oder in einer das Landschaftsbild beeintrachtigenden
Weise zu andern, auch wenn sie keiner Genehmigung oder Anzeige bediirfen;

unberthrt bleiben Bauvorhaben geméafld § 35 Abs. 1 Ziffer 1 und 2 des Bauge-
setzbuches, soweit sie nach Feststellung der Unteren Landschaftsbehtérde dem
Schutzzweck nicht entgegenstehen und hinsichtlich Standort und Gestaltung der
Landschaft angepasst werden;

unberthrt bleibt ferner die Errichtung von Wildfutterungen, Jagdhochsitzen, offenen
Melkstanden oder offenen Schutzhitten fir das Weidevieh sowie von nach Art und
GrofRe Ublichen Forstkultur- und Weidezaunen.
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b)

d)

f)

Bauliche Anlagen sind inshesondere auch

. Boots- und Angelstege,
. am Ufer oder auf dem Grund eines Gewassers verankerte Fischzuchtanlagen,
. Zaune und andere aus Baustoffen oder Bauteilen hergestellte Einfriedungen.

Aufschittungen, Verfullungen, Abgrabungen oder Ausschachtungen vorzunehmen;

unberthrt bleiben MaRnahmen im Rahmen ortsiiblicher Nutzungen von Garten so-
wie Abgrabungen geringen Umfangs fir den Eigenbedarf eines land- oder forstwirt-
schaftlichen Betriebes;

Fur Abgrabungen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt werden, entfallt dieses
Verbot aufgrund der Konzentrationswirkung der Genehmigung (8 13 BImSchG vom 15.03.1974);

StraRen, Wege oder Stellplatze zu errichten;

unberthrt bleibt die Anlage von Wegen im Rahmen ordnungsgemafer Land- und
Forstwirtschaft, soweit sie - z.B. durch erhebliche Bodenauf- oder -abtrédge oder
durch bituminése Befestigung oder Inanspruchnahme wertvoller Biotope - nicht un-
ter die Eingriffsregelung des Landschaftsgesetzes fallen;

oberirdische oder unterirdische Versorgungs- oder Entsorgungsleitungen neu anzu-
legen;

unberthrt bleibt die Verlegung von innerbetrieblichen Leitungen, die der Versorgung
der Land- und Forstwirtschaft sowie des Gartenbaues dienen und die Verlegung
von Leitungen in der Fahrbahn von Stral3en und Wegen;

Hecken, Feld- oder Ufergeholze, Hochstaudenfluren oder Réhrichte zu beseitigen
oder zu schadigen oder auf andere Weise in ihrem Wachstum zu geféahrden;

unberihrt bleiben MalBnahmen im Rahmen der ordnungsgemafen Pflege, Erhal-
tung und Bewirtschaftung von Gehdlzen und von Wald, soweit dies dem Schutz-
zweck nicht zuwiderlauft.

Eine Wachstumsgeféhrdung kann insbesondere auch erfolgen durch

. Beschadigung des Wurzelwerkes,
. Verdichten des Bodens im Traufbereich.

Die ordnungsgeméle Bewirtschaftung umfasst auch das Auf-den-Stock-Setzen von Hecken im ge-
setzlich zugelassenen Zeitraum sowie den Abtrieb von Gehélzen und von Wald, wenn anschlieBend
neu angepflanzt wird, nicht jedoch die Waldumwandlung in eine andere Nutzungsart;

Stoffe oder Gegensténde zu lagern, abzulagern, einzuleiten der sich ihrer in ande-
rer Weise zu entledigen, die das Landschaftsbild oder den Naturhaushalt gefahrden
oder beeintrachtigen konnen;
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9)

h)

)

unberuihrt bleiben:

o die voriibergehende Lagerung von Produkten der Land- und Forstwirtschaft
sowie des Gartenbaus;

) die voruibergehende Lagerung von Dinger, Kompost und Klarschlamm:;

o die voribergehende Ablagerung von Stoffen und Gegenstanden, die bei
MaRnahmen der Gewasserunterhaltung anfallen

o das Ablagern von auf den umliegenden Feldern gesammelten Natursteinen
(Feldsteinen) am Feldrand und aufRerhalb vorhandener Hohlformen;

o die voriibergehende Lagerung von Holz an den Wegeseitenréandern zum Be-

reitstellen fur die Holzabfuhr

aulRerhalb befestigter Hofflachen Verkaufsstande oder Verkaufswagen, Zelte,
Wohnmobile, Wohnwagen oder @hnliche, dem zeitweisen Aufenthalt von Menschen
dienende Anlagen aufzustellen;

unberihrt bleibt das zeitweilige Aufstellen von Verkaufsstanden an Stralen und
Parkplatzen und von Waldarbeiterschutzwagen;

aulRerhalb der befestigten Strallen und Fahrwege, der eingerichteten Park- und
Stellplatze ein Kraftfahrzeug zu fihren oder abzustellen und auf3erhalb von Strafen
und festen Wegen Fahrrad zu fahren;

unberthrt bleibt das Fuhren und Abstellen von Fahrzeugen im Rahmen ordnungs-
gemaler land- und forstwirtschaftlicher sowie gartenbaulicher und jagdlicher Tatig-
keit oder wasserwirtschaftlicher MaRhahmen sowie der Unterhaltung offentlicher
Ver- und Entsorgungsanlagen und -leitungen.

Uber § 70 Abs. 2 LG hinaus ist im Landschaftsschutzgebiet das Fuihren von Kraftfahrzeugen au-
Rerhalb der genannten Flachen auch dann untersagt, wenn eine privatrechtliche Befugnis, insbeson-
dere die Einwilligung des Grundeigentiimers vorliegt. Im Wald gelten die Regelungen des Landesforst-
gesetzes. Als befestigt sind alle Fahrwege anzusehen, die durch Einbringen von Wegebaumaterial
fur das Befahren hergerichtet worden sind;

in bisher undrénierten Flachen Drainagen anzulegen oder den Grundwasserstand
anderweitig zu verandern;

unberthrt bleibt die Beseitigung von Stau- und Néasseflachen als Folge kinstlicher
Bodenverdichtungen durch Boden- oder Tiefenlockerung sowie die Instandhaltung
vorhandener Drainagen;

Einrichtungen fur den Modellsport zu schaffen sowie motorbetriebene Modelle fah-
ren oder fliegen zu lassen;
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k) jeglicher Motorsport sowie das Starten von Hangegleitern oder sonstigen Fluggera-
ten.

[) die Durchfihrung von Bodenschutzkalkungen auf Moorbdden, Heideflachen, sowie
in bach- und quellnahen Bereichen.

Ausnahmen

Uber die unter Ziffer 2 beschriebene Befreiungsregelung des § 69 LG hinaus kann die
Untere Landschaftsbehdrde gemaR 8§ 34 (4a) LG von den Verboten fir die Land-
schaftsschutzgebiete (2.3.1 — 2.3.3) auf Antrag eine Ausnahme zulassen, wenn die
beabsichtigte Handlung mit dem Schutzzweck zu vereinbaren ist. Ausnahmen kénnen
mit der Verpflichtung zu Ausgleichs- oder ErsatzmaRnahmen gemafl § 4 und § 5 LG
verbunden sein.
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2.3.1 Landschaftsschutzgebiet Typ A:
GrofRraumiger Landschaftsschutz, allgemeiner Land-
schaftschutz

Landschaftsschutzgebiete, Typ A - Ubersicht

Nr. Name des LSG Lage im Blattschnitt GréRe (ha)

23.1 LSG Typ A —groR3raumiger Kultulandschaftsschutz —

Nordwest-, Nordost-, Stidwest-,

2.3.1.01 Medebach Siidost-Blatt

4.465,21

2.3.1.01 LSG , Medebach*

Lage groRraumig im gesamten Plangebiet

Objektbeschreibung:

Die Schutzausweisung umfasst annahernd das gesamte Plangebiet mit Ausnahme der
Siedlungsbereiche, Schutzgebiete strengerer bzw. spezifischer Schutzkategorien und
der Gebiete ohne Festsetzungen mit Schwerpunkt in den siedlungsnahen Zonen. Das
Schutzgebiet sichert einen reprasentativen Ausschnitt aus den Naturraumen des wald-
reichen Rothaargebirges im Westen und der offenen Medebacher Bucht im Osten.

Schutzzweck:

Die Festsetzung dient der nachhaltigen Sicherung der natirlichen Erholungseignung
und der (biologisch-6kologischen) Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes gegenuber
den vielfaltigen Nutzungsanspriichen an Natur und Landschaft. Insbesondere dient die
Festsetzung der:

Erhaltung der Eigenart und Schénheit eines reprasentativen Ausschnittes der Sau-
erland-Landschaft mit dem Rothaargebirge und der Medebacher Bucht,

Schaffung eines leistungsfahigen Umgebungsschutzes (6kologische Pufferzone)
fur die strenger geschutzten Teile dieses Naturraums, auch und insbesondere fir
das sich etablierende 6kologische Netz "NATURA 2000" im Sinne der FFH-und der
Vogelschutz-Richtlinie (die hierfiir von der LOBF formulierten Schutzziele sind im An-
hang beigefigt).
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Wahrung eines "glnstigen Erhaltungszustandes" in jenen Teilen der FFH-Gebiete,
die aufgrund einer abwagenden Planungsentscheidung nach § 19 LG nicht einem
strengeren Schutzstatus unterworfen wurden.

Schutzwirkungen:

Es qilt der Allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.3; zusatzlich das

Gebot:

Erstaufforstungen, Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen sind
mit unmittelbarem, deutlichem Anschluss an vorhandene, gehélzbestockte Flachen
anzulegen. Soweit nach anderen Rechtsvorschriften eine Anpflanzungs- oder Auf-
forstungsgenehmigung erforderlich ist, unterliegt dieses Gebot der Einzelfallabwa-
gung im Rahmen jener behdrdlichen Entscheidung;

Die Erhaltung der naturrdumlichen, das Plangebiet pragenden Gegebenheiten - vgl. Entwicklungsziel
1.1 - erfordert die Sicherung einer funktionierenden landwirtschaftlichen Grundstruktur. Die Auf-
forstungs- und Anpflanzungsflachen sollen sich von den Uberall vorhandenen Waldrandern aus in die
Feldflur hinein entwickeln, damit zusammenhédngend nutzbare landwirtschaftliche Gewanne nicht
durch inselhafte Anpflanzungen einer langfristigen landwirtschaftlichen Nutzungsoption beraubt wer-
den (es ist zu erwarten und in landeskultureller Hinsicht wiinschenswert, dass langfristig nicht alle Frei-
flachen aufgeforstet oder bepflanzt werden, auf denen das nach den Festsetzungen dieses Land-
schaftsplanes grundsétzlich moglich ist).
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2.3.2 Landschaftsschutzgebiet Typ B:
Kleinrdumiger Landschaftsschutz: Ortsrandlagen,
Landschaftscharakter

— Landwirtschaftlich gepréagte Freiflachen mit hervorgehobener Bedeutung fir
die landschaftsbezogene Erholung —

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.3.2.1 bis 2.3.2.09)
als LSG festgesetzten Gebiete gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte. Die Ab-
grenzung der betroffenen Gebiete ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

In Umsetzung der Entwicklungsziele 1.1 und (priméar) 1.4 Sicherung der Vielfalt und
Eigenart der Landschaft im Nahbereich der Ortslagen sowie in alten landwirtschaftli-
chen Vorranggebieten insbesondere durch deren Offenhaltung.

Diese Freiflachen pragen entscheidend die Identitét der kleinrAumigen Bereiche (auch der Siedlungen) und
tragen in ihrer Gesamtheit wesentlich zur Vielfalt, Eigenart und Schonheit des Landschaftsbildes im ge-
samten Plangebiet bei, auf der auch seine natirliche Erholungseignung aufbaut. Anpflanzungen oder Auf-
forstungen innerhalb dieser Festsetzungen wirden den Landschaftscharakter beeintrachtigen, der hier
aufgrund der rel. giinstigen Ausgangsbedingungen traditionell durch die landwirtschaftliche Bodennutzung
gepragt wird.

Erhaltung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts hinsichtlich seines Artenspekt-
rums und der Nutzungsfahigkeit der Naturguter (hier: leistungsfahige Béden).

Das im Plangebiet anzutreffende Artenspektrum in Flora und Fauna ist zu einem groRen Teil auf Offenland
angewiesen. Gleichzeitig erfassen die Festsetzungen vorrangig Bereiche mit einem fiir den jeweiligen
Landschaftsraum hohen biotischen Ertragspotential, das durch Wald- oder Weihnachtsbaumnutzung nicht
ausgeschdopft wirde.

Darlber hinaus gilt der Schutzzweck, der fir das umgebende groRraumige LSG unter
Ziffer 2.3.1 genannt ist.

Bei der Abgrenzung der Flachen wurde der Tatsache Rechnung getragen, dass das Plangebiet im regio-
nalen (erst recht: im europaischen) Vergleich kein landwirtschaftliches Vorranggebiet ist; insofern wurden
Zugestandnisse an einen langfristigen Rickgang landwirtschaftlicher Flache in den einzelnen Teilrdumen
gemacht. Die Abgrenzung der LSG stellt einen Kompromiss dieser tberdrtlichen Entwicklung mit den An-
forderungen an Naturhaushalt und Landschaftsbild dar, die im Schutzzweck genannt sind.

Schutzwirkungen:

Es gilt der allgemeine Festsetzungskatalog unter 2.3;
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zusatzliche Verbote:

- Erstaufforstungen vorzunehmen;
- Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen anzulegen.

Gebote:

- Die Gebiete sind im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung oder durch geeigne-
te PflegemalRnahmen von Bewaldung freizuhalten (8 26 LG);

Brachflachen sind sektoral im Turnus von 3 Jahren - jedoch nicht vor dem 01.08. -
zu mahen, um eine weitere Verbuschung zu verhindern; das Mahgut ist abzutrans-
portieren (8 26 LG).

Landschaftsschutzgebiete - Typ B - Ubersicht -

Lage im Blatt- "

Nr. Name des LSG schnitt GroRRe (ha)

2.3.2 LSG Typ B — Offenlandbereiche — 1.354,74

23201 LSG “,,Kulturlandschaftskomplex NW-Blatt 107,64
Kistelberg

23202 LSG ,,KuIj[urlandsch‘falftskomplex Dei- NW-Blatt 89.83
feld - Wissinghausen
LSG ,Kulturlandschaftskomplex Auf- )

2.3.2.03 der Wede" ndrdlich Dudinghausen NO-Blatt 39,72
LSG ,Offenlandschaftskomplex Du-

2.3.2.04 dinghausen — Referinghausen — Ober- NO-Blatt 239,66
schledorn®

2.3.2.05 LSG ,Rodungsinsel Rennefeld” NW-Blatt 18,95

2.3.2.06 LSG ,Waldlichtung Glindfeld* SW-Blatt 36,33

23207 LSG ,,‘l‘<ulturlandschaftskomplex Me- NO-, SO-Blatt 620,78
debach

23208 LSG _,,KuI“turIandschaftskompIex Berge SO-Blatt 119,42
- Dreislar

23209 LSG.Kulturlandschaftskomplex Mede- o\, oo gjatt 82.40

lon*
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2.3.2.01 LSG ,Kulturlandschaftskomplex Kustelberg*
GroRRe 107,64 ha

Erlduterung: Das Schutzgebiet umfasst die flachwellige Feldflur um den Hohenort
Kustelberg mit vorherrschenden Mahweiden vom Typ relativ artenarmer Gold- und
Glatthaferwiesen, durchsetzt von einigen Kleingehdlzen wie Baumreihen und Feldge-
holzen. Das Offenland bietet dem landschaftsbezogenen Erholungssuchenden ein
wichtiges Kontrasterlebnis zu den angrenzenden Waldern des Rothaargebir-
ges.Erhebliche Anteile der ehemaligen Freiflachen um Kistelberg sind bereits mit
Weihnachtsbaum- und Schmuckreisigkulturen bestockt; ein Fortschreiten dieser Ent-
wicklung wiurde die visuelle und 6kologische Qualitat dieses Landschaftsraumes deut-
lich beeintrdchtigen. Das Gebiet sichert weiterhin den offenen Landschaftscharakter
der Flachen im Umfeld des FFH- und Naturschutzgebietes ,Neue Born — Oberes Hille-
tal* (NSG 2.1.01).

2.3.2.02 LSG ,Kulturlandschaftskomplex , Deifeld-Wissinghausen*
Grof3e 89,83 ha

Erlauterung: Das Schutzgebiet umfasst die siedlungsnahe Hangzone um Deifeld zu-
zuglich des Flachriickens ,Auf der Hohe" zwischen dem oberen Dittelsbachtal und dem
Hallebachtal. Zentrales Ziel ist die Wahrung des Offenlandcharakters um die reizvoll
gelegenen und dorflich gepragten Ortschaften Deifeld und Wissinghausen im oberen
Dittelsbachtal. Es erganzt auch die Funktion des angrenzenden LSG 2.3.3.01 in seiner
Bedeutung fur die Avifauna des Offenlandes und unterstiitzt damit die Umsetzung des
europaischen Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht".

2.3.2.03 LSG ,Kulturlandschaftskomplex ‘'Auf-der-Wede' ndrdlich Du-
dinghausen”

Grole 39,72 ha

Erlauterung: Der Flachriicken ,Auf der Wede", langgestreckter Randberg der Mede-
bacher Bucht innerhalb der Dudinghauser Hochmulde, weist eine offene Feldflur auf
mit Mahweiden und Ackerflachen. Diese hochgelegene und ortsferne Offenlandzone ist
ortlich eng mit Waldflachen verzahnt. Sie bildet einen landschaftsasthetisch und klima-
tisch wirksamen Kontrastraum zur umgebenden Waldlandschaft innerhalb des von
Erholungssuchenden starker nachgefragten Waldecker Uplandes um Willingen.
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2.3.2.04 LSG ,Offenlandkomplex Dudinghausen - Referinghausen -
Oberschledorn®

GroRRe 239,66 ha

Erlauterung: Zentrum des Schutzgebietes ist die ausgedehnte Offenlandzone zwi-
schen Dudinghausen, Referinghausen und Oberschledorn im Zentrum der Didinghau-
ser Hochmulde. Die Landwirtschaft auf den zumeist flachen Hangen ist vergleichswei-
se intensiv mit relativ hohen Ackeranteilen. Das Schutzgebiet wird erganzt durch sied-
lungsnahe Hangzonen bei Didinghausen und sidlich Oberschledorn. Hauptziel des
Landschaftsschutzgebietes ist der Erhalt des offenen Landschaftscharakters in der
nordlichen Medebacher Bucht. Gleichzeitig dient das Schutzgebiet auch der Sicherung
eines Okologischen Grundgeristes im Umfeld naturschutzfachlich herausragender
Grunlandtéler (insbesondere NSG 2.1.29) und erganzt die Funktion des angrenzenden
LSG 2.3.3.01 in seiner Bedeutung firr die Avifauna des Offenlandes (Unterstiitzung der
Umsetzung des Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht").

2.3.2.05 LSG ,Rodungsinsel Rennefeld”
Grofe 18,95 ha

Erlauterung: Beim landwirtschaftlichen Gehoft Rennefeld nérdlich der L 740 liegt in-
mitten des ausgedehnten Glindfelder Forstes eine langgestreckte, beweidete Offen-
land-Insel, durchzogen von dem grabenartigen oberen Medebach. Im Umfeld des Ge-
hoftes stehen einige Obstbdume. Die Waldlichtung Rennefeld ist ein landschaftséasthe-
tisch reizvoller Kontrastraum zum angrenzenden Wald und verdeutlicht die — im Ver-
haltnis zum umgebenden Waldland — naturraumlich besseren Standortverhaltnisse, die
hier vor Jahrhunderten zur Inkulturnahme des Bodens gefuihrt haben.

2.3.2.06 LSG ,Waldlichtung Glindfeld”
GrolRe 36,33 ha

Erlauterung: Am Kloster Glindfeld liegt eine von Wald umschlossene kleine Rodungs-
insel, die teilweise beweidet, tlw. gemaht wird. Die Vegetation wird gebildet von
Rotschwingel-Strau3grasweiden und Weidelgras-Weilikleeweiden unterschiedlicher
Feuchtestufen von trocken bis méaRig nass. Kleinflachig kommen Klein- und Sonderbio-
tope zur Auspragung: Sickerquellzone mit Erlen-Bestockung und Feuchtwiese. Die
Waldlichtung Glindfeld ist ein Kontrastraum zum angrenzenden Wald mit hoher land-
schaftsasthetischer und 6kologischer Qualiat. Darliber hinaus erhalt die Festsetzung
den kulturlandschaftlichen Zusammenhang zwischen der alten Klostergriindung und
der damit verbundenen landwirtschaftlichen Umgebungsnutzung, der bereits durch
massive Fichtenaufforstungen des ehemals grol3rdumigen Offenlandes ge-, aber noch
nicht zerstort wird (vgl. auch erganzendes, umgebendes Entwicklungsziel 1.2).
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2.3.2.07 LSG ,Kulturlandschaftskomplex Medebach*
GroRRe 620,78 ha

Erlauterung: Die flache Landschaft um Medebach zwischen Osternwiesen im Norden
und dem Orketal im Stden im Zentrum der Medebacher Bucht wird vergleichsweise
intensiv ackerbaulich und grinlandwirtschaftlich genutzt. Gleichwohl ist diese sied-
lungsnahe Zone bedeutsam fur die Kurzzeit- und Feierabend-Erholung, die ein ver-
kehrsarmes Flurwegenetz vorfindet. Das Schutzgebiet sichert weiterhin die Lebens-
raumqualitat des Offenlandes im Kontakt zu den naturschutzfachlich herausragenden
Talrdumen von Brihne und Medebach (mit Niederungszone Piezfeld-Frauenbruch)
und erganzt die Funktion des angrenzenden LSG 2.3.3.02 in seiner Bedeutung fir die
Avifauna des Offenlandes (Unterstiitzung der Umsetzung des europaischen Vogel-
schutzgebietes "Medebacher Bucht"). Im Bereich "Langeln" liegt im Schutzgebiet auch
die Trasse der ehemaligen Kleinbahn Steinhelle — Medebach, deren (kinstliches) Re-
lief unter kulturhistorischen Aspekten zu erhalten ist.

Tlw. temporare Festsetzung:

Fur die beiden diagonal schraffierten Teilflachen des Schutzgebietes, die an das
Gewerbegebiet "Holtischer Weg" (6stl. von Medebach) angrenzen, gilt die Festset-
zung nur bis zu einer baulichen Inanspruchnahme auf der Grundlage eines Bebau-
ungsplanes.

2.3.2.08 LSG ,Kulturlandschaftskomplex Berge-Dreislar*
Grole 119,42 ha

Erlauterung: Das Schutzgebiet umfasst ortsnahe Freiflachen um Berge und Dreislar,
erganzt durch vergleichsweise intensiv genutzte landwirtschaftliche Flachen der weite-
ren Feldflur. Ziel des Schutzgebietes ist die Sicherung des Offenlandcharakters dieser
Flachen als Basis fur ihre aktuelle Landschaftsbild- und Lebensraumqualitat. Ergan-
zend sind einige Offenlandflachen in der westlichen Randzone des Plangebietes in
Abstimmung mit den Inhalten des benachbarten Landschaftsplanes ,Hallenberg” in das
Schutzgebiet aufgenommen worden. Es unterstitzt die Funktion des angrenzenden
LSG 2.3.3.03 in seiner Bedeutung fur die Avifauna des Offenlandes (Umsetzung des
europaischen Vogelschutzgebietes "Medebacher Bucht") dort, wo dessen Brutstandor-
te sichernde Griunlandfestsetzung nicht unmittelbar erforderlich ist.
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2.3.2.09 LSG ,Kulturlandschaftskomplex Medelon*®
GroRRe 82,40 ha

Erlduterung: Das Schutzgebiet umfasst vergleichsweise intensiv genutzte landwirt-
schaftliche Flachen in der weiten Feldflur nordwestlich Medelon zwischen Orketal und
Gelangebachtal. Ziel des Schutzgebietes ist die Sicherung des Offenlandcharakters
dieser Flachen als Basis fur ihre aktuelle Landschaftsbild- und Lebensraumqualitét in
Erganzung des umgebenden LSG 2.3.3.02, mit dem hier die unmittelbar avifaunistisch
bedeutsamen Bereiche erfasst werden.
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2.3.3 Landschaftsschutzgebiet Typ C:
Kleinraumiger Landschaftsschutz: Wiesentaler und orni-
thologisch bedeutsames Offenland

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.3.3.01 bis 2.3.3.03)
als LSG festgesetzten Gebiete gelten folgende Regelungen:

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festsetzungskarte. Die Ab-
grenzung der betroffenen Gebiete ist der Festsetzungskarte zu entnehmen.

Schutzzweck:

Die Schutzausweisung sichert Wiesentaler aus (landschafts-)6kologischen Griinden
und wegen ihrer Bedeutung als pragende Bestandteile der waldreichen Mittelgebirgs-
landschaft. Aufgrund ihrer landschaftlichen Schonheit sind sie wertvoll fir den Erho-
lungsverkehr. lhre naturnahe (Grinland-)Bewirtschaftung erhélt inren Wert als Refugi-
albiotope mit hoher Vernetzungswirkung (Biotopvernetzung); unter diesem Aspekt
wurden vereinzelt auch floristisch erhaltungsbediirftige Flachen auf3erhalb der unmit-
telbaren Talraume einbezogen.

Weiterhin umfasst diese Landschaftsschutzkategorie insbesondere Offenlandflachen
(zumeist Grunlandflachen) mit herausragender Bedeutung fur den Vogelschutz. Diese
Flachen gehoren zu den Kernraumen des europdaischen Vogelschutzgebietes ,Mede-
bacher Bucht”. Sie beherbergen wichtige Brut- und Nahrungshabitate von Raubwirger,
Neuntoter, Wachtel, Rebhuhn und Braunkehlchen, die zu den Charakterarten des Vo-
gelschutzgebietes gehdéren.

Dartuber hinaus gilt der Schutzzweck, der fir das umgebendende grol3rdumige LSG
unter der Ziffer 2.3.1 genannt ist.

Schutzwirkungen:

Zusatzlich zum Allgemeinen Verbotskatalog in Kapitel 2.3 gilt:

Es ist verboten,

Erstaufforstungen vorzunehmen,
Weihnachtsbaum-, Schmuckreisig- und Baumschulkulturen anzulegen,
Grunland und Griunlandbrachen in Acker oder andere Nutzungen umzuwandeln;

unberthrt bleiben

die Wiederaufnahme der Ackernutzung auf Flachen, die im Rahmen der Fruchtfol-
ge oder landwirtschaftlicher Stilllegungsprogramme nur voribergehend mit Gras
oder anderen Grunfutterpflanzen eingesét wurden;
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eine maximal 2-jahrige Ackernutzung innerhalb von 12 Jahren, mit der die Erneue-
rung der Grasnarbe vorbereitet wird (erweiterter Pflegeumbruch) und die einen
mindestens 5 m breiten Abstand vom Mittelwasserbett von Gewassern einhélt.

Gemal der ,Medebacher Vereinbarung” vom 19. April 2000 gilt firr die Bewirtschafter
und Bewirtschafterinnen fir die MalRnahme ,Pflegeumbruch” eine vorherige Bera-
tungspflicht durch die Untere Landschaftsbehérde.

Gebote:

Die Gebiete sind im Rahmen der landwirtschaftlichen Nutzung oder durch ge-
eignete PflegemaRnahmen von Bewaldung freizuhalten (8§ 26 LG),

Brachflachen sind sektoral im Turnus von 3 Jahren - jedoch nicht vor dem 01.08. -
zu mahen, um eine weitere Verbuschung zu verhindern; das Mahgut ist abzutrans-
portieren (8 26 LG).

Zusatz zur Ausnahmeregelung unter dem allgemeinen Festsetzungskatalog unter 2.3:

Die Umwandlung von Grinland in Acker gilt als mit dem Schutzzweck vereinbar, wenn
das Acker-Grinland-Verhaltnis (zum Zeitpunkt der Kartierung der Realnutzung im Jahr
1995) sich innerhalb der drei einzelnen Festsetzungen nicht zu Ungunsten des Grin-
landanteils verandert und die Umwandlung dem Schutzzweck (hier: der 6kologischen
Wertigkeit der Griinlandflache) nicht entgegensteht.

Landschaftsschutzgebiete - Typ C - Ubersicht -

Lage im Blatt- ..
Nr. Name des LSG schnitt Grolie (ha)
2.3.3 LSG Typ C — Grunlandbereiche — 2.484,22 ha
LSG ,Medebacher Norden: Duding-
2.3.3.01 hauser Hochmulde, NW-, NO-Blatt 926,95 ha
Talrdume und Hangflachen*
LSG »Medebacher Kernraum: /. NO-
2.3.3.02 Quellmulden, Niederungszonen und ’ ' 891,92 ha
) ) ‘, SW-, SO-Blatt
Flachhéange
LSG »Medebacher Suden:

2.3.3.03 Talraume und Hangflachen um Berge SW-, SO-Blatt 665,34 ha
und Dreislar®
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2.3.3.01 LSG ,Medebacher Norden: Dudinghauser Hochmulde, Talrdume
und Hangflachen*

GroRRe 926,95 ha

Erlauterung: Das Landschaftsschutzgebiet umfasst unbewaldete Tal- und Hangfla-
chen sowie Flachriicken im Medebacher Norden im Bereich der Didinghauser Hoch-
mulde. Charakteristische Teilflachen sind insbesondere:

der Talraum des Dittelsbaches mit stidexponierten, ortlich heckenreichen Talhan-
gen,

die durch differenzierte Grunlandflachen geprégte Feldflur im Umfeld von Duding-
hausen und Oberschledorn,

die von Wald umgebene Offenlandzone nérdlich des Hallebachtales,

die Talraum-Biotopkomplexe und die Grunlandhéange sudlich Oberschledorn und
um Titmaringhausen.

Ziel des Schutzgebietes ist die Sicherung der Biotopqualitdten des Offenlandes insbe-
sondere fir die Wuirgerarten Neuntdter und Raubwirger als Leitarten des Vogel-
schutzgebietes ,Medebacher Bucht®. Weitere gebietstypische Brutvégel einer kleinteili-
gen Feldflur mit hohen Anteilen extensiv bis mafig intensiv genutzter Grinlandflachen
sind Turteltaube, Wiesenpieper, Dorngrasmiicke und Klappergrasmiicke.

Gleichzeitig dient das Landschaftsschutzgebiet dem Erhalt der Erlebnisqualitat der
offenen Kulturlandschaft in der Rand- und Ubergangszone der waldreichen Auslaufer
des Rothaargebirges. Von verschiedenen Aussichtspunkten der umgebenden Anhdhen
aus wirkt die Dudinghauser Hochmulde in ihrer Vielgestaltigkeit wie ein Paradebeispiel
(klein-)bauerlicher Kulturlandschaft. Auf langeren Streckenabschnitten liegt im Schutz-
gebiet auch die Trasse der ehemaligen Kleinbahn Steinhelle — Medebach, deren
(kuinstliches) Relief unter kulturhistorischen Aspekten zu erhalten ist. Nordwestlich Tit-
maringhausen wurde am Rand des Plangebiets eine inselhafte Grunlandflache einbe-
zogen, die als landschaftsasthetischer Kontrastraum zum Wald dient und zum anderen
einen sudexponierten Grinlandhang mit hoher Lebensraumqualitat fur Lebensgemein-
schaften des Magergriinlandes darstellt.

In einigen Ortsrandlagen unterstiitzt das LSG die Festsetzungen unter 2.3.2 bei der
Umsetzung des Entwicklungszieles 1.4. Dartber hinaus sichert es Freiflachen um die
als ND oder LB festgesetzten Gehdlze, deren Wirkung im Landschaftsbild weitgehend
auf der umgebenden landwirtschaftlichen Flachennutzung beruht. Insbesondere nord-
lich von Oberschledorn enthalt das LSG einige Nadelholzkulturen, die die landschafts-
asthetischen und —6kologischen Funktionen dieses Offenlandbereichs deutlich stéren
und die daher unter Fests. 5.1 zur Beseitigung vorgesehen sind.
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2.3.3.02 LSG ,Medebacher Kernraum: Quellmulden, Niederungszonen
und Flachhange*

GroRRe 891,92 ha

Erlauterung: Das Schutzgebiet umfasst reliefarme Flachen im Umfeld von Medebach
zwischen dem bewaldeten Hardt-Riicken im Norden und dem Orketal im Stden mit
vorherrschender Griinlandnutzung. Die einzelnen Flachen stellen Brut- und Nahrungs-
reviere fir Wachtel, Rebhuhn, Raubwirger und Neuntoter dar, Leitarten im Vogel-
schutzgebiet ,Medebacher Bucht*. Weitere gebietstypische Brutvégel einer kleinteiligen
Feldflur mit hohen Anteilen extensiv bis mafig intensiv genutzter Grinlandflachen sind
Turteltaube, Wiesenpieper, Dorngrasmiicke und Klappergrasmucke.

Das Schutzgebiet erfillt wichtige 6kologische Arrondierungsfunktionen insbesondere
fur die Naturschutzgebiete ,BrUhnetal* (2.1.36), ,Orketal“(2.1.37), ,Medebach-
Frauenbruch* (2.1.44), ,Gelangeberg” (2.1.50) und ,Gelangebachtal* (2.1.52), die im
Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht* von herausragender naturschutzfachlicher
Bedeutung sind. Nérdlich von Medebach liegt im Schutzgebiet auch die Trasse der
ehemaligen Kleinbahn Steinhelle — Medebach, deren (kiinstliches) Relief unter kultur-
historischen Aspekten zu erhalten ist.

Insbesondere ndrdlich von Medelon enthélt das LSG einige Nadelholzkulturen, die die
landschaftsasthetischen und —6kologischen Funktionen dieses Offenlandbereichs
deutlich stéren und die daher unter Fests. 5.1 zur Beseitigung vorgesehen sind. Hier
und westlich der Kernstadt unterstitzt das LSG die Festsetzungen unter 2.3.2 bei der
Umsetzung des Entwicklungszieles 1.4. Die Weite dieses Kernraums der Medebacher
Bucht, die durch groR3flachige landwirtschaftliche Nutzung gepréagt ist und ergénzdend
durch die Festsetzung 2.3.2.07 gesichert wird, erschlief3t sich nur von wenigen, tlw.
weiter entfernten Standorten aus.
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2.3.3.03 LSG ,Medebacher Siuden: Talraume und Hangflachen um Berge
und Dreislar®

GroRRe 665,34 ha

Erlauterung: Das Landschaftsschutzgebiet umfasst groRe Bereiche im Siden Mede-
bachs sidlich des Orketales. Gemeinsam mit den Offenland-Naturschutzgebieten si-
chert das Schutzgebiet die Biotopqualitdt des Landschaftsraumes insbesondere flr
Wachtel, Neuntoter und Raubwiurger als Leitarten des Vogelschutzgebietes ,Medeba-
cher Bucht®. Weitere gebietstypische Brutvogel einer kleinteiligen Feldflur mit hohen
Anteilen extensiv bis maRig intensiv genutzter Grinlandflachen sind Turteltaube, Wie-
senpieper, Dorngrasmiicke und Klappergrasmucke.

Um Dreislar und Berge unterstiitzt das LSG die Festsetzungen unter 2.3.2 bei der Um-
setzung des Entwicklungszieles 1.4. Dariiber hinaus sichert es Freiflachen um die —
hier gehauft auftretenden - als ND oder LB festgesetzten Gehdlze, deren Wirkung im
Landschaftsbild weitgehend auf der umgebenden landwirtschaftlichen Flachennutzung
beruht. Durch die eingeschobenen Waldflachen entwickelt insbesondere das Offenland
zwischen Berge und Dreislar einen eigenen, vielgestaltigen Charakter, der sich deut-
lich von der weiten, Uberwiegend ackerbaulich genutzten Senke im angrenzenden
"Mlnder Grund" abhebt. Diese krasse naturraumliche (und gleichzeitig alte politische)
Grenze fuhrt auch zu einer unterschiedlichen avifaunistischen Bedeutung der Land-
schaften, die sich im Plangebiet in entsprechenden naturschutzfachlichen Festlegun-
gen niederschlagt.

Tlw. temporére Festsetzung:

Fur die diagonal schraffierte Teilflache des Schutzgebietes unmittelbar nordl. der
Ortslage Berge gilt die Festsetzung nur bis zur Realisierung des im Flachennut-
zungsplan dargestellten Sportplatzes.
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2.4 Geschutzte Landschaftsbestandteile (8§ 23 LG)

Erlauterungen:

Als geschutzte Landschaftsbestandteile werden Teile von Natur und Landschaft fest-
gesetzt, soweit ihr besonderer Schutz

a) zur Sicherstellung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes,

b) zur Belebung, Gliederung oder Pflege des Orts- und Landschaftshildes
oder

c) zur Abwehr schadlicher Einwirkungen

erforderlich ist. Der Schutz kann sich in bestimmten Gebieten auf den gesamten Be-
stand an Baumen, Hecken oder anderen Landschaftsbestandteilen erstrecken.

Fur alle im Landschaftsplan unter den nachfolgenden Nummern (2.4.1.1 bis 2.4.1.22 /
2.4.2.1 bis 2.4.2.10 / 2.4.3.1 bis 2.4.3.13) festgesetzten geschuitzten Landschaftsbe-
standteile gelten folgende Regelungen.

Die fortlaufenden Nummern entsprechen den Festsetzungsnummern in der Festset-

zungskarte. Der Standort der betroffenen Objekte ist aus der Festsetzungskarte zu
entnehmen.

Schutzzweck:

Alle nachfolgenden Schutzobjekte aus der Gruppe der Feld- und Kleingeh6lze sind
Landschaftsbestandteile, die sich in ihrer Erscheinung deutlich von ihrer Umgebungs-
nutzung absetzen und in hervorgehobener Weise zur Gliederung und Belebung des
Landschaftshildes beitragen. Sie unterstiitzen damit die Wirkung der LSG, deren land-
schaftlicher Wert sehr deutlich auch von der Existenz der hier besonders geschiitzten
Kleinstrukturen und pragenden Gehoélzbestdnde abhéngt (zum weitaus Gberwiegenden
Teil liegen die geschiitzten Gehélzbestande in den kleinraumigen LSG mit Auffors-
tungsverbot, sodass diese Wirkung langfristig gesichert ist). Im Einzelfall dienen die
geschutzten Kleingeholze in besonderer Weise auch dem Biotop- und Artenschutz und
damit der Sicherstellung der (6kologischen) Leistungsfahigkeit des Naturhaushalts.

Die Kleingewéasser und Feuchtbiotope innerhalb der Geschitzten Landschaftsbe-
standteile dienen als herausragende Lebensrdume in besonderer Weise der (6kologi-
schen) Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes. Die Ausweisung als Geschitzter
Landschaftsbestandteil zielt auch auf die Abwehr (realer oder potenzieller) schéadlicher
Einwirkungen durch Pflanzenentnahme, Relief- oder Gewasserverdnderungen u. &.

Die Kleinformen des Reliefs in Kombination mit einer haufig eigenstandigen Vegeta-
tion wie (anthropogene) Aufschlisse oder (natirliche) Hartlingsriicken sind Land-
schaftsbestandteile, die meist wenig beachtet werden. Ihre besondere Geologie, Geo-
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morphologie und ggf. Vegetation machen sie aber zu erhaltenswirdigen Elementen
des Naturhaushaltes. Auch hier dient die Unterschutzstellung als Geschitzter Land-
schaftsbestandteil der Sicherung der Leistungsfahigkeit des Naturhaushaltes und zur
Abwehr schéadlicher Einwirkungen. Auch in dieser Gruppe sind haufig Feldgehdlze auf
den abgegrenzten Standorten mit erfasst, fiir die zusatzlich die Schutzgriinde unter der
erstgenannten Gruppe zutreffen.

Schutzwirkungen:

Verbote:

Nach § 34 Abs. 4 LG ist die Beseitigung eines geschiitzten Landschaftsbestandteils
sowie alle Handlungen, die zu einer Zerstérung, Beschadigung oder Veranderung des
geschutzten Landschaftsbestandteils fihren kénnen, verboten.

Insbesondere ist verboten:

a) den Geschutzten Landschaftsbestandteil zu beschadigen, auszureilen, auszugra-
ben oder Teile davon abzutrennen oder auf andere Weise in seinem Wachstum o-
der Erscheinungsbild zu beeintréchtigen;

unberthrt bleibt

- die ordnungsgemale Pflege von Hecken, flachigen Feldgehdlzen und Uferge-
hoélzen durch Auf-den-Stock-setzen von Straucharten sowie von einzelnen
Baumen. Beim Auf-den-Stock-Setzen von Hecken und Ufergehdlzen sind Ab-
schnitte von max. 50 m Lange zu bilden, von denen zwei benachbarte nicht in-
nerhalb eines Jahres geschlagen werden durfen; in den geschlagenen Ab-
schnitten sind einzelne Baume als Uberhélter zu erhalten.

Eine Wachstumsgefahrdung kann insbesondere auch durch das Verletzen des Wurzelwerkes erfolgen.

b) den Traufbereich von Baumen und sonstige Flichen des Geschitzten Land-
schaftsbestandteils zu befestigen oder zu verfestigen;

¢) den Grundwasser-Flurabstand oder oberflachig vorhandene Gewasser zu veran-
dern;

d) Stoffe oder Gegenstdnde im Bereich des Geschiitzten Landschaftsbestandteils an-
zubringen, zu lagern, abzulagern, einzuleiten oder sich ihrer in anderer Weise zu
entledigen, die das Erscheinungsbild oder den Bestand des Geschitzten Land-
schaftsbestandteils gefahrden oder beeintréchtigen kdnnen;

unberuhrt bleibt

- das Ablagern von auf den umliegenden Feldern gesammelten Natursteinen
(Feldsteinen) am Rande des Geschuitzten Landschaftsbestandteils.
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e)

f)

9)

h)

)

Von dieser Regelung sind auch Pflanzenschutzmittel, organische oder mineralische Diinge- und Bo-
denverbesserungsmittel sowie Futtermittel erfasst. Eine Beeintrachtigung des Erscheinungsbildes
kann insbesondere durch Anbringen von Ansitzleitern, Jagdhochsitzen, Zaunen und Werbetragern er-
folgen.

im Bereich des Geschiitzten Landschaftsbestandteils Aufschittungen, Verfillungen,
Abgrabungen, Ausschachtungen oder anderweitige Veranderungen der Boden-
gestalt vorzunehmen;

Pflanzen oder Tiere einzubringen;

den Geschiitzen Landschaftsbestandteil aufRerhalb der befestigen Stralen und
Wege zu betreten, in ihm zu fahren oder zu reiten oder Hunde in ihm frei laufen zu
lassen;

unberihrt bleibt

- das Betreten bei der ordnungsgemafen Pflege im Rahmen der Unberihrtheits-
klausel zu Verbot a) sowie das Betreten, Filhren und Abstellen von Fahrzeugen
im Rahmen wasserwirtschaftlicher Mal3hahmen sowie das Betreten zur ord-
nungsgemalen Ausiibung der Jagd im Sinne von § 1 BJG, des Jagdschutzes
und der Fischerei. Unberihrt bleibt auch das Laufenlassen von Jagdhunden im
jagdlichen Einsatz.

Uber § 70 Abs. 2 LG hinausgehend ist im Gebiet des geschiitzten Landschaftsbestandteils das Fiihren
von Fahrzeugen und Reiten auf3erhalb der genannten Flachen auch dann untersagt, wenn eine pri-
vatrechtliche Befugnis, insbesondere die Einwilligung des Grundeigentiimers vorliegt.

Als befestigte Wege sind alle Wege anzusehen, die durch Einbringung von Wegebaumaterial fur das
Befahren oder Begehen hergerichtet sind.

zu lagern oder Feuer zu machen;

Wildfutterungen vorzunehmen oder Wildacker anzulegen;

Gebot:

Die Geschutzten Landschaftsbestandteile sind durch geeignete Pflegemal3ihahmen zu
erhalten, solange der dafiir erforderliche Aufwand in Abwagung mit ihrer jeweiligen
Bedeutung fir Natur und Landschaft gerechtfertigt ist ( 8 26 LG).

Solche MaRnahmen bestehen insbesondere in der fachgerechten Behandlung von Schaden und Wunden,
Totholzausastung, Beseitigung von Wurzelbrut und (vorbeugenden) statischen Verbesserungen an Bau-
men; bei den Feldgehdlzen sind derartige MaRnahmen in der Regel nicht notwendig, sie sollen dann der
naturlichen Entwicklung tUberlassen bleiben.
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Zusatzliche Ver- und Gebote / Unberihrtheitsklauseln:

Es wird auf die besonderen Regelungen bei den Einzelfestsetzungen verwiesen, die
bei Abweichungen gegeniiber den vorgenannten Regelungen Vorrang haben.

241 Geschutzte Landschaftsbestandteile
—- Feldgehdlze, Baumreihen —

(}esch[]tzte Landschaftsbestandteile — Feldgehslze, Baumreihen -
Ubersicht

Nr. Name des LB Lage im Blattschnitt Er;]r:)[?se

241 Ge_zschutzte Landschaftsbetandteile: Feldgehdlze, Baum- 12.16
reihen

24.1.01 LB ,Feldgehdlz 'Schla™ NW-Blatt 0,64

2.4.1.02 LB ,Buchen-Feldgehdlz* NW-Blatt 0,51

24103 LB .Gebuschkomplex NW-Blatt 2,95

"Ringenbiischen™
2.4.1.04 LB ,Buchen-Feldgehdlz* NW-Blatt 0,19
LB , Hecken- und Gebisch-

2.4.1.05 . NW-Blatt 5,24
komplex ‘Bromberg

2.4.1.06 LB ,Buchengruppe* NW-Blatt 0,02

2.4.1.07 LB ,Kleine Buchengruppe* NW-Blatt

24108 LB.Genholzstreifen und Bach- gy 0,31
rinne "Deifelder Siepen

2.4.1.09 LB, Baumgruppe” SW-Blatt

24110 LB .Gebuschkomplex SW-Blatt 0,38
Franzosenacker
LB , StralRenbaumreihe zwi-

24111 schen Kustelberg und Wis- NW-Blatt
singhausen"

24112 LB, Ifeldgeholz auf Flachri- NW-Blatt 0.41
cken

2.4.1.13 LB, Baumgruppen® SO-Blatt
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Nr. Name des LB Lage im Blattschnitt g];o)rse

24114 LB ,,Gebus_ch\liomplex An der SW-Blatt 0.62
Sommerseite

2.4.1.15 LB , Hecke* SO-Blatt

24116 LB ,Baum- und Geh('jlz“grup- SO-Blatt
pen auf Talrandkanten

2.4.1.17 LB , Trifthecke* SO-Blatt

24118 LI_3 N Elchen—‘!:eldgehc'jlz — Ge- SW-Blatt
holzstreifen

24119 LB ,:‘Feldgeholz mit Felsrip- NW-Blatt 0.20
pen

2.4.1.20 LB "Feldgehdlz am Friedhof"  SO-Blatt 0,53

24121 LB "Wegebegleltende Feldhe- SO-Blatt 0.17
cke

2.4.1.01 LB , Feldgeholz "Schla™

geografische Lage: nordlich Kistelberg
NW-Blatt

GroRe: 0,64 ha

Lage im Blattschnitt:

Erlauterung: In der Feldflur von Kistelberg steht ein schmales, in West-Ost-Richtung
verlaufendes Feldgehdlz auf einem kleinen Hartlingsriicken mit 2,0 m hoher Felswand.
Die Vegetation besteht aus einem Vorwald insbesondere aus Zitterpappel und Eber-
esche, randlich verzahnt mit Magergrinlandresten. Das Feldgehoélz “Schla’ist glei-
chermal3en ein lokal wichtiger Kleinbiotop und ein landschaftsgliederndes Element im
Bereich der offenen Hochflache von Kiistelberg.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 5a).

2.4.1.02 LB ,Buchen-Feldgehdlz*

geografische Lage: nordlich Referinghausen
NW-Blatt

GroRe: 0,51 ha

Lage im Blattschnitt:

Erlauterung: In der hochgelegenen Feldflur zwischen Referinghausen und Duding-
hausen stellt das kleine, umzaunte Buchen-Feldgeho6lz wegen seiner exponierten Stel-
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lung auf einer Flachkkuppe ein auffallendes landschaftsgliederndes Element dar. Die
mehrtriebigen Buchen sind Relikte der friher weit verbreiteten Niederwaldwirtschaft.

2.4.1.03 LB ,Gebiuschkomplex ‘Ringenbiischen™

geografische Lage: westlich Wissinghausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 2,95 ha

Erlauterung: Teilweise dichter, tlw. lichter Geblschkomplex auf siidexponiertem Tal-
hang des oberen Dittelsbaches mit Strauchern und jungen Baumen, durchsetzt von
kleinflachigem Magerrasen und von Magersaumen. Das Magergrinland beherbergt
eine floristisch auffallende Pflanzenart. Der Geblschkomplex ist Bruthabitat des Neun-
toters, Leitart im Vogelschutzgebiet ,Medebacher Bucht®. Die Ausweisung als LB dient
der Sicherung einer ungenutzten Okozelle innerhalb der Feldflur.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 22 [Teilflache]).

2.4.1.04 LB ,Buchen-Feldgehdlz*

geografische Lage: westlich Titmaringhausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,19 ha

Erlduterung: Langgestrecktes, isoliert in der Feldflur gelegenes Buchen-Feldgehdlz,
umgeben von Intensiv-Griinland. Die Stock-Ausschlage besitzen einen Brusthohen-
durchmesser von ca. 0,4 m. Das Kleingeholz wird unterweidet. Das Feldgeh6lz ist ein
landschaftsgliederndes Element innerhalb einer von Wald umschlossenen Grinland-
Insel.

2.4.1.05 LB ,Hecken-und Gebuschkomplex ‘Bromberg™*

geografische Lage: westlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
Grole: 5,24 ha

Erlauterung: Sidlich des bewaldeten Brombergs erstreckt sich eine langgestreckte,
gebischreiche Zone mit frei wachsenden Hecken, Gebiischen und Trockenbrachen.
Das Gebiet ist potenzieller Brutplatz des Neunttters, Charakterart im Vogelschutzge-
biet Medebacher Bucht, und weiterer heckenbriitender Vogelarten. Der Hecken-Saum-
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Komplex bildet einen ,weichen®, strukturreichen und biozidfreien Ubergang zwischen
Wald und Offenland.

2.4.1.06 LB ,Buchengruppe”

geografische Lage: nordwestlich Deifeld
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,02 ha

Erlduterung: Dicht stehende Baumgruppe aus sechs krummschéftigen, aus Stockaus-
schlag hervorgegangenen Buchen mit einem Brusthéhendurchmesser von 0,3 bis
0,4 m. Die Baumgruppe ist ein weithin sichtbares landschaftsgliederndes Element im
hochgelegenen offenen Kulturlandschaftskomplex bei Deifeld.

2.4.1.07 LB ,Kleine Buchengruppe*

geografische Lage: studwestlich Didinghausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
Grole:

Erlauterung: Dichte, aus drei mehrtriebigen, verwachsenen Rotbuchen gebildete
Baumgruppe mit einer niedrigen Wuchshohe von ca. 8 m. Die Einzelbdume bilden we-
gen ihres dichten Standes eine gemeinsame Krone. Die solitdr stehende Baumgruppe
ist wegen ihrer exponierten Stellung von hervorgehobener Bedeutung fur das Land-
schaftsbild.

2.4.1.08 LB ,Geholzstreifen und Bachrinne "Deifelder Siepen™

geografische Lage: noérdlich Deifeld
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,32 ha

Erlauterung: Linienhaftes Feldgeholz in Ortsrandnéhe mit Alt-Eichen auf der Hang-
schulter einer tief eingeschnittenen Bachrinne. Gerinne und Geholzelemente stellen
ein markantes Landschaftselement in der Ortsrandzone von Deifeld dar.
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2.4.1.09 LB ,Baumgruppe”

geografische Lage: sudlich Medelon
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Grole:

Erlauterung: Baumgruppe (1 Rotbuche, 4 Stieleichen) entlang eines Weges. Die Ein-
zelbdume sind tief beastet, tlw. mehrtriebig, mit einem maximalen Brusthéhendurch-
messer von 1,0 m. Wegen ihrer bizarren Wuchsform sind die Altbdume auffallende
Landschaftselemente in der Feldflur stdlich von Medelon.

2.4.1.10 LB ,Gebiuschkomplex "Franzosenacker™

geografische Lage: nordwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
GrolRe: 0,38 ha

Erlauterung: Langgestreckter Gebuschkomplex vor Wald aus dominierendem Besen-
ginster. Der Gebuschkomplex bildet einen ,weichen®, strukturreichen und biozidfreien
Ubergangssaum zwischen Wald und Offenland und bildet ein potenzielles Bruthabitat
fur diverse heckenbritende Vogelarten.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 110).

2.4.1.11 LB ,StralRenbaumreihe zwischen Kustelberg und Wissinghau-

sen”
geografische Lage: westlich Wissinghausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
Lange: ca. 1.550 m

Erlauterung: Die L 872 Kustelberg-Wissinghausen wird einseitig von einer noch relativ
jungen Baumreihe aus Linden und Ahorn begleitet. Die Einzelbdume besitzen einen
Brusthohendurchmesser von 0,3 bis 0,4 m. Wegen ihrer geschlossenen Erscheinung
und der umgebenden, rel. weitlaufigen landwirtschaftlichen Nutzung stellt die stral3en-
nahe Baumreihe ein besonderes landschaftsgliederndes Element in der Hangzone des
oberen Dittelsbachtales dar.
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2.4.1.12 LB ,Feldgeh6lz auf Flachriicken®

geografische Lage: nordlich Kistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,41 ha

Erlauterung: In der offenen Feldflur nordlich von Kiistelberg steht ein Feldgehdlz auf
einem Flachriicken, das weitgehend mit Buchen bestockt ist. Das Feldgehdlz wird teil-
weise durchweidet, im Westen wird es auch als Freizeitplatz (mit Grillplatz, Banke,
Schutzhitte) genutzt. Gemeinsam mit dem westlich anschlieBenden Hartlingsricken
(LB 2.4.1.01) ist das Feldgehdlz ein auffallendes landschaftsgliederndes Element in
der Kistelberger Feldflur. Bei Erhaltung der vorhandenen Gehdlze steht die genannte
Freizeitnutzung dem Uberwiegend vom Landschaftsbild her begriindeten Schutzzweck
nicht entgegen.

24.1.13 LB ,Baumgruppen®

geografische Lage: sudlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Grole:

Erlauterung:. Zwei Baumgruppen (aus Stieleichen und Rotbuchen) mit einem Brust-
héhendurchmesser der einzelnen Bdume von maximal 0,5 m. Sie sind auffallende
landschaftsgliedernde Elemente in der Ortsrandzone von Dreislar.

2.4.1.14 LB ,Gebiuschkomplex 'An der Sommerseite

geografische Lage: nordlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
GrolRe: 0,62 ha

Erlauterung: Auf offensichtlich ehemaligen Heideflachen in der peripheren Feldflur
nordlich von Dreislar ist ein Biotopkomplex aus aufgelassener Weide mit Besenginster-
Gebusch und dichtem Buschwerk erhalten geblieben, durchsetzt von Trockenbrachen.
Kleinflachig sind Vegetationselemente (Gebisch mit jungen Solitdrbaumen) alter Hu-
delandschaften anzutreffen. Die beiden durch einen schmalen Rain verbundenen Teil-
flachen bilden einen strukturreichen Ubergangssaum und Vernetzungsbiotop zwischen
Wald und Offenland.
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(Ausfuihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 115).

2.4.1.15 LB ,Hecke”

geografische Lage: sudlich Medebach
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 765m

Erlauterung: Am sudlichen Ortsrand von Medebach beginnend verlauft eine langge-
streckte, zumeist dichte Hecke entlang eines Wirtschaftsweges in der offenen Feldflur
von Medebach. Das linienhafte Landschaftselement ist lokal bedeutender Vernet-
zungsbiotop. Es ist weiterhin ein wichtiges landschaftsgliederndes Element in der Sied-
lungsrandzone mit Kontakt zum landschaftlichen Freiraum.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 127).
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2.4.1.16 LB ,Baum-und Gehdlzgruppen auf Talrandkanten*

geografische Lage: sudostlich Berge
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 360 m

Erlauterung: Westlich Berge-Ronninghausen stehen Baumgruppen, Gehdlzstreifen
und Gebilsche vorzugsweise auf Talrandkanten, erganzt durch Einzelbaume im Tal-
raum. Stieleichen sind vorherrschend, bei den Straucharten nimmt der Schwarzdorn
den grof3ten Anteil ein. Die Gehdlzelemente sind auffallende Landschaftsbildner inmit-
ten der ausgedehnten Feldflur.

24117 LB ,Trifthecke"

geografische Lage: sudlich Berge
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Lange: ca.390m

Erlauterung: Sudlich Berge verlauft eine markante, sich senkrecht den Hang hinauf-
ziehende breite (Baum-)Hecke beidseitig eines Weges. Die Gehdlzvegetation wird ge-
bildet aus einer vielfaltigen Mischung von Baum- und Straucharten. Es handelt sich
hierbei offensichtlich um eine ehemalige Viehtrift, die die Weideflachen in der auf3eren
Gemarkung mit den Stallen miteinander verband. Das Landschaftselement ist ein pra-
gendes Verbindungselement zwischen Ortsrand und ,freier* Landschaft.

2.4.1.18 LB ,Eichen-Feldgehdlzstreifen”

geografische Lage: nordwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Lange: ca.320m

Erlauterung: Gehdlzstreifen mit vorherrschenden Stieleichen entlang eines Feldwe-
ges. Das linienhafte Landschaftselement besitzt eine besondere landschaftsgliedernde
Wirkung innerhalb der siedlungsnahen Offenlandzone von Dreislar.
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2.4.1.19 LB ,Feldgeh6lz mit Felsrippen®

geografische Lage: am nordlichen Ortsrand von Kiistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 0,20 ha

Erlauterung: Unmittelbar am nérdlichen Ortsrand von Kistelberg liegt ein kleines,
durchweidetes Feldgehdlz mit mehrtriebigen Buchen. Hier treten bis ca. 2,5 m hohe
Felsen zutage. Geschadigt wird das Kleingehoélz durch die Durchweidung und durch
die Ablagerung landwirtschaftlicher Abfalle. Unmittelbar am Rande steht ein Pferde-
stall. Das Feldgehdlz gehort mit weiteren Landschaftselementen in der Feldflur Kistel-
bergs (s. LB 2.4.1.01, LB 2.4.1.12) zu schutzwurdigen Kleingehélzen auf Hartlingsru-
cken.

zuséatzliche Gebote:
Das Feldgehdlz ist gegentiber dem Weidevieh dauerhaft abzuzaunen (8§ 26 LG),

Die landwirtschaftlichen Abfélle sind aus dem Gebiet zu entfernen (§ 26 LG).

2.4.1.20 LB ,Feldgeh6lz am Friedhof*

geografische Lage: norddstlich von Berge
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
GroRe: 0,53 ha

Erlauterung: Unmittelbar nérdlich des Friedhofs Berge und dessen Zufahrt hat sich ein
flachgrindiger Magerstandort nach der Anlage kleiner Schirfe im Laufe der letzten
Jahrzehnte zu einem artenreichen Feldgehdlz entwickelt. Die dichten, teilweise dorni-
gen Heckenstrukturen besitzen in Verbindung mit der umgebenden landwirtschaftli-
chen Flachennutzung einen hohen Habitatwert fir Brutvogelvorkommen gebiischrei-
cher Offenlandschaften und stellen ein vielféltiges, belebendes Landschaftselement
dar. Am Nordrand der allseits durch Wege begrenzten Flache fallt unter den zahlrei-
chen Gehdlzen insbesondere eine groRere Wildbirne (Pyrus pyraster) auf.
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2.4.1.21 LB ,Wegebegleitende Feldhecke"

geografische Lage: Ostlich von Dreislar
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Grole: 0,17 ha

Erlduterung: Am Nordrand der Gemeindeverbindungsstral3e nach Neukirchen stockt
vom Ortsrand Dreislar in die freie Feldflur Gberleitend eine landschaftspragende Feld-
hecke. Sie besteht tGiberwiegend aus verschiedenen Baumarten (insbes. Eichen), ent-
halt aber auch eine ansehnliche Strauchschicht. In der Muldenlage zwischen Ziegen-
berg und den Siidhangen des "Riiggen” stellt sie einen erhaltungswiirdigen, wegebe-
gleitenden Ubergang zwischen dem Siedlungsrand und den landwirtschaftlichen Ge-
wannen ostlich von Dreislar dar.
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2.4.2 Geschutzte Landschaftsbestandteile
— Kleingewaéasser, Feuchtbiotope —

Geschitzte Landschaftsbestandteile — Kleingewasser, Feuchtbiotope
Ubersicht

Nr. Name des LB Lage im Blatt- Grofe

schnitt (ha)
2.4.2 Kleingewdasser, Feuchtbiotope 9,80
2.4.2.01 LB ,Artenschutzgewasser Herbecke" NW-Blatt 0,72
2.4.2.02 LB ,Quelle — Quellrinnsal“ NO-Blatt 0,26
2.4.2.03 LB ,Eckeringhauser Siepen* SW-Blatt ---
24204 :_a?]d“” Feuchtmulde und Feuchtgrin- SW-Blatt 0.14
2.4.2.05 LB ,Kleingewasser Wachtkopf* SO-Blatt 0,60
2.4.2.06 LB , Talmulde mit Feuchtbrache* SO-Blatt 0,62
2.4.2.07 LB ,Widdehagen-Siepen*” NO-Blatt 453
2.4.2.08 LB ,Quellmulde mit Quellsumpf* NW-Blatt 0,09
2.4.2.09 LB ,Hille-Quellen* NW-Blatt 2,85

2.4.2.01 LB ,Artenschutzgewasser Herbecke*

geografische Lage: nordwestlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,72 ha

Erlauterung: Im oberen Herbecketal liegt, umgeben von einer ungenutzten Parzelle
mit heide-dhnlichen Vegetationselementen, ein kleines Artenschutzgewasser. Das
Kleingewéasser mit Magerbrache, Restheide und Feuchtbrache ist eine kleine, unge-
nutzte Okozelle in der 6kologisch wertvollen Kontaktzone von Wald und Offenland.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 12).
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2.4.2.02 LB ,Quelle — Quellrinnsal”

geografische Lage: nordlich Didinghausen unmittelbar an der hessischen
Grenze

Lage im Blattschnitt: NO-Blatt

GroRe: 0,26 ha

Erlauterung: Kleine Quellmulde im Weidegrunland, stark vom Weidevieh zertreten, mit
einem Vegetationskomplex aus Sumpfdotterblumen-Wiese und malig nasser
Rotschwingelweide. Der Talhang unterhalb (auf hessisches Gebiet Uberleitend) tragt
ein Gebusch mit kleinflachigem Magersaum (Wuchsort einer gefahrdeten Pflanzenart).
Die Schutzausweisung dient auch der Sicherung eines schutzwirdigen Lebensraumes
nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 64).

zusatzliches Gebot:

Die Quellmulde ist gegeniiber dem Weidevieh dauerhaft abzuzdunen (§ 26 LG).

2.4.2.03 LB ,Eckeringhduser Siepen”

geografische Lage: nérdlich Medelon
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Lange: ca. 700 m

Erlauterung: Der geradlinige Bachlauf wird von einem Erlensaum mit gleichméRig ho-
hen und starken Baumen begleitet, die einen Brusthohendurchmesser von ca. 0,45 m
aufweisen. Bach und Gehdlzsaum stellen einen lokal wertvollen Vernetzungsbiotop
inmitten ausgedehnter Grinlandflachen dar mit Kontakt zum Glindfelder Forst.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 104).
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2.4.2.04 LB ,Feuchtmulde und Feuchtgrinland*

geografische Lage: studwestlich des ehem. Klosters Glindfeld
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Grole: 0,14 ha

Erlauterung: Innerhalb der Grinlandinsel am Forsthaus Glindfeld hat sich im Bereich
eines ehemaligen, heute weitgehend verlandeten Kleingewassers ein kleinflachiger
Feuchtgrinlandkomplex ausgebildet, gekennzeichnet durch Arten nasser Sumpfdotter-
blumen-Wiesen. Die Schutzausweisung dient auch der Sicherung eines schutzwuirdi-
gen Lebensraumes nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 103).

2.4.2.05 LB ,Kleingewasser Wachtkopf*

geografische Lage: am Wachtkopf
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Grolie: 0,60 ha

Erlauterung: Inmitten einer groRen Verjingungsflache des bewaldeten Wachtkopfes
liegt ein stark verlandetes Stillgewasser mit ausgedehntem Rohricht-Bestand. Der
Kleinbiotop bildet inmitten des ausgedehnten, Uberwiegend von Fichten gepragten
Waldes einen wertvollen Kleinbiotop.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 142).

zusatzliches Gebot:

die Anlage von Entenbruthilfen und die Errichtung jagdlicher Elemente ist zu unter-
lassen.
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2.4.2.06 LB ,Talmulde mit Feuchtbrache*

geografische Lage: Ostlich Medebach an der hessischen Landesgrenze
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
GrolRe: 0,62 ha

Erlauterung: Kleiner Talzug mit sickerquelliger Feuchtbrache an der hessischen Lan-
desgrenze mit binsenreicher Nass-Vegetation. Die Talmulde stellt eine kleine, wertvolle
Okozelle dar mit Kontakt zum Wald. Die Schutzausweisung dient auch der Sicherung
eines schutzwiirdigen Lebensraumes nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 143).

2.4.2.07 LB ,Widdehagen-Siepen*

geografische Lage stidlich Korbach-Hillershausen
Lage im Blattschnitt NO-Blatt
Flache 4,53 ha

Erlauterung: Das Schutzobjekt umfasst den oberen Abschnitt eines Sohlen- und Kerb-
tals entlang der Landesgrenze zu Hessen, dessen Quellregion und oberer Talraum im
Stadtgebiet von Medebach liegt. In der Randzone des Schutzobjektes stehen mehrere
alte Grenzsteine. Auffallendes Landschaftselement im oberen Talraum ist eine markan-
te Baumreihe aus 21 gleichaltrigen Rosskastanien. Das markante Kerbtal unterhalb ist
bewaldet. Auf den Talhdngen des naturnahen Quellbaches stockt ein naturnaher Bu-
chen-Altholzbestand. Die Schutzausweisung dient der Erhaltung eines markanten Tal-
zuges mit unterschiedlichen Talformen (Sohlental, Kerbtal) unter Einschluss reprasen-
tativer und intakter Lebensrdume und Landschaftselemente.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 89 [Teilflache]).
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2.4.2.08 LB ,Quellmulde mit Quellsumpf*

geografische Lage: westlich Titmaringhausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 0,09 ha

Erlauterung:. Kleine Quellmulde mit Sickerwasser-Austritt inmitten eines Grinland-
hanges im Talschluss der Wilden Aa, gekennzeichnet durch eine &uf3erst artenreiche
Mager- und Feuchtgrinlandvegetation. Der Kleinbiotop ist Wuchsort seltener und ge-
fahrdeter Pflanzenarten und unterliegt dem gesetzlichen Biotopschutz nach § 62 LG.
Gefahrdet wird er durch einen Wasserauffanggraben.

zusatzliches Gebot:

Der Auffanggraben ist zur Stabilisierung des Wasserhaushaltes zu verschlie3en
(8 26 LG).
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2.4.2.09 LB ,Hille-Quellen*

geografische Lage: nordlich Kiistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 2,85 ha

Erlauterung: Waldquellen sidlich des Hillekopfes im ausgedehnten Waldgebiet nérd-
lich Kistelberg. Die ndrdliche Quelle tritt in einer geomorphologisch markanten Quell-
mulde zutage. Oberhalb steht ein alter Buchenbestand, randlich stocken Fichten. Die
sudliche Quelle wurde durch Zuriicknahme von Geholzen aufgelichtet. Der schmale
Streifen mit Feuchtgrinland-Vegetation beherbergt gefahrdete Pflanzenarten.

Der auf der nordlichen Teilflache einbezogene Buchenbestand begtinstigt gegeniber
einer Fichtenbestockung die hydrologischen Voraussetzungen der Quellschiittung und
wirkt belebend im Bild der geschlossenen, grofRenteils durch Nadelholz gepréagten
Waldlandschaft. Die Schutzausweisung dient auch der Sicherung schutzwiirdiger Le-
bensrdume nach 8§ 62 LG.

zusatzliches Gebot:

Die vorhandenen Fichten im Quell- und Talraum sind sukzessive zu entnehmen,
um die Entstehung eines Bach-Erlenwaldes im Rahmen der naturlichen Sukzessi-
on zu fordern (8 26 LG).

zusatzliche Unberihrtheitsklausel:

Abweichend von den Verboten a), f) und g) ist eine kleinflachige forstliche Nutzung
des in der nordlichen Teilflache vorhandenen Buchenbestandes erlaubt, wenn sie
unter Schonung des eigentlichen Quellbereichs erfolgt und im Rahmen der Wie-
deraufforstung lediglich heimisches, bodenstéandiges Laubholz eingebracht wird.

Die FlachengréRe und Bestockung dieses LB erlaubt eine ordnungsgemafe forstliche Nutzung ; diese
muss jedoch so definiert werden, dass sie dem Schutzzweck nicht zuwider lauft.
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2.4.3 Geschutzte Landschaftsbestandteile
— Kleinformen des Reliefs —

Geschutzte Landschaftsbestandteile — Kieinformen des Reliefs

Ubersicht
Nr. Name des LB ggﬁﬁitt im Blatt- g};@)f&e
2.4.3 Kleinformen des Reliefs 9,93
2.4.3.01 LB ,Hartlingsricken 'Auf der Wede' NO-Blatt 0,14
2.4.3.02 LB , Flachriicken Kramel* NO-Blatt 0,87
2.4.3.03 LB , Flachriicken Ebenau* NO-Blatt 0,64
2.4.3.04 LB ,Hartlingsriicken mit Feldgeholz* NO-Blatt 0,26
2.4.3.05 LB ,Kleiner Hartlingsricken* NO-Blatt 0,20
2.4.3.06 #Z;ﬁgi”br“‘:h“ am Hagemecke- NO-Blatt 0,38
2.4.3.07 I';Z&gH;?;'Zr,‘;JCke” ‘Hundecke’ mit SW-Blatt 2,93
2.4.3.08 LB , Steinbruch "‘Burg™ NW-Blatt 0,59
2.4.3.09 LB , Steilhang “Spitzhardt™ NW-Blatt 1,31
2.4.3.10 LB ,Hugelkuppe Deifeld” NW-Blatt 0,18
2.4.3.11 LB ,Hartlingsriicken Notholz* NO-Blatt 0,88
2.4.3.12 LB ,Hartlingsricken Burghagen* NO-Blatt 1,01
2.4.3.13 LB "Bedden” SO-Blatt 0,53
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2.4.3.01 LB ,Hartlingsricken '‘Auf der Wede'"

geografische Lage: norddstlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grole: 0,14 ha

Erlauterung: Kleiner, flacher Hartlingsriicken inmitten der Feldflur, bewachsen von
einem Vegetationsmosaik aus Silikatmagerrasen und fragmentarischer Blaubeer-
Zwergstrauchheide. Auf dem Riicken liegt eine kleine, flache Abgrabung. Der Flachri-
cken ist auch ein Kleinbiotop u. a. fur verschiedene geféhrdete Pflanzenarten. Ge-
schadigt wird er durch landwirtschaftliche Abfélle und Anpflanzung von Weihnachts-
baumen.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 71).

zusatzliches Gebot:

Die Weihnachtsbdume und die (landwirtschaftlichen) Abfélle sind aus dem Gebiet
Zu beseitigen (8 26 LG).

2.4.3.02 LB ,Flachricken Kramel*

geografische Lage: Ostlich Referinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,87 ha

Erlauterung: Der Flachricken Kramel ist ein kleiner Hartlingszug inmitten der Feldflur
ostlich von Referinghausen, bestanden von einzelnen Baumen und Strauchern. Be-
wachsen wird der Sonderstandort von einer trockenen, verbrachenden Glatthaferwie-
se, die u. a. eine gefahrdete Pflanzenart beherbergt. Der Landschaftsteil ist durch das
Ablagern landwirtschaftlicher Abfélle geschadigt. Randlich wurden Banke aufgestellt.
Die Schutzausweisung dient auch der Sicherung eines schutzwirdigen Lebensraumes
nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 61).

zusatzliches Gebot:

Die eingebrachten (landwirtschaftlichen) Abfalle sind zu entfernen (§ 26 LG).
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2.4.3.03 LB ,Flachricken Ebenau*

geografische Lage: norddstlich Referinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 0,64 ha

Erlauterung: Inmitten der offenen Feldflur nordostlich von Referinghausen liegt ein
Flachriicken mit trocken-warmer Vegetation, Uberwiegend gebildet aus trockener,
brachfallender Glatthaferwiese. Das Gebiet beherbergt floristisch aufféllige, gefahrdete
Florenelemente. Stérungen erfolgen durch (landwirtschaftliche) Abfalle und durch die
Errichtung eines landwirschaftlichen Gebéaudes. Die Schutzausweisung dient auch der
Sicherung eines schutzwirdigen Lebensraumes nach § 62 LG.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 60).

zusatzliches Gebot:

Die eingebrachten (landwirtschaftlichen) Abfélle sind zu entfernen (8 26 LG).

2.4.3.04 LB ,Hartlingsricken mit Feldgehdlz*

geografische Lage: norddstlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grole: 0,26 ha

Erlauterung: In Nahe der L 617 nordwestlich von Medebach erhebt sich ein flacher
Hartlingszug, aktuell bestanden von einer lickigen Fichten-(Kiefern-)Aufforstung,
durchsetzt von Laubgehdlzen. Randlich tritt Besenginster auf. Nach Entfernung bzw.
Starkdruchforstung des Nadelholzbestandes (s. u.) kann sich die Kleinflache zu einer
wertvollen Okozelle inmitten der Feldflur entwickeln.

zusatzliches Gebot:

Die Nadelholz-Aufforstung inmitten eines ornithologisch bedeutsamen Offenland-
komplexes ist zu beseitigen, die Flache anschliel3end der natiirlichen Sukzession
zu Uberlassen (8 26 LG).
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2.4.3.05 LB ,Kleiner Hartlingsricken*

geografische Lage: norddstlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 0,20 ha

Erlauterung: Nordwestlich von Medebach erhebt sich ein kleiner Hartlingsriicken als
flache Erhebung in der offenen Feldflur, bewachsen von einem ruderalisierten, von
einzelnen Besenginster-Strauchern durchsetzten Magergriinlandkomplex.

2.4.3.06 LB ,Steinbruch® am Hagemecke-Talrand

geografische Lage: am Talhang der Brihne nordéstlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,38 ha

Erlauterung: Der aufgelassene Steinbruch am bewaldeten Westhang der Hagemecke
besitzt bis 15 m hoch aufragende Steilwénde. Bewachsen wird der Aufschluss von
einem Komplex aus Vorwald und Pioniervegetation.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 88).
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2.4.3.07 LB ,Hugelricken und Feldgehé6lz 'Hundecke'™

geografische Lage: westlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
GrolRe: 2,93 ha

Erlauterung: Am Rande der Feldflur westlich von Dreislar erhebt sich ein kleiner Hart-
lingsricken, der sich in suddstlicher Richtung nach erstem Eindruck als gro3e Feldhe-
cke fortsetzt. Bewachsen wird er von einem krippelwtichsigen Eichen-Niederwald auf
flachgrindigem Standort als Relikt der ehemaligen Niederwaldwirtschaft; in der stdost-
lichen Fortsetzung ist die Zusammensetzung in Baum- und Strauchschicht sehr arten-
reich. In seiner Entstehung ist das Schutzobjekt auf einen hier verlaufenden Schwer-
spatzug zurtickzufuihren, der in der Vergangenheit an verschiedenen Stellen aufge-
schlossen wurde. Reste dieser Grabungstatigkeit sind in der nordlichen Teilflache und
unterhalb des querenden Wirtschaftsweges und am Siddende noch erkennbar. Der
sudliche Schurf ist bereits mit bodenburtigem Material wieder verfillt worden; die so
entstandene "Halde" stellt mit ihren Sukzessionsstadien einen interessanten Trocken-
biotop dar. Im mittleren Teil wurden insbesondere organische Abfalle abgelagert, die
den kulturhistorischen und den Biotopwert des Schutzobjekts beeintrachtigen.

zusatzliches Gebot:

Die eingebrachten Abfélle sind aus dem Schutzobjekt zu entfernen (8 26 LG).

2.4.3.08 LB ,Steinbruch 'Burg™

geografische Lage: sudlich von Referinghausen
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 0,59 ha

Erlauterung: Am Rande des bewaldeten Bergriickens Burg liegt ein Kleiner, aufgelas-
sener Steinbruch mit bis zu 8,0 m hohen Felswanden aus Kieselschiefern, Lyditen,
Kieselkalken und dickbankigen Kalken. Im Steinbruch ist u. a. eine groR3flachige Wand
aufgeschlossen, die mit etwa 65° einféllt und einen Blick auf den ehemaligen, etwa 320
Mio Jahre alten Meeresboden ermdglicht. Die Sohle wird von einem Salweiden-
Gebiisch bewachsen. Randlich liegt ein Grillplatz mit Hitte. Der Steinbruch stellt ein
wertvolles geowissenschaftliches Objekt und ein Sekundarbiotop dar.

(Ausfuhrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 41 [Teilflache]).

2.4.3.09 LB ,Steilhang 'Spitzhardt™
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geografische Lage: sudlich Deifeld
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
Grole: 1,31 ha

Erlauterung: Der steile, von flachen Felsrippen durchsetzte Talhang wird von einem
Niederwaldbestand bestockt. Am Hangful} tritt eine kleine Quelle zutage. Die Auswei-
sung dient insbesondere der Erhaltung der Laubholzbestockung als Relikt der ehema-
ligen Niederwaldnutzung.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 34).

zuséatzliche Unberihrtheitsklausel:
abweichend von den Verboten a) und g) ist die forstliche Nutzung des Niederwald-

Bestandes erlaubt, wenn sie auf eine einzelstammweise Baumentnahme be-
schrankt bleibt (§ 26 LG).

2.4.3.10 LB ,Hugelkuppe Deifeld*

geografische Lage: noérdlich Deifeld
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 0,18 ha

Erlauterung: Nordlich Deifeld tragt eine exponierte Higelkuppe ein kleines Buchen-
Feldgehdlz (mit Fichten). Die mehrtriebigen Buchen sind Reste eines ehemaligen Nie-
derwaldes, sie werden teilweise von den Fichten Uberwachsen. Es handelt sich um ein
weithin sichtbares gliederndes Element in der hangigen Feldflur nérdlich von Deifeld.
Das Feldgehdlz wird durch Unterweidung geschadigt und in seinem Bestand gefahrdet.

zusatzliche Gebote:

Die Fichten sind sukzessive zugunsten einer nattrlichen Entwicklung zu entneh-
men (8 26 LG),

das Feldgehdlz ist zur Vermeidung eines ,schleichenden” Abtriebs gegen Weide-

vieh abzuzdunen (8§ 26 LG).

2.4.3.11 LB ,Hartlingsricken Notholz*

geografische Lage: norddstlich Didinghausen
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Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,88 ha

Erlauterung: Nordostlich Diidinghausen liegt im Ubergangsbereich von Wald und Of-
fenland ein schmaler, langgestreckter Hartlingszug. Angrenzend steht eine kleine
Weihnachtsbaumkultur. Der kleine Hugelrticken wird bestanden von einem mehrtriebi-
gen, durchweideten Buchen-Feldgehélz. Randlich liegt eine (von Pferden beweidete)
Magerweide, durchsetzt von einzelnen StrAuchern. Der Hartlingsriicken mit seinem
differenzierten Kulturlandschaftskomplex schafft einen ,weichen®, strukturreichen U-
bergang zwischen Offenland und Wald, der in der historischen, durch Extensivweide
gepréagten Kulturlandschaft typisch war .

2.4.3.12 LB ,Hartlingsricken Burghagen®

geografische Lage: norddstlich Didinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 1,01 ha

Erlauterung: Auf dem Burghagen, einer Gberwiegend bewaldeten Erhebung nordést-
lich Dudinghausen, tritt ein schmaler, langgestreckter Hartlingsriicken hervor, bewach-
sen von einem krippelwichsigen Buchenwald (ehemaliger Niederwald). Dem Feldge-
holz im Suden vorgelagert liegt eine schmale Grinlandzone, bestanden mit Einzel-
strduchern und kleinflichigem Gebisch. Die Randzone des Feldgeholzes wird tlw.
durchweidet. Im Norden liegen Weihnachtsbaumkulturen. Der Hartlingsriicken Burgha-
gen beinhaltet mit seinem Buchen-Niederwald und dem ,weichen* Ubergang von Of-
fenland und Wald landschaftsdsthetisch reizvolle Relikte der ehemaligen extensiven
Kulturlandschaft.
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2.4.3.13 LB ,Bedden”

geografische Lage Ostlich Berge
Lage im Blattschnitt SO-Blatt
Flache 0,53 ha

Erlduterung: Zwischen Berger Bachtal und Orketal 6stlich von Berge erhebt sich in
der Feldflur der flache Hugelriicken des Bedden, dessen "Kernzone" das Schutzobjekt
bildet. Es ist von groRRflachigen Besenginsterbestdnden bewachsen, die von Mager-
weiderelikten durchdrungen werden. Der Biotopkomplex wird massiv geschadigt durch
die Anlage grofRer Feldmieten und durch die Ablagerung landwirtschaftlicher Reststof-
fe.

(Ausfiihrliche Beschreibung innerhalb des Okologischen Fachbeitrages zum Land-
schaftsplan Nr. 135 [Teilflache]).

zusatzliche Gebote:

die abgelagerten landwirtschaftlichen Stoffe unter Einschluss der Mieten sind zu
entfernen (8 26 LG),

die besenginsterreichen Flachen sind extensiv zu durchweiden (8 26 LG).
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3. Zweckbestimmung fiir Brachflachen (§ 24 LG)

Erlauterung:

Der Landschaftsplan kann nach MaflRgabe der Entwicklungsziele die Zweckbestimmung fir Brachflachen
dadurch festsetzen, dass diese entweder der naturlichen Entwicklung tUberlassen oder in bestimmter Wei-
se genutzt, bewirtschaftet oder gepflegt werden missen. Als Brachflachen gelten Grundstiicke, deren
Bewirtschaftung aufgegeben ist oder die langer als drei Jahre nicht genutzt sind; es sei denn, dass eine
Nutzung ins Werk gesetzt ist.

Im Gebiet des Landschaftsplanes Medebach fehlen grof3flachige Brachen, ein land-
schaftsplanerischer Regelungsbedarf existiert nicht.

4.  Forstliche Festsetzungen (8 25 LG)

Erlauterung:

Der Landschaftsplan kann in Naturschutzgebieten nach § 20 und geschitzten Landschaftsbestandteilen
nach § 23 LG im Einvernehmen mit der unteren Forstbehorde fur Erstaufforstungen und fir Wiederauffors-
tungen bestimmte Baumarten vorschreiben oder ausschlie3en sowie eine bestimmte Form der Endnut-
zung untersagen, soweit dies zur Erreichung des Schutzzwecks erforderlich ist.

Im vorliegenden Landschaftsplan sind ausschlieRlich die Verbote p) - Kahlschlage >
0,5 ha - und q) - Wiederaufforstung mit Nadelgehotlzen und anderen "Fremdlandern” -
im allgemeinen Festsetzungskatalog fiir Naturschutzgebiete als forstliche Festsetzun-
gen niedergelegt; insofern s. dort. Innerhalb dieser Naturschutzgebiete erfolgen diese
Regelungen allerdings flachendeckend fir die Waldbereiche, weil der Schutzzweck nur
so realisiert werden kann. Eine zeichnerische Abgrenzung in der Festsetzungskarte
erlbrigt sich daher.

Das Einvernehmen der unteren Forstbehdrde wurde mit Schreiben vom 04.03.2003
erteilt.

Wirkung der Festsetzungen:

Nach § 35 LG sind die Festsetzungen nach 8 25 bei der forstlichen Bewirtschaftung zu
beachten. Soweit nach Betriebsplanen oder Betriebsgutachten gewirtschaftet wird,
sind sie in diese aufzunehmen. Zustandig fir die Uberwachung der Einhaltung der
forstlichen Festsetzungen ist nach 8§ 35 Abs. 2 LG die untere Forstbehorde.

Eine Nichtbeachtung der forstlichen Festsetzungen stellt nach 8 70 Abs. 1 Nr. 5 LG
eine Ordnungswidrigkeit dar, die nach § 71 LG mit einem Buf3geld bis zu 50.000,-- €
geahndet werden kann.
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5.  Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmalinahmen
(8 26 LG)

Erlauterung:

Der Landschaftsplan setzt nach § 26 LG die Entwicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmafnahmen fest,
die zur Verwirklichung der Ziele und Grundsétze nach den 88 1 und 2 LG, der Entwicklungsziele nach § 18
sowie zur Erreichung des Schutzzwecks der nach den 88 19 bis 23 LG besonders zu schiitzenden Teile
von Natur und Landschaft erforderlich sind.

Im vorliegenden Landschaftsplan werden die folgenden Maflinahmen nach 8§ 26 LG festgesetzt:
Anlage, Wiederherstellung oder Pflege naturnaher Lebensrdume (Biotope) (§ 26 [1)] Ziffer 1).

Pflegemaflinahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes (§ 26 [1)] Ziffer 3).

Das Plangebiet ist beziiglich seiner Gehélzausstattung noch sehr urspringlich; d. h. der gré3te Teil der
vorhandenen Wildgehdlze scheint autochthon zu sein. Um diese in NRW sehr seltene Qualitét zu erhalten,
sollte bei Pflanzungen autochthones Material (aus gezielten Ansaaten oder Umpflanzungen) verwendet
werden, soweit dies ohne Beeintrachtigung der betroffenen Schutzgebiets-Ziele gewonnen werden kann
und nicht die natirliche Sukzession / die Anlage von Benjeshecken o. &. vorgezogen wird.

Zweck der MaRnhahmen:

Die MalRnahmen unter 5.1 (Wiederherstellung naturnaher Lebensrdume oder beein-
trachtigter Biotopfunktionen) kommen dem Naturhaushalt zugute, indem FlieBgewas-
serzusammenhange verbessert, FlieRgewasser optimiert oder Grunlandlebensrdume
an besonderen Standorten innerhalb des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht®
wiederhergestellt werden. Die MalRnahmen unter 5.2 (PflegemafRnahmen zur Aufwer-
tung des Landschaftsbildes) dienen in erster Linie einer Aufwertung des Landschafts-
bildes insbes. durch die Anlage von Waldmanteln als "weicher" Ubergang zwischen
Fichtenbestanden und offener Feldflur, gleichzeitig bildet diese Kontaktzone bei ent-
sprechender Gestaltung aber auch hoch wertvolle Lebensraume fir Insekten, Vogel
und Kleinsauger.

Wirkung der Festsetzungen:

Die Umsetzung der Mal3Bhahmen nach § 26 LG ist in den 88 36 bis 40 LG geregelt. Zur
Realisierung der Pflege-, Entwicklungs- und ErschlieBungsmal3nahmen auf Privat-
grundstiicken strebt der Hochsauerlandkreis Vertrage mit den Grundstiickseigentu-
mern und -nutzern an, in denen sowohl die Anderung der Grundstiicksbeschaffenheit
als auch die Durchfiihrung der konkreten MaRnahmen berticksichtigt wird.

Die unter dieser Ziffer festgesetzten MalRBnahmen bieten sich auch zur Realisierung
durch Dritte im Rahmen landschaftsrechtlicher Kompensationsverpflichtungen an. Es
handelt sich insofern auch um einen “Flachenpool” fir Ersatzmaflnahmen, der unter
fachlichen Gesichtspunkten entwickelt, nicht jedoch im Einzelfall mit den Grundstiicks-
eigentiimern abgestimmt wurde (Sache der Umsetzung).
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5.1 MalRnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Lebens-
raume oder beeintrachtigter Biotopfunktionen

Erlauterung: Ziel der MaRBnahmen ist die Wiederherstellung der Biotopqualitat von
Lebensstéatten gefahrdeter oder empfindlicher Tier- und Pflanzenarten und ihrer Ge-
meinschaften. Dabei sind im Plangebiet insbesondere die beiden folgenden MaRnah-
menpakete von herausragender Bedeutung:

1. Optimierung von Quell- und Bach-Lebensraumen

Zu den charakteristischen Landschaftselementen und Lebensrdumen der Mittelge-
birgslandschaft des Sauerlandes gehdren Quellen und Bache. Gleichzeitig besitzen
sie als punktuelle oder linienhafte Landschaftsteile generell eine hohe Empfindlich-
keit gegenuber Stérungen oder Fehlentwicklungen in ihrem Umfeld.

Durch Anpflanzung von Nadelhdlzern in Quell- und Auenbereichen erfolgt eine Ar-
tenverarmung der Quell- und Bach-Lebensrdume und damit einhergehend eine
Reduktion der dkologische Leistungsfahigkeit.

2. Wiederherstellung von Offenland-Lebensraumen im Vogelschutzgebiet , Me-
debacher Bucht*

Durch Fichten-Aufforstungen und durch die Anlage von Weihnachtsbaumkulturen
werden ornithologisch wertvolle Offenland-Biotope im Vogelschutzgebiet ,Medeba-
cher Bucht* verdrangt.

Die folgenden MafRnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Lebensrdume oder be-
eintrachtigter Biotopfunktionen beschranken sich auf Vorkommen auf3erhalb der vor-
gesehenen Naturschutzgebiete, da hier ohnehin Lenkungs- und Pflegemal3nhahmen im
Zuge der Landschaftsplan-Umsetzung vorgesehen [s. Gebot c¢) des NSG-
Festsetzungskataloges] und zu erwarten sind.

Mit dem Gewinn an Lebensraum (-qualitat) gefahrdeter Arten geht i. d. R. auch eine
Aufwertung des Landschaftsbildes einher, da viele der Flachen im derzeitigen Zustand
als Fremdkorper in der landwirtschaftlich gepragten Kulturlandschaft wirken.

Wiederherstellung naturnaher Lebensrdume
oder beeintrachtigter Biotopfunktionen - Ubersicht —

Lage im GrolRRe

Nr. Planungsgegenstand Blattschnitt  (ha)

MalBnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Lebens-

51 raume oder beeintrachtigter Biotopfunktionen

26,31

5.1.01 Fichtenbestand NW-Blatt 1,03
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Nr. Planungsgegenstand Ié?gt(tesiﬁnitt g};‘o‘)rse
5.1.02 Verfichtete Hille-Quellbache NW-Blatt 3,00
5.1.03 Fichtenbestande NW-Blatt 0,79
5.1.04 Fichtenstreifen auf Talrand NO-Blatt 0,14
5.1.05 Fichtenanpflanzung NO-Blatt 0,61
5.1.06 Fichtenanpflanzung an einem Teich NO-Blatt 0,23
5.1.07 Fichten-Feldgeholz NO -Blatt 0,23
5.1.08 Fichten-Aufforstungsflachen NO-Blatt 1,31
5.1.09 Fichten-Aufforstungsflache NO-Blatt 1,22
5.1.10 Weihnachtsbaumparzelle NO-Blatt 0,22
5.1.11 Fichtenaufforstung NO-Blatt 0,22
5.1.12 Verfichteter Bachlauf NO-Blatt 1,10
5.1.13 Fichtenstreifen NO-Blatt 0,36
5.1.14 Fichtenparzelle NO-Blatt 0,35
5.1.15 Fichtenstreifen NO-Blatt 0,04
5.1.16  Fichtenaufforstungen SXavtt (SO-) 6,99
5.1.17 Fichtenaufforstung SO-Blatt 1,11
5.1.18 Blaufichtenkultur SW-Blatt 0,17
5.1.19 Fichtenparzelle NO-Blatt 0,58
5.1.20 Blaufichtenkultur SO-Blatt 0,41
5.1.21 Fichten-Feldgehtlz SO-Blatt 0,47
5.1.22 Fichtenbestand NO-Blatt 0,48
5.1.23 Fichtenbestand NO-Blatt 0,35
5.1.24 Fichtenbestand NO-Blatt 1,79
5.1.25 Weihnachtsbaumkultur NO-Blatt 1,09
5.1.26 Nadelholzbestand NO-Blatt 1,30
5.1.27 Nadelholzbestand NO-Blatt 0,55
5.1.28 Fichtenstreifen NW-Blatt 0,17
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5.1.01 Fichtenbestand

geografische Lage: nordwestlich Kiistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt

GrolRe: 1,03 ha

Beschreibung: Die offene, ins obere Dittelsbachtal abfallende Hangzone wird von
einer rechteckigen Fichten-Aufforstungsflache durchsetzt. Die dichte Kultur ist im U-
bergang vom Stangenholz zum schwachen Baumholz.

MaRRnahme: Entfernung der Aufforstung; extensive Grinlandnutzung.
Begrundung: Die Aufforstungsflache liegt innerhalb eines ornithologisch wertvollen

Offenlandbereiches in der Randzone des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht®
und wirkt besonders stdrend im Landschaftsbild.

5.1.02 Verfichtete Hille-Quellbache

geografische Lage: nordlich Kistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GroRe: 3,00 ha

Beschreibung: Die Hille-Quellbache werden vollstandig oder einseitig von Nadelhél-
zern (Uberwiegend im Stangenholz-Stadium) gesaumt. Lediglich die Quellbereiche sind
partiell fichtenfrei.

MalRnahme: Durch die sukzessive Entnahme randlicher Fichten bzw. durch eine
Starkdurchforstung zugunsten einzelner Laubgehdlze sollen mit Hilfe der natirlichen
Sukzession naturnahe Quellbach-begleitende Laubholz-Waldinnensaume entwickelt
werden.

Begrindung: Die Nadelholz-Bestockung fiihrt zu einer Verarmung der ansonsten ar-
ten- und strukturreichen Quellbach-Biozonose unter Einschluss naturnaher Kontakt-
Lebensraume wie Uferrandfluren oder erlenreiche Feuchtwalder. Die MaRnahme dient
auch der Vernetzung der naturschutzfachlich wertvollen Offenland-Lebensrdaume im
unteren Hillebachtal mit der Quellregion.
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5.1.03 Fichtenbestande

geografische Lage: im oberen Dittelsbachtal dstlich Kiistelberg
Lage im Blattschnitt: NW-Blatt
GrolRe: 0,79 ha

Beschreibung: Im oberen Dittelsbachtal stehen am Quellbach und auf dem unmittel-
bar angrenzenden Talhang Fichtenbestdnde mit schwachem Baumholz.

MalRnahme: Entfernung der Fichten, extensive Grinlandnutzung.
Begrindung: Der obere Nadelholzbestand fiihrt zu einer Verarmung der arten- und
strukturreichen Quellbach-Biozénose, der untere Fichtenbestand bildet einen optisch

wirkenden Querriegel im Grinlandtal. Die Entfernung der Fichten aus dem Talraum
dient auch der Aufwertung des ortsnahen Landschaftsbildes von Kiistelberg.

5.1.04 Fichtenstreifen auf Talrand

geografische Lage: dstlich Dudinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,14 ha

Beschreibung: Schmaler Fichtenstreifen auf Talrand.
MalRnahme: Entfernung der Fichten, extensive Grinlandnutzung.

Begrindung: Wiederherstellung magerer Talwiesen und —weiden innerhalb des Vo-
gelschutzgebietes ,Medebacher Bucht".

5.1.05 Fichtenanpflanzung

geografische Lage: im Dormecketal 6stlich Diudinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 0,61 ha

Beschreibung: Fichten-Aufforstung im Dormecketal am Rande einer Teichanlage.
Malnahme: Entfernung der Fichten am Teich und in seinem Umfeld.

Begrindung: Die Fichtenanpflanzung fihrt zu einer trennenden Wirkung innerhalb
des Grunlandtales. Die Nadelgehotlze am Teichufer verhindern die Entwickung eines
naturnahen Erlensaums unmittelbar an der Wasserlinie, au3erdem fuhren sie zu einer
starkeren Beschattung der Uferzone und mindern damit die Habitatqualitat fur laichen-
de Amphibien.
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5.1.06 Fichtenanpflanzung an einem Teich

geografische Lage: Ostlich Diudinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 0,23 ha

Beschreibung:. Fichten am Teichufer mit randlichen jungen Kopfweiden und Erlen.
MalRnahme: Entfernung der Fichten
Begriindung: Okologische Aufwertung der Teichanlage, insbesondere Verbesserung

der Habitatqualitat fur potenziell laichende Amphibien und die Insektenfauna des Still-
gewassers.

5.1.07 Fichten-Feldgehdlz

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grole: 0,23 ha

Beschreibung: Isoliertes, langgestrecktes Fichten-Feldgehdlz, eine langgestreckte,
temporar Wasser filhrende Quellmulde umgebend. Die Nadelbdume besitzen schwa-
ches bis mittleres Baumholz.

MalRnahme: Entfernung der Fichten.

Begriindung: Schaffung einer naturnahen Okozelle inmitten der offenen Feldflur
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5.1.08 Fichten-Aufforstungsflachen

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 1,31 ha

Beschreibung: Isoliert inmitten der Feldflur gelegene Fichten-Aufforstungsflachen
unterschiedlichen Alters und Wuchshdhe von Jungwuchs bis Stangenholz.

MalRnahme: Entfernung der Aufforstungen und Wiederherstellung von Offenlandbioto-
pen, alternativ Entwicklung eines Waldmantels mit heimischen Gehdlzarten durch
Starkdurchforstung der Randzone. (Im Falle aktiver Geholz-Einbringung wird auf die
Erlauterungen unter Ziffer 5 verwiesen, wonach mdglichst autochthones Gehdélzmateri-
al verwendet werden soll).

Begrindung: Die Fichten-Aufforstungsflachen liegen inmitten ornithologisch bedeut-

samer Offenlandbereiche des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht®. Gleichzeitig
vermindern sie die Lebensraumqualitat fir bestimmte Leitarten dieses Schutzgebiets.

5.1.09 Fichten-Aufforstungsflache

geografische Lage: nordlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grol3e: 1,22 ha

Beschreibung: Fichten-Aufforstungsflache (Stangenholz).

Malnahme: Entfernung der Aufforstung und Wiederherstellung von Offenlandbiotopen
durch extensive Griinlandnutzung.

Begrindung: Die Fichtenflache liegt inmitten ornithologisch bedeutsamer Offenland-
bereiche des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht”. Gleichzeitig vermindert sie die
Lebensraumqualitat fir bestimmte Leitarten. Weiterhin grenzt sie unmittelbar an das
Naturschutzgebiet (NSG 2.1.31) mit seinen Kleingewassern. Die Fichten entwerten die
Land-Lebensrdume amphibischer Arten.
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5.1.10 Weihnachtsbaumparzelle

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grole: 0,22 ha

Beschreibung: Schmale, zur Halfte bereits geerntete Weihnachtsbaumparzelle. Die
verbliebenen Baume sind bereits ca. 3,0 m hoch.

MalRnahme: Entfernung der (lUberalterten) Koniferen, naturliche Sukzession.
Begrindung: Die Parzelle liegt in der Randzone ornithologisch bedeutsamer Offen-
landbereiche des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht®. Gleichzeitig vermindern

sie die Lebensraumqualitat naturschutzrelevanter Leitarten, wahrend bodensténdige
Heckengehdlze potenzielle Brutbiotope bilden wirden.

5.1.11 Fichtenaufforstung

geografische Lage: stdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,22 ha

Beschreibung: Fichten-Aufforstung auf der rechten Talseite mit schwachem Baum-
holz. Der Bach vor dem Bestand wird von rel. jungen Kopfweiden begleitet.

Malnahme: Entfernung der Fichtenaufforstung, extensive Griinlandnutzung

Begrindung: Schaffung einer Talhangwiese, Wiederherstellung eines offenen Griin-
landtales

5.1.12 Verfichteter Bachlauf

geografische Lage: sudlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 1,10 ha

Beschreibung: Verfichteter Bachlauf. Der Bestand besitzt schwaches bis mittleres
Baumholz. Der ,dunkle* Bestand verhindert eine arten- und strukturreiche Auenwald-
vegetation, auf den randlichen Talhdngen Uberwiegen hingegen Buchenbestande.

MaRnahme: Starkdurchforstung des Bestandes und Umbau in Richtung eines erlen-
reichen Laubmischwaldes.

Begrindung: Entwicklung eines arten- und strukturreichen Erlen-Feuchtwaldes als
naturnahe Kontaktgesellschaft zu den angrenzenden Buchenwaldern der Hangzone.
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5.1.13 Fichtenstreifen

geografische Lage: sudlich Medebach-Hooren
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GrolRe: 0,36 ha

Beschreibung: Schmaler, langgestreckter, hochwachsender Fichtenstreifen inmitten
ausgedehnter Grinland-Feldflur.

MalRnahme: Entfernung der Fichten
Begrindung: Wiederherstellung von Offenland-Lebensrdumen am Rande eines aus-
gedehnten Feuchtgrinlandgebietes (im Naturschutzgebiet 2.1.36). Auch ein "Umbau"

des noérdlich gelegenen grélieren Fichtenkomplexes wirde diese Zielrichtung unter-
stltzen; in der Festsetzung ist jedoch das Aufwand-/Wirkungsverhaltnis glinstiger.

5.1.14 Fichtenparzelle

geografische Lage: sudlich Medebach-Hooren norddéstlich der Kernstadt
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,35 ha

Beschreibung: Kleine Fichtenparzelle auf Nassstandort inmitten einer ausgedehnten
Feldflur mit vorherrschendem Griinland.

MalRnahme: Entfernung der Fichten; nat. Sukzession mit gelegentlichen Pflegeeingrif-
fen zur Erhaltung des Offenlandcharakters.

Begrundung: Wiederherstellung von feuchten Offenland-Lebensrdumen (Feuchtgrin-

land, Feuchtbrachen). Die Fichtenparzelle steht in einer Kernzone des Vogelschutzge-
bietes ,Medebacher Bucht".

5.1.15 Fichtenstreifen

geografische Lage: sudlich Medebach-Hooren norddstlich der Kernstadt
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
GroRe: 0,04 ha

Beschreibung: Fichtenstreifen mit schwachem Baumholz entlang eines Grabens in-
mitten einer ausgedehnten Grunland-Feldflur.

MaflRnahme: Entfernung der Fichten.

Begrindung: Schaffung bzw. Wiederherstellung eines naturnahen, grabenbegleiten-
den Saumbiotops.
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5.1.16 Fichtenaufforstungen

geografische Lage: norddstlich Medelon
Lage im Blattschnitt: SW- (SO-)Blatt
GrolRe: 6,99 ha

Beschreibung: Isoliert in der offenen Feldflur gelegenen Fichten-Aufforstungsflachen
in der zentralen Medebacher Bucht. Die Bestande weisen unterschiedliche Starke auf
zwischen Stangenholz und schwachem Baumholz.

MalRnahme: Entfernung der Aufforstungsflachen und Wiederherstellung strukturreicher
Offenlandbiotope.

Begrindung: Die hochwachsenden Nadelwaldparzellen stellen eine Zasur dar zwi-

schen den beiden Offenland-Naturschutzgebieten ,Gelangebachtal” (NSG 2.1.52) und
»Auf dem Knapp“ (NSG 2.1.10).

5.1.17 Fichtenaufforstung

geografische Lage: norddstlich Medelon und sudlich des Gelangebachtales
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
GroRe: 1,11 ha

Beschreibung: Fichtenwaldparzelle mittleren Alters unmittelbar stidlich des Gelange-
bachtales.

MalRnahme: Entfernung der Aufforstungsflache und Wiederherstellung strukturreicher
Offenlandbiotope durch extensive Grinlandnutzung.

Begrundung: Die Fichtenparzelle liegt innerhalb eines ornithologisch wertvollen Teil-
bereichs im Zentrum des Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht* mit Kontakt zum
herausragenden Tal-Naturschutzgebiet ,Gelangebachtal“ (NSG 2.1.52).
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5.1.18 Blaufichtenkultur

geografische Lage: norddstlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SW-Blatt
Grole: 0,17 ha

Beschreibung: Durchgewachsene Blaufichtenkultur im Talraum der Lieberke. Rand-
lich angrenzend stehen Obstgehélze und eine Hecke.

MalRnahme: Entfernung der Koniferenkultur und Entwicklung einer Talhang-
Grunlandflache durch extensive Grunlandnutzung.

Begrundung: Wiederherstellung differenzierter Offenland-Lebensraume innerhalb

eines ornithologisch wertvollen Landschaftsausschnittes im Zentrum des Vogelschutz-
gebietes ,Medebacher Bucht".

5.1.19 Fichtenparzelle

geografische Lage: stidostlich Didinghausen
Lage im Blattschnitt: NO-Blatt
Grole: 0,58 ha

Beschreibung: Kleine, hochwachsende Fichtenparzelle (Dickung bis Stangenholz) auf
feuchtem Talstandort.

MaRRnahme: Entfernung der Aufforstung und Wiederherstellung von Offenlandbioto-
pen. Alternativ ist auch die Umwandlung in ein strauchreiches Feldgeh6lz sinnvoll. (Im
Falle aktiver Geholz-Einbringung wird auf die Erlauterungen unter Ziffer 5 verwiesen,
wonach méglichst autochthones Gehélzmaterial verwendet werden soll).

Begrindung: Wiederherstellung differenzierter Offenland-Lebensrdume am Rande
des Naturschutzgebietes 2.1.30. Die alternative Umgestaltung ist auch sinnvoll zur
Aufwertung des Landschaftsbildes in der siedlungsnahen Landschaft. Gleichzeitig
wirde diese MaRnahme der landschaftlichen Einbindung des angrenzenden Gewerbe-
gebietes dienen.
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5.1.20 Blaufichtenkultur

geografische Lage: sudo6stlich Medebach
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Grole: 0,41 ha

Beschreibung: Isoliert in der Feldflur gelegene, durchwachsende Blaufichten-Kultur,
aktuell ca. 4,0 m hoch.

MalRnahme: Entfernung der Aufforstung und Wiederherstellung von Offenlandbiotopen
durch extensive Griinlandnutzung.

Begriindung: Okologische Aufwertung der Offenlandzone entlang des naturschutz-
fachlich herausragenden Brihne-Tales.

5.1.21 Fichten-Feldgehdlz

geografische Lage: studwestlich Berge
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
GroRe: 0,47 ha

Beschreibung: Exponiertes, auf einem kleinen Higelriicken stehendes Fichten-
Feldgeholz.

MalRnahme: Sukzessiver Umbau des Nadelholzbestandes in Richtung eines differen-
zierten Laubholz-Feldgehtlzes mit breiter Rand- und Saumzone u. a. durch Stark-
durchforstung zugunsten des Laubholzes.

Begrindung: Entwicklung eines strukturreichen Laubholz-Feldgehélzes als Biotop-

element innerhalb eines Raubwirger-Reviers. Die MalBhahme dient gleichzeitig der
Aufwertung des Landschaftsbildes.

5.1.22 Fichtenbestand

geografische Lage: nérdlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO -Blatt
GroRe: 0,48 ha

Beschreibung: Fichtenbestand am Rande der oberen Harbecke-Niederung
MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Griinlandnutzung
Begrundung: Der Bestand ragt Uber einen stidexponierten Waldrandweg vom Wald-

gebiet der Hardt in die Weite der oberen Harbecke-Niederung und stért den eigenen
Charakter dieser ornithologisch und landschaftsasthetisch interessanten Senke.
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5.1.23 Fichtenbestand

geografische Lage: nérdlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO -Blatt

GroRe: 0,35 ha

Beschreibung: Fichtenbestand am Rande der oberen Harbecke-Niederung
MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Griinlandnutzung
Begrundung: Der Bestand ragt tUber einen stidexponierten Waldrandweg vom Wald-

gebiet der Hardt in die Weite der oberen Harbecke-Niederung und stért den eigenen
Charakter dieser ornithologisch und landschaftsasthetisch interessanten Senke.

5.1.24 Fichtenbestand

geografische Lage: nordlich Medebach
Lage im Blattschnitt: NO —-Blatt
GroRe: 1,79 ha

Beschreibung: Fichtenbestand am Rande der oberen Harbecke-Niederung
MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Griinlandnutzung
Begrindung: Der Bestand ragt Uber einen stidexponierten Waldrandweg vom Wald-

gebiet der Hardt in die Weite der oberen Harbecke-Niederung und stért den eigenen
Charakter dieser ornithologisch und landschaftsésthetisch interessanten Senke.

5.1.25 Weihnachtsbaumkultur

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO -Blatt
GrolRe: 1,09 ha

Beschreibung: Weihnachtsbaumkultur auf einer nérdlich exponierten Hangflache.

MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Grunlandnutzung oder "gelenkter" na-
turlicher Entwicklung (Verhinderung von Verbuschung)

Begrindung: Die Kultur steht auf einem flachgrindigen Standort und unterdriickt dort
ein floristisch interessantes Potenzial, das unmittelbar dstlich benachbart noch zur Gel-
tung kommt (durch die Abgrenzung eines "62er" Biotops erkennbar).
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5.1.26 Nadelholzbestand

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO -Blatt
GrolRe: 1,30 ha

Beschreibung: Aufforstungsflache dstlich der "Schaferhege"
MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Grinlandnutzung
Begrindung: Die Flache liegt mitten in den ornithologisch bedeutsamen Freiflachen

nordlich Oberschledorn und unterdriickt gleichzeitig das besondere floristische Poten-
zial eines rel. feuchten Senkenstandorts.

5.1.27 Nadelholzbestand

geografische Lage: nérdlich Oberschledorn
Lage im Blattschnitt: NO -Blatt
Grole: 0,55 ha

Beschreibung: Kleinere Aufforstungsflache nordlich des Schellenberges
MalRnahme: Entfernung zugunsten extensiver Griinlandnutzung

Begrindung: Die Flache liegt als Fremdkérper mitten in den ornithologisch bedeutsa-
men, im Wesentlichen als Griinland genutzten Freiflachen nérdlich Oberschledorn.

5.1.28 Fichtenstreifen
geografische Lage: nordlich Deifeld
Lage im Blattschnitt: NW —Blatt
GroRe: 0,17 ha

Beschreibung: Fichtenstreifen auf der Oberkante einer Bachrinne
MalRnahme: Entfernung zugunsten natirlicher Sukzession

Begrindung: Landschaftsgerechte Aufwertung der siedlungsnahen Freiflache bei Dei-
feld.
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5.2 MalRnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes

Erlduterung: Zentrale Ziele des vorliegenden Landschaftsplanes sind Sicherung und
Entwicklung der Leistungsféhigkeit des Naturhaushaltes mit seinen wertvollen Lebens-
raumen. Die Festsetzungen besonders geschitzter Teile von Natur und Landschaft
(nach Gliederungspunkt 2) und die bisher dargelegten Mal3hahmen nach 8§ 26 LG die-
nen primar der Sicherung und Entwicklung von Biotopfunktionen; sie sind dartber hin-
aus aber auch geeignet, zu einem ausgewogenen und harmonischen Landschaftsbild
beizutragen. Ein zusatzlicher landschaftsplanerischer Regelungsbedarf mit spezifi-
scher landschaftsasthetischer Zielsetzung ist nur in begrenztem Umfang gegeben.
Dartber hinausgehende Mallnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes innerhalb
des Plangebietes wie die Anpflanzung von Baumreihen, Baumgruppen und Feldgehdl-
zen mit bodenstandigen Geholzen bzw. Obstbaumen im Umfeld der Dorfer nach
§ 26 LG sind grundsatzlich positiv zu werten, werden hier aber wegen der untergeord-
neten Bedeutung im Gesamtkonzept des Landschaftsplanes nur an zwei Stellen im
Bereich Dreislar auf értlichen Wunsch konkret festgesetzt.

MaRnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes - Ubersicht -

Nr. Planungsgegenstand E?gtfsignitt b?gﬂ%‘;
59 gﬂciﬁgc?shbrﬂggs zur Aufwertung des Land- 6.180
5.2.01 Waldrandgestaltung SO-Blatt 1.600
5.2.02 Waldrandgestaltung SO-Blatt 1.450
5.2.03 Waldrandgestaltung SO-Blatt 1.480
5.2.04 Baumreihe an Kreisstral3e SO-Blatt 750

5.2.05 Baumreihe an Gemeindestralle SO-Blatt 900
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5.2.01 Waldrandgestaltung

geografische Lage: nordlich Berge
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 1.600 m

Beschreibung: Langgestreckte Waldrandzone des Pengeshagen mit Fichten-
Hochwaéldern weitgehend ohne (Laubholz-)Waldmantel.

MalRnahme: Entwicklung eines strukturreichen Waldmantels durch Starkdurchforstung
der Bestandesrénder zugunsten von Laubgehélzen und / oder Unterbau der Wald-
randzone mit bodenstandigen Laubgehdlzen. (Im Falle aktiver Gehdlz-Einbringung wird
auf die Erlauterungen unter Ziffer 5 verwiesen, wonach mdglichst autochthones Ge-
hélzmaterial verwendet werden soll).

Begrindung: Der bewaldete Pengeshagen bildet einen horizont-begrenzenden Ab-
schluss der offenen Kulturlandschaft nérdlich von Berge mit ,harten* Grenzen zwischen
Offenland und Wald.

5.2.02 Waldrandgestaltung

geografische Lage: sudlich Medebach
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 1.450 m

Beschreibung: Rechteckige Fichten-Erstaufforstungsflachen (schwaches bis mittleres
Baumbholz) in weiter, offener Feldflur (auf3erhalb der Vorzugsgebiete der Leitarten des
Vogelschutzgebietes ,Medebacher Bucht").

MalRnahme: Entwicklung eines strukturreichen Waldmantels; in den vorh. Waldbe-
standen durch Starkdurchforstung der Bestandesrander zugunsten von Laubgehdlzen;
im Bereich der noch vorhandenen, aber nach den Landschaftsplan-Festsetzungen auf-
forstbaren Freiflachen durch Anlage abgestufter Waldmantel mit Baumen 2. Ordnung
und heimischen Straucharten im Rahmen der Erstaufforstung.

Begrundung: Die rechtwinkligen Fichtenaufforstungsflachen mit ihren harten Kanten
wirken als Fremdkdrper innerhalb der sie umgebenden Feldflur. Eine gelungene
Waldmantelentwicklung fuhrt zu einer landschaftsasthetischen (und landschaftsékolo-
gischen) Einbindung der Dauerwaldflachen in das Offenland und stellt potenzielle Le-
bensraume fir Insekten-, Vogel- und Kleinsdugerarten des Waldes und der Feldflur
dar.

5.2.03 Waldrandgestaltung
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geografische Lage: stidéstlich Medebach
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca.1.480m

Beschreibung: Rechteckige Fichten-Erstaufforstungsflachen aus schwachem bis mitt-
lerem Baumholz (auRerhalb der Vorzugsgebiete der Leitarten des Vogelschutzgebietes
.Medebacher Bucht").

MalRnahme: Entwicklung eines strukturreichen Waldmantels durch Starkdurchforstung
der Bestandesrander zugunsten von Laubgehdlzen.

Begrindung: Die rechtwinkligen Fichtenaufforstungsflachen mit ihren harten Kanten
wirken als Fremdkdrper innerhalb der sie umgebenden Feldflur. Eine gelungene
Waldmantelentwicklung fuhrt zu einer landschaftsasthetischen (und landschaftsékolo-
gischen) Einbindung der Dauerwaldflachen in das Offenland.

5.2.04 Baumreihe an der Kreisstral3e 56

geografische Lage: nordwestlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 750 m

MalRnahme: Anlage einer hochstammigen Baumreihe entlang der K 56, vorzugsweise
aus Obstb&umen alter lokaler Sorten.

Begrundung: Aufwertung der nérdlichen Zufahrt in den landwirtschaftlich gepragten

Ort Dreislar und Anreicherung der Feldflur in dem Dreieck zwischen Linsenberg,
Nordhelle und den Raunsberg-Auslaufern.

5.2.05 Baumreihe an der GemeindestralRe Dreislar — Neukirchen

geografische Lage: sudostlich Dreislar
Lage im Blattschnitt: SO-Blatt
Lange: ca. 900 m

MalRnahme: Anlage einer hochstammigen Baumreihe entlang der Gemeindeverbin-
dungsstrafe Dreislar - Neukirchen, moglichst aus Obstbaumen alter lokaler Sorten.

Begrundung: Aufwertung der siddstlichen Zufahrt in den landwirtschaftlich gepragten
Ort Dreislar und Fortsetzung der auf hessischer Seite bereits vollzogenen Einbindung
der Straf3e in die Landschatft.
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6 Nachrichtliche Darstellungen

Erlauterung:

Um einen umfassenden Uberblick tber alle Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zu ermogli-
chen, hat der Landschaftsplan auch jene Schutzobjekte aufzuzeigen, die ihre Grundlage nicht in dieser
Kreistagssatzung haben, sondern in anderen landschaftsrechtlichen (bzw. im Falle der Bodendenkmale
artverwandten) Bestimmungen. Ihre lagemé&Rige Kennzeichnung wurde hier der Ubersichtlichkeit halber in
der Entwicklungskarte vorgenommen (tlw. in der Festsetzungskarte zusatzlich). Es handelt sich um nach-
richtliche Darstellungen, die nicht rechtlicher Bestandteil des Landschaftsplanes sind und insofern auch
nicht in dessen Verfahren geéndert werden kdnnen.

Stand der Eintragungen fir alle nachfolgenden nachrichtlichen Darstellungen ist der Termin des Satzungs-
beschlusses zu diesem Landschaftsplan (Mitte 2003). Es ist daher nicht ausgeschlossen, dass im Laufe
seiner Geltungsdauer weitere Objekte einem entsprechenden Schutz unterliegen, die hier nicht ersichtlich
sind.

6.1 Schutz bestimmter Biotope gem. § 62 LG

Erlauterung:

Die nachstehend aufgefiihrten schutzwirdigen Lebensrdaume gemal 8 62 LG sind im Jahre 1999 im Auf-
trage der LANDESANSTALT FUR OKOLOGIE, BODENORDNUNG UND FORSTEN (LOBF) durch den
Bearbeiter des Landschaftsplanes (BUHNER, R.) erfasst worden. § 62 (3) LG legt u. a. fest, dass diese
Biotope im Einvernehmen mit der unteren Landschaftsbehorde in Karten eindeutig anzugrenzen ist. Der
Eigentimer ist vor der Abgrenzung durch die UNTERE LANDSCHAFTSBEHORDE (ULB) in geeigneter
Form zu unterrichten.

Diese Unterrichtung der Eigentimer erfolgte im Rahmen der Burgerbeteiligung — insbes. der 6ffentlichen
Auslegung — am Landschaftsplanentwurf. Die dort vorgebrachten Anregungen der Betroffenen wurden in
gemeinsamen Ortsbesichtigungen zwischen ULB und LOBF gepriift. Die nunmehr in den Karten nachricht-
lich dargestellten Flachen stellen somit das Ergebnis der einvernehmlichen Abgrenzung gem. § 62 (3) LG
dar. Sie sind — da keine zusétzlichen Flachen im Abstimmungsverfahren aufgenommen wurden — den
Eigentumern durch die Unterrichtung im Rahmen der Landschaftsplan-Offenlegung bekannt.

Gem. Abs. B 5 der "Medebacher Vereinbarung" ist der Schutz dieser Biotope durch die Beibehaltung der
derzeitigen land- und forstwirtschaftlichen Bodennutzung gewéhrleistet (Grundschutz); MaRnahmen zur
Weiterentwicklung werden daher im Rahmen des Vertragsnaturschutzes geregelt.

Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

Landschaftsplan

GB-001 GB-4717-001 FlieBgewéasser/  Quellbereiche/  Schlucht-,
Block- und Hangschuttwélder/ Felsen

GB-002 GB-4717-002 FlieBgewéasser/ Magerwiesen und —weiden/
Nass- und Feuchtgriunland/ Quellbereiche

GB-003 GB-4717-003 Magerwiesen und -—weiden/ Nass- und

Feuchtgrinland/ Quellbereiche
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Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

Landschaftsplan

GB-004 GB-4717-004
GB-005 GB-4717-005
GB-006 GB-4717-006
GB-007 GB-4717-007
GB-008 GB-4717-008
GB-009 GB-4717-009
GB-010 GB-4717-010
GB-011 GB-4717-011
GB-012 GB-4717-012
GB-013 GB-4717-013
GB-014 GB-4717-014
GB-015 GB-4717-015
GB-016 GB-4717-016
GB-017 GB-4717-017
GB-018 GB-4717-018
GB-019 GB-4717-019
GB-020 GB-4717-020
GB-021 GB-4717-021
GB-022 GB-4717-022
GB-023 GB-4717-023
GB-024 GB-4717-024
GB-025 GB-4717-025
GB-026 GB-4717-026
GB-027 GB-4717-027
GB-028 GB-4717-028
GB-029 GB-4717-029
GB-030 GB-4717-030

FlieRgewasser/ Nass- und Feuchtgrinland/
Quellbereiche

FlieRgewasser/ Nass- und Feuchtgrinland/
Quellbereiche

Magerwiesen und -weiden

FlieRgewasser/ Schlucht-, Block- und Hang-
schuttwalder/ Auwalder

Nass- und Feuchtgriinland

Magerwiesen und -weiden

FlieBgewasser

Magerwiesen und -weiden

Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden
Magerwiesen und -weiden

FlieBgewasser/ Nass- und Feuchtgrinland/
Quellbereiche

Quellbereiche/ FlieRgewasser
FlieRgewasser
Magerwiesen und -weiden

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
-weiden

Magerwiesen und -weiden
Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden

Magerwiesen und —weiden/ Nass- und
Feuchtgrinland

Magerwiesen und —weiden/ Nass- und
Feuchtgrinland/ Quellbereiche

Magerwiesen und -weiden
Magerwiesen und -weiden
Magerwiesen und -weiden
FlieBgewasser

Nass- und Feuchtgrunland/ Simpfe und Ro6h-
richte/ Quellbereiche

Nass- und Feuchtgriunland/ Quellbereiche
Magerwiesen und -weiden
Magerwiesen und -weiden
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Kennung
Landschaftsplan

im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

GB-031
GB-032

GB-033

GB-034
GB-035

GB-036

GB-037
GB-038
GB-039

GB-040
GB-041
GB-042

GB-043

GB-044
GB-045

GB-046

GB-047
GB-048

GB-049
GB-050
GB-051
GB-052
GB-053
GB-054
GB-055

GB-4717-031
GB-4717-032

GB-4717-033

GB-4717-034
GB-4717-035

GB-4717-036

GB-4717-037
GB-4717-038
GB-4717-039

GB-4717-040
GB-4717-041
GB-4717-100

GB-4717-101

GB-4717-102
GB-4717-103

GB-4717-104

GB-4717-105
GB-4717-106

GB-4717-107
GB-4717-108
GB-4717-109
GB-4717-110
GB-4717-111
GB-4717-112
GB-4717-113

Nass- und Feuchtgriinland

Magerwiesen und -weiden/ Nass- und
Feuchtgriinland/ Quellbereiche
Magerwiesen und -weiden/ Nass- und

Feuchtgrinland
FlieRgewasser/ Nass- und Feuchtgrinland

Nass- und Feuchtgrunland/ Quellbereiche/
Sumpfe und Roéhrichte/ Magerwiesen und —
weiden

Quellbereiche/ Nass- und Feuchtgrinland/
Magerwiesen und —weiden

Quellbereiche
Quellbereiche

Nass- und Feuchtgrinland/ Bruch- und
Sumpfwalder/ Magerwiesen und —weiden

Quellbereiche
Magerwiesen und —weiden

FlieBgewasser/  Quellbereiche/  Auwalder/
Nass- und Feuchtgriinland
FlieBgewasser/  Quellbereiche/  Auwalder/

Nass- und Feuchtgriinland

FlieRgewasser/ Quellbereiche/ Auwalder

FlieBgewéasser/  Quellbereiche/  Auwalder/
Nass- und Feuchtgrinland
FlieBgewéasser/  Quellbereiche/  Auwalder/

Nass- und Feuchtgriinland
Quellbereiche

Nass- und Feuchtgrinland/ Auwalder/ Fliel3-
gewasser/ Quellbereiche/ Stillgewasser

FlieBgewasser/ Quellbereiche/ Auwalder
Quellbereiche

Quellbereiche/ FlieRgewasser
Quellbereiche

Quellbereiche/ Auwalder

Nass- und Feuchtgriinland/ Stillgewasser

Quellbereiche/ FlieRgewasser
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Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope
Landschaftsplan

GB-056 GB-4717-114 Quellbereiche

GB-057 GB-4717-115 FlieRgewasser/ Quellbereiche/ Nass- und
Feuchtgrinland

GB-058 GB-4717-116 Felsen

GB-059 GB-4717-117 Felsen

GB-060 GB-4717-118 Quellbereiche

GB-061 GB-4718-001 Magerwiesen und —weiden/ FlieRgewasser

GB-062 GB-4718-002 Magerwiesen und —weiden

GB-063 GB-4718-003 Quellbereiche/ Magerwiesen und —weiden

GB-064 GB-4718-004 Magerwiesen und —weiden

GB-065 GB-4718-005 Quellbereiche

GB-066 GB-4718-006 Quellbereiche/ Sumpfe und Roéhrichte/ Nass-
und Feuchtgrinland/ Magerwiesen und -
weiden

GB-067 GB-4718-007 Magerwiesen und —weiden/ Fliel3gewasser/
Nass- und Feuchtgrinland

GB-068 GB-4718-008 FlieRgewasser

GB-069 GB-4718-009 Magerwiesen und —weiden

GB-070 GB-4718-010 Magerwiesen und —weiden

GB-071 GB-4718-011 Nass- und Feuchtgriinland/ Quellbereiche/
Magerwiesen und —weiden

GB-072 GB-4718-012 Nass- und Feuchtgriinland

GB-073 GB-4718-013 Nass- und Feuchtgrunland/ Stillgewasser

GB-074 GB-4718-014 Nass- und Feuchtgriinland

GB-075 GB-4718-015 Magerwiesen und —weiden

GB-076 GB-4718-016 Nass- und Feuchtgriinland

GB-077 GB-4718-017 Magerwiesen und —weiden

GB-078 GB-4718-018 Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

GB-079 GB-4718-019 Nass- und Feuchtgriinland

GB-080 GB-4718-020 Magerwiesen und —weiden

GB-081 GB-4718-021 Magerwiesen und —weiden

GB-082 GB-4718-022 Magerwiesen und —weiden

GB-083 GB-4718-023 Nass- und Feuchtgriinland
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Kennung
Landschaftsplan

im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

GB-084

GB-085
GB-086
GB-087
GB-088

GB-089
GB-090
GB-091

GB-092
GB-093
GB-094
GB-095
GB-096
GB-097
GB-099
GB-100

GB-101

GB-102
GB-103
GB-104
GB-105
GB-106
GB-107
GB-108
GB-109

GB-110

GB-111

GB-4718-024

GB-4718-025
GB-4718-026
GB-4718-027
GB-4718-028

GB-4718-029
GB-4718-030
GB-4718-031

GB-4718-032
GB-4718-033
GB-4718-034
GB-4718-035
GB-4718-036
GB-4718-037
GB-4718-039
GB-4718-040

GB-4718-041

GB-4718-042
GB-4718-043
GB-4718-044
GB-4718-045
GB-4718-046
GB-4718-047
GB-4718-048
GB-4718-049

GB-4817-001

GB-4817-007

Magerwiesen und —weiden/ Nass- und

Feuchtgrunland

Magerwiesen und —weiden
FlieBgewasser/ Magerwiesen und —weiden
FlieRgewasser

Magerwiesen und -weiden/ Nass- und
Feuchtgrinland

FlieBgewasser

Magerwiesen und —weiden

Magerwiesen und -weiden/ Nass- und

Feuchtgrinland

Nass- und Feuchtgriinland
FlieRgewasser

Magerwiesen und —weiden
FlieRgewasser

Nass- und Feuchtgrinland

Nass- und Feuchtgrunland/ Stillgewasser
Nass- und Feuchtgriinland

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Nass- und Feuchtgriinland
Nass- und Feuchtgriinland/ FlieRgewasser
Nass- und Feuchtgriinland
Magerwiesen und —weiden
Nass- und Feuchtgriinland
Quellbereiche/ Nass- und Feuchtgrinland
Magerwiesen und —weiden

Nass- und Feuchtgrinland/ FlieRgewasser/
Magerwiesen und —weiden

Quellbereiche/ FlieRgewdasser/ Schluchtwald/
Felsen

Quellbereiche
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Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope
Landschaftsplan

GB-112 GB-4817-008 Nass- und Feuchtgriinland

GB-113 GB-4817-009 Magerwiesen und -weiden/ Nass- und
Feuchtgriinland/ Quellbereiche

GB-114 GB-4817-011 Nass- und Feuchtgriinland/ Stillgewasser

GB-115 GB-4817-016 Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

GB-116 GB-4817-017 Quellbereiche

GB-117 GB-4817-021 Magerwiesen und —weiden

GB-118 GB-4817-022 Magerwiesen und —weiden

GB-119 GB-4817-023 Stillgewasser/ Magerwiesen und —weiden

GB-120 GB-4817-024 Nass- und Feuchtgriinland

GB-121 GB-4817-025 Magerwiesen und —weiden/ Quellbereiche

GB-122 GB-4817-037 FlieRgewasser

GB-123 GB-4817-100 FlieBgewasser/ Quellbereiche

GB-124 GB-4817-101 Quellbereiche

GB-125 GB-4817-102 FlieRgewasser/ Quellbereiche/ Nass- und
Feuchtgrinland/ Auwéalder/ Stillgewasser

GB-126 GB-4817-103 Quellbereiche

GB-127 GB-4817-104 FlieRgewasser/ Quellbereiche

GB-128 GB-4817-105 Quellbereiche

GB-129 GB-4817-106 Quellbereiche

GB-130 GB-4817-107 Quellbereiche

GB-131 GB-4817-108 Quellbereiche

GB-132 GB-4817-109 Quellbereiche

GB-133 GB-4817-110 FlieRgewasser/ Quellbereiche/ Nass- und
Feuchtgrinland

GB-134 GB-4817-111 Quellbereiche

GB-135 GB-4817-112 Quellbereiche/ FlieRgewasser

GB-136 GB-4817-113 Quellbereiche

GB-137 GB-4817-114 FlieRgewasser/ Quellbereiche

GB-138 GB-4817-115 FlieRgewasser/ Quellbereiche

GB-139 GB-4817-116 FlieRgewasser/ Quellbereiche

GB-140 GB-4817-117 Quellbereiche
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Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

Landschaftsplan

GB-141 GB-4817-118
GB-142 GB-4817-119
GB-143 GB-4817-120
GB-145 GB-4817-217
GB-147 GB-4818-001
GB-148 GB-4818-002
GB-149 GB-4818-003
GB-150 GB-4818-004
GB-151 GB-4818-005
GB-152 GB-4818-006
GB-153 GB-4818-007
GB-154 GB-4818-009
GB-155 GB-4818-010
GB-156 GB-4818-011
GB-157 GB-4818-012
GB-158 GB-4818-013
GB-159 GB-4818-014
GB-160 GB-4818-015
GB-161 GB-4818-016
GB-162 GB-4818-017
GB-163 GB-4818-018
GB-164 GB-4818-019
GB-165 GB-4818-020
GB-166 GB-4818-021
GB-167 GB-4818-022

Quellbereiche/ FlieBgewasser/ Nass- und
Feuchtgrinland

Quellbereiche/ FlieBgewasser/ Nass- und
Feuchtgrinland

Quellbereiche

Nass- und Feuchtgrinland/ FlieRgewasser/
Magerwiesen und —weiden

Nass- und Feuchtgriinland

Nass- und Feuchtgrinland/ Magerwiesen und
—weiden

Nass- und Feuchtgriinland

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Quellbereiche/ FlieRgewasser
FlieRgewasser

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Nass- und Feuchtgriinland
Stillgewasser

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Magerwiesen und -weiden/ Nass- und
Feuchtgrinland

Nass- und Feuchtgriinland

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

Nass- und Feuchtgriinland
Magerwiesen und —weiden

Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden/ Rohrichte

Nass- und Feuchtgriinland
Magerwiesen und —weiden
Magerwiesen und —weiden
Zwergstrauch-, Ginster- und Wacholderheiden
Magerwiesen und —weiden
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Kennung im LOBF-Kennung Wertbestimmende Biotope

Landschaftsplan

GB-168 GB-4818-023 Nass- und Feuchtgriinland/ Magerwiesen und
—weiden

GB-169 GB-4818-024 Magerwiesen und —weiden

GB-170 GB-4818-025 Magerwiesen und —weiden

GB-171 GB-4818-026 Nass- und Feuchtgriinland

GB-172 GB-4818-027 Magerwiesen und —weiden

GB-173 GB-4818-028 Nass- und Feuchtgriinland

GB-174 GB-4818-029 Nass- und Feuchtgriinland

GB-175 GB-4818-030 Magerwiesen und —weiden

GB-176 GB-4818-031 Magerwiesen und —weiden

GB-177 GB-4818-032 Magerwiesen und —weiden

GB-178 GB-4818-033 Magerwiesen und —weiden

GB-179 GB-4818-034 Magerwiesen und —weiden/ Nass- und
Feuchtgrinland

GB-180 GB-4818-035 Magerwiesen und —weiden

GB-181 GB-4818-036 Magerwiesen und —weiden

GB-183 GB-4818-038 Magerwiesen und —weiden

GB-184 GB-4818-040 Nass- und Feuchtgriinland

GB-185 GB-4818-041 Magerwiesen und —weiden

GB-186 GB-4818-042 Magerwiesen und —weiden

GB-187 GB-4818-043 Felsen
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6.2 Gesetzlich geschitzte Landschaftsbestandteile gem. § 47 LG

Erlauterung:

Es handelt sich um Anpflanzungen auRerhalb des Waldes und im baulichen AuBBenbereich, fiir deren An-
lage offentliche Mittel aufgewendet worden sind (ausgenommen ist das Begleitgriin von Verkehrsanlagen).
Sie dirfen nicht beschéadigt oder beseitigt werden.

Damit werden im Wesentlichen solche Anpflanzungen erfasst, die im Rahmen von Flurbereinigungsverfah-
ren angelegt wurden und jene, deren Anlage das Westfalische Amt fiir Landes- und Baupflege des Land-
schaftsverbandes Westfalen-Lippe unterstiitzt hat (i.d.R. durch Bereitstellung des Pflanzmaterials). Hierzu
gehdren aber auch die Anpflanzungen, die - soweit auRerhalb des Waldes - durch Umsetzung der Ent-
wicklungs-, Pflege- und ErschlieBungsmal3nahmen unter Ziffer 5 angelegt worden sind.

Das Westfalische Amt fur Landes- und Baupflege — s. Zt. AuBenstelle Arnsberg - hat verstreut im gesam-
ten Plangebiet Feldgehdlzpflanzungen, Hainbuchen-Schnitthecken und Obstwiesen geférdert. Diese Aktivi-
taten reichen tlw. weit in die Vergangenheit zuriick und waren bis zur Drucklegung dieses Landschaftspla-
nes nicht darstellungsfahig aufbereitet.

Da im Plangebiet auch bisher keine Anpflanzungen im Rahmen von Flurbereinigungsverfahren angelegt
wurden, konnten keine "47er LB" in die nachrichtlichen Darstellungen Gilbernommen werden.

6.3 Naturwaldzellen gem. § 49 des Landesforstgesetzes
Erlauterung:

In Naturwaldzellen wird der Waldbestand zur wissenschaftlichen Beobachtung sich selbst tiberlassen; die
Ausweisung erfolgt durch die Hohere Forstbehdrde. Im Plangebiet existiert lediglich die Naturwaldzelle
"Brandhagen" im NSG 2.1.14, die in die nachr. Darstellungen aufgenommen wurde.

6.4 Bodendenkméler gem. § 11 des Denkmalschutzgesetzes NW
Erlauterung:

Diese Objekte werden nach den Kriterien des Denkmalschutzgesetzes NW im Rahmen einer stadtischen
Satzung ausgewiesen. lhre Sicherung ist u. a. auch bei der Landschaftsplanung zu gewahrleisten. In der
Entwicklungskarte sind die Bodendenkmaler nachrichtlich dargestellt. Im Einzelnen handelt es sich um
folgende Objekte:

Schlossberg Kiistelberg (4717/2)
- Hohlweg HeidenstraBe (4717/7, 4717112, 4717/13)
- Grabhugel (4718/18)
- Kloster Glindfeld (4718/9)
- Wastung Alzlar (4718/4)
- Kloster Kistelberg (4717/9) — Innenbereich Kustelberg
- Sudwall (4718/6) — Innenbereich Medebach
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6.5 Gebiete des “koharenten 6kologischen Netzes Natura 2000" gem. des
europdischen Naturschutzrechts (sog. FFH- und Vogelschutzgebiete)

Erlauterung:

Im Plangebiet liegen einige Gebiete, die der Européischen Union als besondere Schutzgebiete nach der
FFH-Richtlinie bzw. nach der Vogelschutzrichtlinie gemeldet wurden. Die FFH-Gebiete wurden als nach-
richtliche Darstellungen sowohl in die Entwicklungs- als auch in die Festsetzungskarte bernommen, da
sie Uber die naturschutzrechtliche Umsetzung im Landschaftsplan hinaus auch fir Genehmigungsverfah-
ren von Planen und Projekten mit fachspezifischer Rechtsgrundlage Bedeutung haben.

Aus diesem Grunde sind auch Kurzbeschreibungen der Gebiete angehéngt, aus denen die jeweiligen
Lebensrdume bzw. Arten von gemeinschaftlichem (EU-) Interesse hervorgehen und deren mogliche
SchutzmaRnahmen. In den Objektbeschreibungen der NSG finden sich ggf. Hinweise auf die EU-
Schutzgebiete, die durch diesen Landschaftsplan in nationales Recht umgesetzt werden. Eine Ubersicht
dartber gibt die folgende Tabelle:

Gebiets-Nummer | Name GroRe (ha) Ant(_ell im Plan-
gesamt gebiet

DE — 4717-401 Vogelschutzgebiet "Medebacher Bucht” 13.860 10.277

DE —4717-306 Oberes Orketal 269 106

DE — 4717-307 Wissinghauser Heide 25 25

DE —4717-308 Kahle Pon 97 97

DE — 4717-309 Itterquellen (NRW-Erweiterung des hessischen 13 13

Ittertales)
DE — 4817-304 ?g/ranl;jreservat Glindfeld — Orketal (mit Nebenta- 2994 2738
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Anhang

Das Vogelschutzgebiet "Medebacher Bucht"
und die FFH-Gebiete im Landschaftsplan Medebach

- Kurzbeschreibungen -

Unter Verwendung von Sach- und Grafikdaten des Landesamtes fur Natur,
Umwelt und Verbraucherschutz NRW (LANUV), Aktualisierungsdatum (Downlo-
ad): 14.08.2008;

lediglich redaktionell und im Layout geringfiigig bearbeitet durch: HSK — ULB —
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DE-4717-401

Gebietsname

Vogelschutzgebiet ""Medebacher Bucht"

Flache: 13871 ha

Kurzcharakterisierung:

Das Vogelschutzgebiet Medebacher Bucht umfasst zwei hinsichtlich ihrer Naturaus-
stattung markant sich unterscheidende Teilraume: den weitgehend offenen Kultur-
landschaftskomplex der Medebacher Bucht (geographisch Teil des Ostsauerlander
Gebirgsrandes) und den annahernd geschlossenen Forst Glindfeld (geographisch
bereits zum Winterberger Hochland und damit zum zentralen Rothaargebirge geho-
rend). Die hlgelige Gebirgssenke der Medebacher Bucht um Hallenberg und Mede-
bach (unter Einschluss der Dudinghauser Hochmulde) liegt im Regenschatten des
westlich angrenzenden Rothaargebirges. Diese mesoklimatische Lage und die politi-
sche und wirtschaftliche Stellung in der Peripherie sowohl von Hessen als auch von
Westfalen sind Ursache fur die gebietstypische traditionelle Landnutzung als Basis
fur die hohe Biotopvielfalt und -qualitdt des Landschaftsraumes. Die Kulturland-
schaft der Medebacher Bucht weist ein in TeilrAiumen noch kleinteiliges Nutzungs-
mosaik auf mit einem hohen Anteil von Saumstrukturen wie Hecken und Feldraine.
Artenreiche Griunlandgesellschaften unterschiedlicher Feuchte- und Nahrstoffstufen
sind weit verbreitet: Gold- und Glatthaferwiesen, Sumpfdotterblumenwiesen,
Rotschwingelweiden. Charakteristisch sind "Ginsterkdpfe"”, flache Hartlingsricken
mit heideahnlicher Vegetation. Das quellenreiche Waldgebirge von Forst Glindfeld
weist neben Fichtenforsten Buchenwélder montaner Auspragung (Hainsimsen-
Buchenwald, Zwiebelzahnwurz-Buchenwald, kleinflachig auch Barlapp-Buchenwald)
auf. Im schmalen Auen- und Quellsaum naturnaher Mittelgebirgsbache kommen
kleinflachig Bach-Erlen(-Eschen-)Walder, auf steilen Schatthangen Schlucht- und
Schatthangwalder zur Auspragung. Die Waldlandschaft von Forst Glindfeld und die
offene Medebacher Bucht werden durch zahlreiche Quellbache miteinander verbun-
den. Besonders die grésseren Grunlandtaler von Liese, Orke und Hallebach dringen
tief in das Waldgebirge vor.

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

Bekassine (Brut / Fortpflanzung)

Schwarzkehlchen (Brut / Fortpflanzung)
e Braunkehlchen (Brut / Fortpflanzung)

e Grauspecht (Brut / Fortpflanzung)

e Wespenbussard (Brut / Fortpflanzung)
e Rotmilan (Brut / Fortpflanzung)

e Schwarzspecht (Brut / Fortpflanzung)
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e Mittelspecht (Brut / Fortpflanzung)

e Schwarzstorch (Brut / Fortpflanzung)
e Wiesenpieper (Brut / Fortpflanzung)
e Eisvogel (Brut / Fortpflanzung)

e RaufuRkauz (Brut / Fortpflanzung)

e Raubwirger (Brut / Fortpflanzung)

e Neuntéter (Brut / Fortpflanzung)

e Heidelerche (Brut / Fortpflanzung)

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Die Uberregionale Bedeutung der Medebacher Bucht basiert auf einer grossen, viel-
faltigen Habitatausstattung mit entsprechender Vogelwelt. Als Leitarten fur eine
extensiv genutzte Kulturlandschaft sind der Neuntoter und der Raubwirger zu nen-
nen. Beide Arten erreichen im Gebiet die absolut héchsten Siedlungsdichten in
Nordrhein-Westfalen. Weiterhin hat das Braunkehichen in den Nuhnewiesen lan-
desweit einen Verbreitungsschwerpunkt. Die zum Rothaargebirge z&hlenden und
gut erhaltenen Buchenwalder innerhalb des Gebietes beherbergen bedeutsame
Brutbestdnde von Grauspecht, Raufusskauz, Rotmilan, Schwarzspecht und
Schwarzstorch. Die Fliessgewasser werden u.a. vom Eisvogel als Brut- und Nah-
rungshabitat und vom Schwarzstorch zur Nahrungssuche regelméssig aufgesucht.
Landesweit herausragend (Top 5) sind die Brutbestdnde von Grauspecht, Neunto-
ter, Raufusskauz, Rotmilan und Schwarzstorch (Anhang | -Arten) sowie von Braun-
kehlchen und Raubwirger (Arten nach Art. 4 (2) EG Vogelschutzrichtlinie).

Welche SchutzmalRnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Das Hauptziel der Schutzmassnahmen in der Medebacher Bucht ist die Erhaltung
einer extensiven Kulturlandschaft. Generell ist die vorhandene Lebensraumvielfalt
mit ihrer charakteristischen Avifauna zu sichern und weiter zu férdern. Dazu geho-
ren Massnahmen wie Flachenankauf, extensive Grunlandnutzung und Vertragsna-
turschutz. Im Kulturlandschaftspflegeprogramm sollen Optimierungsmassnahmen
wie naturschutzgrechte Nutzung der Feuchtwiesen und -weiden fortgesetzt werden.
Beeintrachtigungen, die mit Versiegelung, Zerschneidung oder Zerstérung von Ha-
bitatstrukturen verbunden sind, sollen unterbleiben. Die Wélder sind naturnah und
naturschutzorientiert zu bewirtschaften. Das naturnahe Fliessgewasserregime ist zu
erhalten und zu pflegen. Wichtig sind weiterhin Projekte der naturvertraglichen
Lenkung der Freizeitnutzung.
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Generelle Schutzziele fur SPA in Nordrhein-Westfalen

Vermeidung:

- keine weitere Zersiedlung und Zerschneidung

- (u. a. Keine Erschlielung durch neue Verkehrswege, keine Neuversiegelung bisher
unbefestigter Wege)

- kein Umbruch von Wiesen und Weiden

- keine weitere Installierung von Windkraftanlagen in SPA’s und in einer Pufferzone
von mindestens 500 m Breite

- (Korridore zwischen Teilgebieten sollten ebenfalls freigehalten werden)
- keine weiteren Trocken- und Nass-Abgrabungen

Entwicklung:

- Umwandlung von Acker- in Grinland, v. a. in Auenbereichen

- Lenkung der Freizeitnutzung

- (Regelung u.a. von Klettersport, Angelsport, Surfen, Segeln, Kanusport)
- Schaffung von Einrichtungen fiir das Naturerlebnis

- Anpassung der ordnungsgemaéalf3en Jagdausibung an die speziellen Schutzziele (z.B.
in SPA’s mit Vorkommen nordischer Wildgéanse)

- Gewabhrleistung stérungsfreier Brut-, Rast-, Nahrungs-, Mauser- und Schlafplatze (bei
Bedarf Gelegeschutz, d.h. Lenkung der Mahd, Installierung von Horstschutzzonen)

Schutzziele und MalRnahmen fur dieses Gebiet
a) fur Vogelarten der FlieRgewasser mit Unterwasservegetation wie den
Eisvogel:

- Erhaltung und Entwicklung einer mdglichst unbeeintrachtigten FlieBgewasserdy-
namik

- Mdglichst weitgehende Reduzierung der die Wasserqualitat beeintrachtigenden
direkten und diffusen Einleitungen

- Schaffung von Pufferzonen
- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue,
Ruckbau von Uferbefestigungen

b) fur Vogelarten der Trockenen Heidegebiete und Wacholderheiden auf
Zwergstrauchheiden oder Kalktrockenrasen wie Neuntdter und Raubwur-
ger:

- Extensive Beweidung

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehélze und Gehdélzgruppen als Habitatstruk-
turen

- Sicherung und Schaffung ausreichend grof3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen
c) fur Vogelarten der Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen wie Wie-
senpieper, Braunkehlchen und Neuntoter:

- Zweischurige Mahd bei geringer Dungung (nach Kulturlandschaftsprogramm)
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- Vermeidung von Eutrophierung
d) fur Vogelarten des Hainsimsen-Buchenwaldes wie Rotmilan, Wespen-
bussard, RaufulRkauz, Schwarzspecht und Grauspecht:

- Naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die naturliche Waldgesell-
schaft einschlieBlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestande

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von Grofhdhlen- und Uraltbdumen

- Férderung der nattrlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf Suk-
zessionsflachen

e) fur das Braunkehlchen:

- Beibehaltung bzw. Wiedereinfihrung extensiver Landnutzungsformen

- Anlage von Wiesenrandstreifen und Sdumen

- Schaffung von Jagd- und Singwarten in Form vertikaler Strukturen wie ,,Uber-
stander”, Zaunpfahle, einzeln stehender Blsche oder Baume

- Schaffung und Erhaltung von Bracheinseln und —streifen, die nur in mehrjahrigen
Abstanden geméaht werden

- Schaffung von Pufferzonen
- Mahd nicht vor dem 15. Juli
- Verzicht auf Dungung, Pestizideinsatz und Walzen

) fur den Schwarzstorch:
- Installierung von Horstschutzzonen (mindestens 300 Meter Radius um den Horst)

- Optimierung der Nahrungshabitate, vor allem Waldbache und FlieRgewasser (z.B.
durch Entfichtung)

- Gewahrleistung der Stoérungsfreiheit (Brutbereich, Aktionsraume)
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DE-4717-306

Gebietsname

Oberes Orketal
Flache: 268 ha

Kurzcharakterisierung:

Die Orke, ein Nebengewasser der Eder im 6stlichen Rothaargebirge, entspringt un-
terhalb von Kustelberg in der Randzone des ausgedehnten Glindfelder Forstes. Zwi-
schen Kustelberg und Elkeringhausen durchfliessen der durchgangig naturnah aus-
gebildete Mittelgebirgsbach und seine zahlreichen seitlichen Quellbache ein uber-
wiegend steilwandiges, bewaldetes, nach Sidwesten geotffnetes Kerbsohlental. Die
héchsten Waldhé&nge und Waldriicken steigen bis auf 760 m Ub. NN auf. Sie werden
ortlich durchsetzt von kleineren naturlichen Felsaufragungen. Lediglich der untere
Talraum oberhalb Elkeringhausen mit der schmalen Talsohle und den vorwiegend
stidexponierten Talhdngen wird landwirtschaftlich genutzt. Die Walder im oberen
Orketal weisen einen fur den Naturraum uUberdurchschnittlich hohen Laubwaldanteil
auf. Vorherrschend sind bodensaure Buchenwalder montaner Auspragung. Neben
Buchen-Bestanden mit mittlerem Baumholz kommen auch Altholzbestande zur
Auspragung, die ortlich sogar Ubergange zur nattirlichen Buchenwald-Zerfallsphase
aufweisen. Die Offenlandhdnge oberhalb Elkeringhausen werden Uberwiegend be-
weidet. Der vorherrschende Vegetationskomplex aus artenreichen Rotschwingel-
weiden und Rotschwingel-Straussgrasweiden weist 6rtlich Ubergange zu Goldhafer-
wiesen auf. Sickerquellige Hangzonen und grundwassergepragte Talzonen werden
von Sumpfdotterblumenwiesen besiedelt. Diese Offenlandzone mit ihren differen-
zierten Grunlandtypen bildet gemeinsam mit Gehdlzstreifen und Kleingehdlzen ei-
nen ortlich vielfaltigen Kulturlandschaftskomplex.

Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie:
e Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)
e Erlen-Eschen- und Weichholz-Auenwaélder (91EO, Prioritdrer Lebensraum)
e Flusse mit Unterwasser-Vegetation (3260)
e Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)
e Berg-Mahwiesen (6520)

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

e Schwarzspecht
e Neuntoter

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Das hochgelegene obere Orketal besitzt einen Wald- und Offenland-Biotopkomplex
von landesweiter Bedeutung. Herausragend sind insbesondere die montanen bis
hochmontanen Buchenwéalder (Zahnwurzreiche Hainsimsen-Buchenwaélder, singular
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auf durchfeuchteter Hangzone auch Barlauch-Buchenwald) mit unterschiedlichen
Alters- und Entwicklungsstadien (mittleres Baumholz, starkes Baumholz bis Altholz,
partiell Buchenwald-Zerfallsphase). Charakteristisch fur diese montanen und hoch-
montanen Lagen ist die Vitalitat der Eberesche, die (insbesondere unter Altfichten)
ein festes Element der naturlichen Laubwald-Regenerationsphase darstellt und -
vereinzelt bis in die obere Baumschicht aufwachsend- eine eindrucksvolle Konkur-
renzkraft entfaltet. Die Buchenwaélder sind 6rtlich eng verzahnt mit naturnahen
Quell- und Bach-Lebensrdumen schattig-kuhler Auspragung. Vervollstandigt wird
der montane Wald-Gewasser-Lebensraumkomplex durch einzelne Felsgruppen, die
als geogene Relikte der Naturlandschaft bedeutende Sonderstandorte fir Moose,
Flechten und Farne darstellen. Dem Griunland kommt innerhalb des waldreichen
Naturraumes der Winterberger Hochflache eine regional herausgehobene Bedeu-
tung als Refugialraum flr artenreiche Bergwiesen und -weiden zu.

Das obere Orketal zwischen den touristisch bevorzugt aufgesuchten Ortschaften
Kustelberg und Elkeringhausen wird stark von Wanderern und Spaziergangern fre-
quentiert.

Welche SchutzmalRnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Zentrale Schutzziele sind:

- der Erhalt montaner Buchenwalder unter Einschluss natirlicher Entwicklungs-
und Altersphasen bis hin zu totholzreichen Waldzerfallsphasen,

- Sicherung eines weitgehend intakten Fliessgewasser-Biotopverbund-komplexes
von der Quellregion bis hin zum Mittelgebirgsbach,

- Erhalt artenreicher Grinlandtypen montaner Auspragung.

Das obere Orketal steht in direktem raumlichen und 6ko-funktionalen Kontext zu

den Offenland- und Wald-Lebensraumen des Waldreservates Glindfeld (mit Orketal

und dem NSG "Im Boden™).

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des
Gebietes ausschlaggebend sind

Schutzziele/MalRnahmen fur Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen
(6510) und fur den Neuntoter

Erhaltung und Entwicklung artenreicher Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen
mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- zweischurige Mahd bei geringer Dungung (nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Férderung und Vermehrung der mageren Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgen-
wiesen auf geeigneten Standorten

- Vermeidung von Eutrophierung

Schutzziele/MalRnahmen fur Hainsimsen-Buchenwalder (9110) und fur den
Schwarzspecht

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Hainsimsen-Buchenwalder mit ihrer typi-
schen Fauna und Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natiirliche Waldgesell-
schaft einschliel3lich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestande und Férderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldge-
sellschaft
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- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von GroZhdhlen- und UraltbAumen

- Foérderung der nattrlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf
Sukzessionsflachen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bo-
denstandigen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im
weiteren Umfeld von Quellbereichen oder Bachlaufen)

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die daruber hinaus fur das
Netz Natura 2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang 1V der
FFH-Richtlinie

Schutzziele/MalRhahmen fur Erlen-Eschenwélder und Weichholzauenwal-
der (91EO, Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung der Erlen-Eschenwalder mit ihrer typischen Fauna und
Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die naturliche Waldgesell-
schaft einschlieRlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestédnde und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldge-
sellschaft

- Vermehrung der Erlen-Eschenwalder auf geeigneten Standorten durch natirliche
Sukzession oder ggdf. Initialpflanzung von Gehdlzen der natirlichen Waldgesell-
schaft

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von H6hlen- und Uraltbaumen

- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflachen

- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/oder
Uberflutungsverhaltnisse

- Schaffung ausreichend grol3er Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von
Nahrstoffeintragen

Schutzziele/MalRnahmen fur FlieBgewasser mit Unterwasservegetation
(3260)

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen und der Dynamik des FlieR3-
gewassers mit seiner typischen Vegetation und Fauna entsprechend dem jeweiligen
Leitbild des FlieRgewassertyps durch

- Erhaltung und Wiederherstellung einer maglichst unbeeintrachtigten FlieRgewas-
serdynamik

- Erhaltung und Entwicklung der Durchgangigkeit des FlieBgewassers fur seine typi-
sche Fauna im gesamten Verlauf

- moglichst weitgehende Reduzierung der die Wasserqualitat beeintrachtigenden
direkten und diffusen Einleitungen, Schaffung von Pufferzonen

- Regelung von (Freizeit-)Nutzungen

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue,
Rickbau von Uferbefestigungen

Schutzziele/MalRnhahmen fur Berg-Mahwiesen (6520)

Erhaltung artenreicher mesophiler Bergméahwiesen in montaner bis hochmontaner
Lage mit ihrer typischen Flora und Fauna durch

- ein- bis zweischirige Mahd bei gleichzeitig stickstofffreier oder fehlender Diingung
(nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Entwicklung und Vermehrung der Bergmé&hwiesen auf geeigneten Standorten

- Vermeidung einer Eutrophierung

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Se|te '193'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

DE-4717-307

Gebietsname

Wissinghauser Heide

Flache: 24 ha

Kurzcharakterisierung:

Nordwestlich von Wissinghausen erhebt sich am Ostabfall des Rothaargebirges der
758 m 0. NN hohe, annahernd vollstandig bewaldete Jurgenskdpken. Auf seinem
Riucken ist eine grélRere, montane Zwergstrauchheide mit einzelnen Wacholder-
strduchern erhalten geblieben. Sie wird durchsetzt von angeflogenen Kiefern und
Fichten, die vereinzelt zu stattlichen Baumexemplaren hochgewachsen sind. Kleine-
re Heiderelikte liegen erganzend in den angrenzenden Buchen- und Fichtenwaldern.
Am Sudostrand befindet sich eine kleine, trockene, sidexponierte und aulierst ar-
tenreiche Magerweide. Die bodensauren Buchenwaélder des Gebietes mit den haufig
mehrstammigen Baumgestalten zeugen von der ehemals niederwaldartigen Nut-
zung der Bestande.

Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie:
e Trockene Heidegebiete (4030)
e Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

e RaufuRkauz

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Die Hocheide auf dem Jurgenskoépken bei Wissinghausen ist neben der Bergheide
auf dem Hilmesberg die letzte, noch vitale groRere und hervorragend erhaltene
Zwergstrauchheide der Medebacher Bucht (im Ubergangsraum zum Rothaargebir-
ge). Im Komplex mit den tbrigen Hochheiden des "Waldecker Uplandes™ in der
Randzone des Rothaargebirges (s. u.) sind diese historischen Kleinlandschaften von
nationaler Bedeutung.

Im Zuge von PflegemalBnahmen wurden im Laufe der letzten Jahre Entbuschungen
durchgefuhrt. Die Wissinghauser Heide ist in das landesweite Biotopmonitoring auf-
genommen worden.

Welche SchutzmalRnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Zentrales Entwicklungsziel ist der Erhalt und die Pflege der Heideflachen durch ex-
tensive Schafbeweidung, flankiert durch sonstige MaBnahmen der Vegetationskon-
trolle (Entkusselung). In das Beweidungskonzept ist die kleine, randliche Magerwei-
de einzubeziehen. Die angrenzenden Nadelwalder sollten sukzessive in Buchenwal-
der umgebaut werden. Die forstliche Nutzung der Buchenwalder sollte den Charak-
ter der historischen Waldbilder nicht gezielt beseitigen. Die Hochheide von Wissing-
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hausen ist Teil eines erhalten gebliebenen Mosaiks weiterer insuldrer Hochheiden im
Willinger Upland: Die Hochheiden auf dem Neuen Hagen bei Niedersfeld (NRW) und
auf dem Kahlen P6n nordlich Titmaringhausen (Hessen/NRW) sind jeweils rund 4
km entfernt. Kaum weiter entfernt liegt die groRe Hochheide auf dem Ettelsberg
(Hessen). Diese Relikte historischer Landnutzung sollten in ein nachhaltiges, lan-
desubergreifendes Pflegekonzept eingebunden werden.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des
Gebietes ausschlaggebend sind

Schutzziele/MalRnhahmen fur trockene Heidegebiete (4030)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter trockener Heiden mit ihrer charak-
teristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehélze und Gehdlzgruppen als Habitatstruk-
turen fur typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Heiden auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend groR3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die daruber hinaus fur das
Netz Natura 2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang 1V der
FFH-Richtlinie

Schutzziele/MalRnahmen fur Hainsimsen-Buchenwalder (9110) und far
RauhfulRkauz und Schwarzspecht

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Hainsimsen-Buchenwalder mit ihrer typi-
schen Fauna und Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natiirliche Waldgesell-
schaft einschliel3lich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestande und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldge-
sellschaft

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von GroRhdéhlen- und Uraltbdumen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bo-
denstédndigen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im
weiteren Umfeld von Quellbereichen oder Bachlaufen)

Bearb.: Planungsbiiro BUHNER / HSK — ULB — Se|te '195'



Landschaftsplan ,Medebach* HOCHSAUERLANDKREIS

DE-4717-308

Gebietsname

Kahle PAn
Flache: 97 ha

Kurzcharakterisierung:

Nordlich von Titmaringhausen erhebt sich der breite Bergriicken des Kahlen Pdn
fast auf 775 m . NN. Auf diesem ehemals "kahlen", verheideten Grenzberg zu
Hessen sind -heute umgeben von jungen Fichtenwaldern- kleinere Reste montaner
Zwergstrauchheiden erhalten geblieben. Die sanften Oberhanglagen tiber 700 m .
NN auf3erhalb des verfichteten Gipfelwaldes tragen artenreiche montane Bergwie-
sen (Mahwiesen vom Typ der Goldhaferwiesen). Nach Suden hin fallen die Talhdnge
steiler ins Tal der Wilden Aa ab. Diese Uberwiegend beweidete Hangzone wird von
kleinen, von Geholzen begleiteten Quellbdchen durchzogen. Einige hangparallele
Hecken strukturieren den Hang. Der Wald im Osten ist ein bodensaurer, friher nie-
derwaldartig genutzter Buchenwald. Das starker hangige, artenreiche Grunland
wird von Rotschwingelweiden, WeiRkleeweiden und Glatthaferwiesen trockener
Auspragung eingenommen. Kleinflachig kommt in Bachnédhe und auf sickerquelli-
gem Standort ergdnzend auch Nassgriinland zur Auspragung. Die heckenreiche
Hangzone wird von mehreren Brutpaaren des Neuntdters besiedelt.

Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie:
e Berg-Mahwiesen (6520)
e Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

e Neuntoter

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Der Kahle P6n und seine Sudhénge sind in mehrfacher Hinsicht auerst bemer-
kenswert: Seine Bergwiesen gehoéren zu den héchstgelegenen Gold- und Glattha-
ferwiesen des gesamten Sauerlandes. Die tiefer gelegenen, haufig mageren, sud-
exponierten Extensivweiden sind groRflachig und auf3erordentlich artenreich und in
hervorragendem Erhaltungszustand. Die heckenreichen Hangzonen sind ornitholo-
gisch wertvoll als Bruthabitate fur Heckenbewohner. Die Heideflachen stehen im
rdumlich-funktionellen Bezug zur unmittelbar auf hessischem Gebiet angrenzenden
Althude- und Heideflache.

Welche SchutzmalRnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Primares Schutzziel ist der Erhalt und die Pflege artenreicher montaner Wiesen und
Weiden. Nachgeordnete Schutzziele sind die Sicherung der Hecken als wichtige
Bruthabitate fur den Neuntdter und die Integration der Hochheide in ein nachhalti-
ges Schutz- und Entwicklungskonzept unter Zuriickdrangung und Umbau der an-
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grenzenden Nadelwaldflachen. Die Buchenwaélder im Ostteil sollten naturnah ge-
nutzt werden.
Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des
Gebietes ausschlaggebend sind

Schutzziele/MalRnahmen fur Berg-Mahwiesen (6520)

Erhaltung artenreicher mesophiler Bergmé&hwiesen in montaner bis hochmontaner
Lage mit ihrer typischen Flora und Fauna durch

- ein- bis zweischiurige Mahd bei gleichzeitig stickstofffreier oder fehlender Dingung
(nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Entwicklung und Vermehrung der Bergméahwiesen auf geeigneten Standorten

- Vermeidung einer Eutrophierung

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die daruber hinaus fur das
Netz Natura 2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang 1V der
FFH-Richtlinie

Schutzziele/MalRnahmen fiur trockene Heidegebiete (4030)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter trockener Heiden mit ihrer charak-
teristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehélze und Gehdélzgruppen als Habitatstruk-
turen fur typische Faunenelemente

- Wiederherstellung von Heiden auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend grof3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen

Schutzziele/MalRhahmen fur Hainsimsen-Buchenwald (9110)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Hainsimsen-Buchenwalder mit ihrer typi-
schen Fauna und Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die natiirliche Waldgesell-
schaft einschliel3lich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestande und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der natirlichen Waldge-
sellschaft

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von GroRhdéhlen- und Uraltbdumen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bo-
denstédndigen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im
weiteren Umfeld von Quellbereichen oder Bachlaufen)
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DE-4717-309

Gebietsname

Itter-Quellen (NRW-Erweiterung des hessi-
schen lIttertales)

Flache: 12 ha

Kurzcharakterisierung:

Nordlich von Kustelberg liegen inmitten einer Gberwiegend von Fichten bestockten
Zone des ausgedehnten Forst Stryck mehrere Sickerquellen und quellvernéasste
Sumpfzonen. Nordlich schliesst sich auf hessischem Gebiet direkt das Ittertal an,
ein vielflaltig strukturriertes Mittelgebirgstal mit Quellsimpfen, naturnahen Quellba-
chen und Sumpfwaldern in der nord6stlichen Randzone des zentralen Rothaargebir-
ges ("Winterberger Hochflache™).

Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie:
e Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

e Schwarzspecht

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Die Bedeutung der Itter-Quellen ist im Zusammenhang mit dem direkt angrenzen-
den hessischen Ittertal zu sehen (grenziubergreifendes Arrondierungsgebiet). Die
auf nordrhein-westfalischer Seite vorkommenden Biotoptypen enthalten Buchen-
waldinseln (9110) und zu den besonders geschitzten Biotopen nach §62 LG NW
zahlende Quellbereiche.

Welche SchutzmalRnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Die Quellraume bilden 6kologisch notwendige Arrondierungsflachen des auf hessi-
schem Gebiet liegenden Ittertals. Vorrangige MaBhahmen sind der Erhalt der Bu-
chenwaldinseln und der Umbau fichtendominanter Walder in naturnahe Laub- bzw.
Laubmischwalder sowie der Schutz der Quellbereiche.

Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die far die Meldung des Ge-
bietes ausschlaggebend sind: Arrondierungsflache (Hessen)

Weitere nicht-FFH-Lebensraumtyp- oder -artbezogene Schutzziele
Schutzziele/MalRnahmen fur Quellbache

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen der Quellb&che mit seiner
typischen Vegetation und Fauna durch

- Vermehrung des standorttypischen Laubwaldes durch den Umbau von mit nicht
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bodenstandigen Gehdlzen bestandenen Flachen im weiteren Umfeld von Quellberei-
chen und Quellbéachen
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DE-4817-304

Gebietsname

Waldreservat Glindfeld-Orketal (mit Nebenta-
lern)

Flache: 2996 ha

Kurzcharakterisierung:

Das Zentrum des Gebietes bildet der Staatsforst Glindfeld, ein groRRes, geschlosse-
nes Waldgebiet am Ostrand des Rothaargebirges. Dieses Waldgebirge erreicht mit
dem runden Schlossberg bei Kistelberg eine H6he von 790 m G. NN. In dem quel-
lenreichen Waldgebirge sind Buchenwalder montaner Auspragung (Hainsimsen-
Buchenwalder, Zwiebelzahnwurz-Buchenwalder) flachig vorherrschend. Auf sicker-
quelligen Standorten und im Auensaum der schmalen Taler stehen zumeist nur
kleinflachig Bach-Erlen-Eschenwaélder. Das Waldgebiet entwassert Uberwiegend zur
Orke, deren offener Talraum mit dem Vildischen Grund den Glindfelder Wald teilt.
Unterhalb von Elkeringhausen nimmt die obere Orke in einer weiten Talmulde den
Hellebach auf. In dessen versumpfter Talmulde liegen grofRere Nassbrachen, die
sanften Hangzonen tragen ausgedehnte Goldhaferwiesen, in denen wéhrend der
fruhsommerlichen Bluhzeit insbesondere Wald-Storchschnabel und Trollblume auf-
fallen. Suddstlich von Winterberg entwassern kurze Bache von der Winterberger
Hochflache in die Orke. In den engen, steilen, teilweise fast schluchtartig ausgebil-
deten Talkerben kommen kleinflachig Schatthang- und Schluchtwalder zur Auspra-
gung. Charakteristisch fur diesen Wald-Lebensraum ist die Mondviole, die verbreitet
entlang der Quellbdche und auf sickerquelligen Hangzonen auftritt. Oberhalb von
Medelon tritt die Orke aus dem Schatten des waldreichen Rothaargebirges heraus.
Der an seinem Rand verlaufende rechte Orke-Nebenbach weist in seinem geomor-
phologisch markanten Talschluss einen gré3eren Komplex hangiger Magerweiden
und Feuchtweiden auf. Seitlich versetzt zum Talschluss erhebt sich der Dasseberg,
der seinen Abschluss mit einer kleinen Bergkuppe findet. Diese tragt eine kleine,
zwergstrauchreiche Bergheide mit einzelnen Hudebuchen. Unterhalb von Medelon
durchstromt die mittlere Orke die zentrale Medebacher Bucht. Von Norden treffen
die breiten und langgestreckten TalrAume von Geldngebach, Medebach und Bruhne
auf das Haupttal. Diese Téler heben sich jeweils durch ein besonderes Lebensraum-
potential hervor: Das Geldngebachtal besitzt einen ausgedehnten Komplex frischer,
feuchter bis nasser Mahwiesen. Der benachbarte Geldngeberg mit seinen flachen
Hartlingsrucken weist einen kleinteiligen Kulturlandschaftskomplex aus Besengins-
terheiden, Gebischen und artenreichen trocken-mageren Wiesen und Weiden auf.
Diese Teillandschaft ist bevorzugtes Brutgebiet des Raubwirgers. Im Piezfeld-
Frauenbruch, einer weiten, feuchten bis nassen seitlichen Niederungszone des un-
teren Medebachtales, liegen ausgedehnte artenreiche Grunlandflachen vom Typ der
Gold- und Glatthaferwiesen. Charaktervogel dieser Wiesenlandschaft ist das Braun-
kehlchen. Feuchte bis nasse Grunland-Gesellschaften sind auch im Bruhnetal aus-
gebildet, einem langgestreckten, durchgangig noch griinlandwirtschaftlich genutz-
ten Talzug entlang einer die Grenze zu Hessen markierenden bewaldeten Berg-
schwelle. Kleinflachig fallen einzelne Flachen brach. Ein ausgedehnter Wiesenkom-
plex feuchter bis nasser, teilweise auch magerer Auspragung erstreckt sich im obe-
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ren Talraum nordéstlich von Medebach. Auch diese Wiesenlandschaft ist Bruthabitat
des Braunkehlchens. Auf der linken Randhdhe der Orke in Hohe der Tal-
EinmUndung der Bruhne liegt die Medebacher Heide, ein heute durch Baum- und
Gebuschgruppen parkartig strukturiertes Altweidegebiet mit einzelnen Wacholder-
strauchern.

Lebensraume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie:
e Trockene Heidegebiete (4030)
e Wacholderbestande auf Zwergstrauchheiden oder Kalktrockenrasen (5130)
e Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen (6510)
e Berg-Mahwiesen (6520)
¢ Kieselhaltige Schutthalden des Berglandes (8150)

e Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) (9110)

Schlucht- und Hangmischwalder (9180, Prioritarer Lebensraum)

Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtli-
nie:

e Raubwirger

e Groppe

e Schwarzkehlchen
e Braunkehlchen

e Rotmilan

e Neuntoter

e Schwarzspecht

e Schwarzstorch

e Wiesenpieper

e Eisvogel

e Raufuffkauz

Grauspecht

Was macht die Bedeutung des Gebietes fur Natura 2000 aus?:

Das Gesamtgebiet ist von landesweiter Bedeutung. Zu den herausragenden Eigen-
schaften des Gebietes gehort neben seiner Flachengrél3e insbesondere seine geo-
graphische Lage und landschafts6kologische Position: Es reprasentiert sowohl mon-
tane Wald- und Wiesen-Lebensraume des zentralen Rothaargebirges als auch cha-
rakteristische Geholz- und Offenland-Biotope der zentralen Medebacher Bucht. Die
Gebiets-Avifauna belegt die Uberregionale Bedeutung: Rotmilan, Rauhful3kauz,
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Grauspecht, Schwarzspecht und Schwarzstorch sind gefdhrdete Brutvégel des Wal-
des, Raubwiirger, Neuntdter und Braunkehlchen wiederum seltene Bewohner des
strukturreichen Offenlandes. Das Gebiet hebt sich weiterhin positiv hervor durch
das weitgehende Fehlen dauerhafter Belastungen wie Siedlungen und Verkehr. Die
Orke selbst ist ein Mittelgebirgsbach von au3erordentlicher 6kologischer Qualitét.
Sie wird durchgangig von einem breiten Auengehdlz begleitet. Entsprechend der
FlieBgewasserdynamik besitzt der drtlich markant maandrierende Bach Uferabbri-
che, Kolke, Gumpen u.a..

Auf dem Bergricken der Jungen Grimme im Glindfelder Forst liegt die
Naturwaldzelle Brandhagen mit einer farnreichen Ausbildung des Hainsimsen-
Buchenwaldes. Das obere Orketal mit dem Vildischen Grund stellt -ausgehend von
der touristisch gepragten Ortschaft Elkeringhausen- ein beliebtes Spazier- und
Wandergebiet dar. Der naturorientierte Erholungssuchende schatzt den
Uberwiegend am Waldrand verlaufenden Wanderweg mit Blick auf das reizvolle

gF(%‘éaISchutzmaBnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk
von Lebensraumen zu schaffen?:

Prioritare Schutzziele sind der Erhalt und die Entwicklung strukturreicher montaner
Buchenwalder (Hainsimsen-Buchenwalder, Zahnwurz-Buchenwaélder) und montaner
bis submontaner Mdhwiesen (Gold- und Glatthaferwiesen) Uberwiegend massig
feuchter Ausbildung. Innerhalb der Grinlandkulisse liegt ortlich ausgedehntes
Feucht- und Nassgrinland mit besonderem Schutzbedarf. Innerhalb des Glindfelder
Forstes kommt dartiber hinaus der Sicherung der prioritdren Wald-Lebensrdume
eine besondere Bedeutung zu: Dazu gehéren als azonale Waldtypen die Schlucht-
walder und die bachbegleitenden Erlen-Eschenwalder. Nachrangige Schutzinhalte
sind demgegenuber die Zwergstrauch- und Wacholderheiden von Dasseberg und
Medebacher Heide. Das verzweigte Tal- und FlieBgewéassersystem von Orke und
Nebenbachen bildet das Riuckgrat im regionalen Biotopverbund.

Schutzziele

a) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die fur die Meldung des
Gebietes ausschlaggebend sind

Schutzziele/MalRnahmen fur Schlucht- und Hangmischwalder (9180,
Prioritarer Lebensraum)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Schlucht- und Hangmischwalder mit ihrer
typischen Fauna und Flora durch

- Nutzungsaufgabe zumindest auf Teilflachen

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die naturliche Waldgesell-
schaft einschlieRlich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestédnde und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldge-
sellschaft

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von GroZhdhlen- und UraltbAumen

- Vermehrung des Schlucht- und Hangmischwaldes durch den Umbau von mit nicht
bodenstandigen Gehdlzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten

Schutzziele/MalRnahmen fur Erlen-Eschenwalder und Weichholzauenwal-
der (91EO, Prioritarer Lebensraum)
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Erhaltung und Entwicklung der Erlen-Eschenwalder und Weichholzauenwélder mit
ihrer typischen Fauna und Flora durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die naturliche Waldgesell-
schaft einschlielich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestédnde und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldge-
sellschaft

- Vermehrung der Erlen-Eschenwalder und Weichholzauenwalder auf geeigneten
Standorten durch natirliche Sukzession (Weichholzauenwald) oder ggfs. Initi-
alpflanzung von Gehélzen der naturlichen Waldgesellschaft (Erlen-Eschenwald)

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von Hohlen- und Uraltbdumen

- Nutzungsaufgabe wegen der Seltenheit zumindest auf Teilflachen

- Erhaltung/Entwicklung der lebensraumtypischen Grundwasser - und/oder Uberflu-
tungsverhaltnisse

- Schaffung ausreichend grol3er Pufferzonen zur Vermeidung bzw. Minimierung von
Nahrstoffeintragen

Schutzziele/MalRnahmen fur FlieRgewasser mit Unterwasservegetation
(3260) und fur den Eisvogel

Erhaltung und Entwicklung der naturnahen Strukturen und der Dynamik des FlieR3-
gewassers mit seiner typischen Vegetation und Fauna entsprechend dem jeweiligen
Leitbild des FlieRgewassertyps durch

- Erhaltung und Wiederherstellung einer maglichst unbeeintrachtigten FlieRgewas-
serdynamik

- Erhaltung und Entwicklung der Durchgangigkeit des FlieBgewassers fur seine typi-
sche Fauna im gesamten Verlauf

- moglichst weitgehende Reduzierung der die Wasserqualitat beeintrachtigenden
direkten und diffusen Einleitungen, Schaffung von Pufferzonen

- Regelung von (Freizeit-)Nutzungen

- Erhaltung und Entwicklung der typischen Strukturen und Vegetation in der Aue,
Riuckbau von Uferbefestigungen

Schutzziele/MalRnahmen fur Wacholderheiden auf Zwergstrauchheiden
oder Kalktrockenrasen (5130)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter Wacholderbestande auf Zwerg-
strauchheiden mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)
- Wiederherstellung von Wacholderheiden auf geeigneten Standorten

- Sicherung und Schaffung ausreichend grof3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen

- Regelung der Freizeitnutzung

Schutzziele/MalRnahmen fur Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen
(6510)

Erhaltung und Entwicklung artenreicher Glatthafer- und Wiesenknopf-Silgenwiesen
mit ihrer charakteristischen Vegetation und Fauna durch

- zweischirige Mahd bei geringer Dingung (nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Férderung und Vermehrung der mageren Glatthafer- und Wiesenknopf-
Silgenwiesen auf geeigneten Standorten

- Vermeidung von Eutrophierung

Schutzziele/MalRnhahmen fur Berg-Mahwiesen (6520) und fur den Neunto-
ter, Wiesenpieper, Raubwirger, Bekassine, Schwarzkehlchen, Braunkehl-
chen
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Erhaltung artenreicher mesophiler Bergmé&hwiesen in montaner bis hochmontaner
Lage mit ihrer typischen Flora und Fauna durch

- ein- bis zweischiurige Mahd bei gleichzeitig stickstofffreier oder fehlender Dingung
(nach Kulturlandschaftsprogramm)

- Entwicklung und Vermehrung der Bergméahwiesen auf geeigneten Standorten

- Vermeidung einer Eutrophierung

Schutzziele/MalRnahmen fiur Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen
(8150)

Erhaltung und Entwicklung naturnaher Silikatschutthalden mit ihrer typischen Vege-
tation und Fauna durch

- Verbot der Erholungsnutzung

- im unmittelbaren Umfeld der Schutthalden Erhaltung des bodenstandigen Laub-
waldes, ggfs. Umwandlung von Nadelholzbestanden in bodenstandigen Laubwald

Schutzziele/MalRnahmen fur Hainsimsen-Buchenwald (9110) und fur Rau-
fuBkauz, Schwarzspecht, Rotmilan, Schwarzstorch, Grauspecht

Erhaltung und Entwicklung grof3flachig-zusammenhangender, naturnaher Hainsim-
sen-Buchenwalder mit ihrer typischen Fauna und Flora in ihren verschiedenen
Entwicklungsstufen/Altersphasen und in ihrer standoértlichen typischen Variations-
breite, inklusive ihrer Vorwalder, Geblsch- und Staudenfluren sowie ihrer Waldrén-
der durch

- naturnahe Waldbewirtschaftung unter Ausrichtung auf die naturliche Waldgesell-
schaft einschlielich ihrer Nebenbaumarten sowie auf alters- und strukturdiverse
Bestédnde und Foérderung der Naturverjingung aus Arten der naturlichen Waldge-
sellschaft

- Erhaltung und Férderung eines dauerhaften und ausreichenden Anteils von Alt-
und Totholz, insbesondere von GroZhdhlen- und UraltbAumen

- Foérderung der nattrlichen Entwicklung von Vor- und Pionierwaldstadien auf
Sukzessionsflachen

- Vermehrung des Hainsimsen-Buchenwaldes durch den Umbau von mit nicht bo-
denstandigen Geholzen bestandenen Flachen auf geeigneten Standorten (v.a. im
weiteren Umfeld von Quellbereichen oder Bachlaufen)

- Nutzungsaufgabe auf Teilflachen

b) Schutzziele fur Lebensraumtypen und Arten, die daruber hinaus fur das
Netz Natura 2000 bedeutsam sind und/oder fur Arten nach Anhang 1V der
FFH-Richtlinie

Schutzziele/MalRnahmen fiur trockene Heidegebiete (4030)

Erhaltung und Entwicklung typisch ausgebildeter trockener Heiden mit ihrer charak-
teristischen Vegetation und Fauna durch

- extensive Beweidung, ggf. Vegetationskontrolle (z.B. Entfernung von Gehdlzen)

- Erhaltung einzelner bodenstandiger Gehoélze und Gehélzgruppen als Habitatstruk-
turen fur typische Faunenelemente

- Sicherung und Schaffung ausreichend groR3er, ndhrstoffarmer Pufferzonen
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	Erläuterung: Am Nordrand der Gemeindeverbindungsstraße nach Neukirchen stockt vom Ortsrand Dreislar in die freie Feldflur überleitend eine landschaftsprägende Feldhecke. Sie besteht überwiegend aus verschiedenen Baumarten (insbes. Eichen), enthält aber auch eine ansehnliche Strauchschicht. In der Muldenlage zwischen Ziegenberg und den Südhängen des "Rüggen" stellt sie einen erhaltungswürdigen, wegebegleitenden Übergang zwischen dem Siedlungsrand und den landwirtschaftlichen Gewannen östlich von Dreislar dar. 2.4.2 Geschützte Landschaftsbestandteile          — Kleingewässer, Feuchtbiotope — 
	2.4.2.01 LB „Artenschutzgewässer Herbecke“ 
	NW-Blatt
	 2.4.2.02 LB „Quelle — Quellrinnsal“
	NO-Blatt

	2.4.2.03 LB „Eckeringhäuser Siepen“
	SW-Blatt

	 2.4.2.04 LB „Feuchtmulde und Feuchtgrünland“ 
	SW-Blatt

	2.4.2.05 LB „Kleingewässer Wachtkopf“ 
	SO-Blatt

	 2.4.2.06 LB „Talmulde mit Feuchtbrache“ 
	SO-Blatt

	2.4.2.07 LB „Widdehagen-Siepen“
	(Ausführliche Beschreibung innerhalb des Ökologischen Fachbeitrages zum Landschaftsplan Nr. 89 [Teilfläche]). 
	 
	 2.4.2.08 LB „Quellmulde mit Quellsumpf“
	NW-Blatt

	 2.4.2.09 LB „Hille-Quellen“ 
	NW-Blatt

	zusätzliche Unberührtheitsklausel: 
	- Abweichend von den Verboten a), f) und g) ist eine kleinflächige forstliche Nutzung des in der nördlichen Teilfläche vorhandenen Buchenbestandes erlaubt, wenn sie unter Schonung des eigentlichen Quellbereichs erfolgt und im Rahmen der Wiederaufforstung lediglich heimisches, bodenständiges Laubholz eingebracht wird. 
	Die Flächengröße und Bestockung dieses LB erlaubt eine ordnungsgemäße forstliche Nutzung ; diese muss jedoch so definiert werden, dass sie dem Schutzzweck nicht zuwider läuft. 
	 
	 2.4.3.01 LB „Härtlingsrücken 'Auf der Wede'“
	NO-Blatt

	 
	2.4.3.02 LB „Flachrücken Kramel“
	NO-Blatt

	 2.4.3.03 LB „Flachrücken Ebenau“ 
	NO-Blatt

	2.4.3.04 LB „Härtlingsrücken mit Feldgehölz“ 
	NO-Blatt

	 2.4.3.05 LB „Kleiner Härtlingsrücken“ 
	NO-Blatt

	2.4.3.06 LB „Steinbruch“ am Hagemecke-Talrand 
	NO-Blatt

	 2.4.3.07 LB „Hügelrücken und Feldgehölz 'Hundecke'“ 
	SW-Blatt

	 
	2.4.3.08 LB „Steinbruch 'Burg'“  
	NW-Blatt

	2.4.3.09 LB „Steilhang 'Spitzhardt'“  
	NW-Blatt

	 
	 
	2.4.3.10 LB „Hügelkuppe Deifeld“  
	NW-Blatt

	2.4.3.11 LB „Härtlingsrücken Notholz“ 
	NO-Blatt

	 
	 
	2.4.3.12 LB „Härtlingsrücken Burghagen“ 
	NO-Blatt

	 2.4.3.13 LB „Bedden“ 


	  3. Zweckbestimmung für Brachflächen (§ 24 LG) 
	4. Forstliche Festsetzungen (§ 25 LG) 
	Wirkung der Festsetzungen: 

	 5. Entwicklungs-, Pflege- und Erschließungsmaßnahmen  (§ 26 LG) 
	Zweck der Maßnahmen: 
	Wirkung der Festsetzungen: 

	 5.1 Maßnahmen zur Wiederherstellung naturnaher Lebensräume oder beeinträchtigter Biotopfunktionen 
	 5.1.01  Fichtenbestand 
	NW-Blatt
	5.1.02 Verfichtete Hille-Quellbäche 
	NW-Blatt

	 5.1.03 Fichtenbestände 
	NW-Blatt

	5.1.04 Fichtenstreifen auf Talrand
	NO-Blatt

	5.1.05 Fichtenanpflanzung  
	N0-Blatt

	5.1.06 Fichtenanpflanzung an einem Teich 
	NO-Blatt

	 
	 
	5.1.07 Fichten-Feldgehölz 
	NO-Blatt

	 5.1.08 Fichten-Aufforstungsflächen 
	NO-Blatt
	NO-Blatt

	 5.1.10 Weihnachtsbaumparzelle 
	NO-Blatt

	5.1.11 Fichtenaufforstung 
	NO-Blatt

	5.1.12 Verfichteter Bachlauf 
	NO-Blatt

	5.1.13 Fichtenstreifen 
	NO-Blatt

	5.1.14 Fichtenparzelle 
	NO-Blatt

	5.1.15 Fichtenstreifen 
	NO-Blatt

	 5.1.16 Fichtenaufforstungen 
	SW- (SO-)Blatt

	5.1.17 Fichtenaufforstung 
	SO-Blatt

	 5.1.18 Blaufichtenkultur 
	SW-Blatt

	5.1.19 Fichtenparzelle 
	NO-Blatt

	 5.1.20 Blaufichtenkultur 
	SO-Blatt

	5.1.21 Fichten-Feldgehölz 
	SO-Blatt

	5.1.22 Fichtenbestand 
	NO –Blatt
	NO –Blatt

	5.1.24 Fichtenbestand 
	NO –Blatt

	5.1.25 Weihnachtsbaumkultur 
	NO –Blatt

	 5.1.26 Nadelholzbestand 
	NO –Blatt

	5.1.27 Nadelholzbestand 
	NO –Blatt
	NW –Blatt



	 5.2 Maßnahmen zur Aufwertung des Landschaftsbildes 
	 
	 5.2.01 Waldrandgestaltung 
	SO-Blatt

	Maßnahme: Entwicklung eines strukturreichen Waldmantels durch Starkdurchforstung der Bestandesränder zugunsten von Laubgehölzen und / oder Unterbau der Waldrandzone mit bodenständigen Laubgehölzen. (Im Falle aktiver Gehölz-Einbringung wird auf die Erläuterungen unter Ziffer 5 verwiesen, wonach möglichst autochthones Gehölzmaterial verwendet werden soll). 
	Begründung: Der bewaldete Pengeshagen bildet einen horizont-begrenzenden Abschluss der offenen Kulturlandschaft nördlich von Berge mit „harten“ Grenzen zwischen Offenland und Wald. 
	5.2.02 Waldrandgestaltung 
	SO-Blatt

	5.2.03 Waldrandgestaltung 
	SO-Blatt

	5.2.04 Baumreihe an der Kreisstraße 56 
	SO-Blatt

	5.2.05 Baumreihe an der Gemeindestraße Dreislar – Neukirchen 
	SO-Blatt



	  6 Nachrichtliche Darstellungen 
	6.1 Schutz bestimmter Biotope gem. § 62 LG 
	 6.2 Gesetzlich geschützte Landschaftsbestandteile gem. § 47 LG 
	 DE-4717-401 


	Vogelschutzgebiet "Medebacher Bucht" 
	Fläche:  13871 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 

	 DE-4717-306 
	Gebietsname 

	Oberes Orketal 
	Fläche:  268 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 

	 DE-4717-307 
	Gebietsname 

	Wissinghauser Heide 
	Fläche:  24 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 

	 DE-4717-308 
	Gebietsname 

	Kahle Pön 
	Fläche:  97 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 

	 DE-4717-309 
	Gebietsname 

	Itter-Quellen (NRW-Erweiterung des hessischen Ittertales) 
	Fläche:  12 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 

	 DE-4817-304 
	Gebietsname 

	Waldreservat Glindfeld-Orketal (mit Nebentälern) 
	Fläche:  2996 ha 
	Kurzcharakterisierung: 
	Lebensräume von gemeinschaftlichem Interesse nach FFH-Richtlinie: 
	Arten von gemeinschaftl. Interesse nach FFH- oder Vogelschutzrichtlinie: 
	Was macht die Bedeutung des Gebietes für Natura 2000 aus?: 
	Welche Schutzmaßnahmen sind geeignet, das verbindende Netzwerk von Lebensräumen zu schaffen?: 



